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Wichtige Hinweise 

Das in diesem Verkaufsprospekt (nebst Anhang) und Ver-
waltungsreglement beschriebene Sondervermögen ist 
ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de 
placement), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame 
Anlagen, in der jeweils gültigen Fassung ("Gesetz vom 
17. Dezember 2010") auf unbestimmte Dauer errichtet 
wurde. 
Der Kauf von Anteilen erfolgt auf der Basis des Verkaufs-
prospektes sowie der "wesentlichen Anlegerinformation" 
(= Dokument mit wesentlichen Informationen für den 
Anleger gemäß der Richtlinie 2009/65/EG oder Basisin-
formationsblatt gemäß Verordnung EU 1286/2014) und 
des Verwaltungsreglements des Assenagon Short Term 
Income ("Fonds"). Der Verkaufsprospekt besteht aus 
einem allgemeinen Teil und dem fondsspezifischen 
Anhang ("Anhang") mit der Übersicht "der Fonds im Über-
blick". Die spezifischen Charakteristika des Fonds werden 
im Anhang beschrieben, in dem ergänzende Regelungen 
zu einzelnen Bestimmungen des Verwaltungsreglements 
getroffen werden können. Im Fall eines Konflikts zwi-
schen dem Verwaltungsreglement und dem Verkaufs-
prospekt, hat Ersteres Vorrang. 
Anleger, die in den Fonds investieren, sollten auch die 
Informationen beachten, welche im Anhang als ergän-
zende Informationen für den Anleger in den verschiede-
nen Vertriebsländern enthalten sind. 
Die wesentlichen Anlegerinformationen werden für jede 
Anteilsklasse separat erstellt. Die wesentlichen Anleger-
informationen enthalten sinnvolle Angaben zu den we-
sentlichen Merkmalen der jeweiligen Anteilsklasse und 
müssen redlich, eindeutig und dürfen nicht irreführend 
sein. Aktualisierungen der wesentlichen Anlegerinfor-
mationen sind insbesondere unter www.assenagon.com 
abrufbar. 
Gemäß Artikel 161 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
werden die wesentlichen Anlegerinformationen dem 
Anleger vor Zeichnung der Anteile durch die Verwal-
tungsgesellschaft (oder eine andere natürliche oder 
juristische Person, die in ihrem Namen und unter ihrer 
unbedingten Verantwortung handelt) – falls der Vertrieb 
der Anteile direkt erfolgt – oder durch die Vertriebsstelle 
oder eine Untervertriebstelle – falls der Vertrieb durch 
letztere erfolgt – kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Der Verkaufsprospekt sowie der jeweils letzte veröffent-
lichte Jahres- oder Halbjahresbericht müssen dem An-
leger vor Zeichnung der Anteile kostenlos angeboten 
werden. 
Es ist nicht gestattet, vom Verkaufsprospekt bzw. von den 
wesentlichen Anlegerinformationen abweichende Aus-
künfte oder Erklärungen abzugeben. Jeder Kauf von An-
teilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, 

welche nicht im Verkaufsprospekt, in den dort erwähnten 
Dokumenten oder in den wesentlichen Anlegerinforma-
tionen enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko 
des Anlegers. 
Die Zustimmung und Überwachung des Fonds durch die 
CSSF (wie unten definiert), darf keinesfalls und in keiner 
Form als positive Beurteilung der Qualität der ausgege-
benen Anteile seitens der CSSF dargestellt werden. 
Dem Anleger wird empfohlen, sich über etwaige gesetz-
liche oder steuerliche Folgen sowie Devisenbeschrän-
kungen oder Devisenkontrollbestimmungen nach dem 
Recht des Landes seiner Staatsangehörigkeit, seines 
Wohnsitzes oder seines gewöhnlichen Aufenthaltes zu 
informieren, die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, 
die Rücknahme oder die Übertragung der Anteile von Be-
deutung sein könnten. 
Im nachfolgend abgedruckten Verkaufsprospekt wird in 
Punkt 19 auf die mit der Anlage in den Fonds verbunde-
nen Anlagerisiken ausdrücklich hingewiesen. Des Weite-
ren wird der Anleger im Anhang darauf hingewiesen, dass 
der Fonds für die Umsetzung seiner Anlagestrategie, sei-
nes Anlageziels sowie seines Risikoprofils Derivate ein-
setzen kann. 
Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das 
Anlageziel des Fonds erreicht wird. 
Anteile des in diesem Verkaufsprospekt erwähnten Fonds 
dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 
sowie an US-Bürger (siehe Ziffer 14) weder angeboten 
noch verkauft oder ausgeliefert werden. 
Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anleger den 
Verkaufsprospekt (nebst Anhang), das Verwaltungsregle-
ment sowie alle genehmigten und veröffentlichten Ände-
rungen derselben an. 
Der Verkaufsprospekt (nebst Anhang) und das Verwal-
tungsreglement sowie der jeweilige Jahres- oder Halb-
jahresbericht sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, 
der Verwahrstelle, der Zahlstelle und bei den Vertriebs-
stellen kostenfrei erhältlich oder unter 
www.assenagon.com abrufbar. 
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Wichtige Hinweise zum Datenschutz 

Per Gesetz müssen alle Personen und Rechtssubjekte, die 
eine Erstanlage in einen Fonds vornehmen möchten (ein-
schließlich natürliche Personen, Körperschaften und Fi-
nanzmittler), ordnungsgemäße und ausreichende Identi-
tätsnachweise erbringen, bevor eine Erstzeichnung von 
Anteilen des Fonds angenommen wird. Vor Annahme eines 
Antrags können weitere Informationen von den Anlegern 
verlangt und ein Antrag auf Zeichnung oder Rücknahme 
von Anteilen ausgesetzt oder abgelehnt werden, wenn 
nach Prüfung berechtigte Zweifel an der Identität eines 
Anlegers oder der Echtheit oder Rechtsgültigkeit eines 
Antrags bestehen. 
Die Beantwortung von Fragen, welche dem Anleger im Zu-
sammenhang mit seinem Antrag gestellt werden können, 
ist daher obligatorisch. Eine Nichtbeantwortung kann dazu 
führen, dass ein Erwerb von Anteilen nicht zustande 
kommt. 

Diese Daten werden unter anderem für Aufzeichnungen, 
die Bearbeitung von Anträgen, die Beantwortung von An-
fragen sowie für Informationen über weitere Produkte und 
Dienstleistungen verwendet.  
Eine Weitergabe von vertraulichen Informationen über An-
leger an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Soweit nach der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
sonstigem anwendbaren Datenschutzrecht zulässig, kann 
außerdem eine Weitergabe und Verarbeitung der Daten 
durch externe Dienstleister im In- und Ausland erfolgen. 
Anleger haben u. a. das Recht, ihre Daten einzusehen, In-
formationen über deren Verwendung zu verlangen sowie 
diese gegebenenfalls zu berichtigen. 
Diese Daten werden für die Vertragsdauer aufbewahrt und 
bleiben während der gesetzlich vorgeschriebenen Dauer 
gespeichert.
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Verwaltung und Vertrieb 

Verwaltungsgesellschaft 
Assenagon Asset Management S.A. 
Aerogolf Center 
1B Heienhaff 
1736 Senningerberg 
Luxemburg 

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft 
Hans Günther Bonk  
Vassilios Pappas 
Dr. Dr. Heimo Plössnig 
KoppaKontor GmbH, vertreten durch Dr. Immo Querner 
(Vorsitzender) 

  

Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft 
Dr. Stephan Höcht 
Matthias Kunze 
Jens Meiser 
Dr. Dr. Heimo Plössnig 
Thomas Romig 
Philip Seegerer 

Verwahrstelle, Zentralverwaltung, Zahlstelle in Luxemburg, 
Deutschland und Österreich 
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
80 route d'Esch, BP.403 
1470 Luxemburg 
Luxemburg 

  

Register- und Transferstelle 
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
80 route d'Esch, BP.403 
1470 Luxemburg 
Luxemburg 

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland 
Assenagon Asset Management S.A. 
Zweigniederlassung München 
Landsberger Straße 346 
80687 München 
Deutschland 

  

Informationsstelle in Österreich 
Assenagon Asset Management S.A. 
Zweigniederlassung München 
Landsberger Straße 346 
80687 München 
Deutschland 

Wirtschaftsprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft 
Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée  
20 Boulevard de Kockelscheuer 
1821 Luxemburg 
Luxemburg 

  

Aufsichtsbehörde 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 
283, Route d'Arlon 
2991 Luxemburg 
Luxemburg 

Kontaktstelle in Deutschland und Österreich 
Assenagon Asset Management S.A. 
Aerogolf Center 
1B Heienhaff 
1736 Senningerberg 
Luxemburg 
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Verkaufsprospekt – Allgemeiner Teil 

Management, Verwaltung und Dienstleister 
1. Verwaltungsgesellschaft 

Der Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet. 
Die Assenagon Asset Management S.A. ist eine Société 
Anonyme gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem 
Sitz in Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, 
Luxemburg. Sie ist am 3. Juli 2007 gegründet worden. 
Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde am 31. Au-
gust 2007 im Mémorial C No. 1.854 veröffentlicht und unter 
Nummer B-129.914 beim Handels- und Gesellschaftsregis-
ter in Luxemburg hinterlegt. Die Satzung der Verwaltungs-
gesellschaft wurde zuletzt am 31. März 2014 abgeändert 
und am 19. Juni 2014 im Mémorial C No. 1.590 veröffent-
licht. 
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Bestimmung und 
Ausführung der Anlagestrategie des Fonds sowie die Tätig-
keiten, welche in Anhang II des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 aufgeführt sind, verantwortlich. Sie darf für Rechnung 
des Fonds alle Geschäftsführungs- und Verwaltungsmaß-
nahmen und alle unmittelbar und mittelbar mit dem 
Fondsvermögen verbundenen Rechte ausüben. 
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat Herrn 
Dr. Dr. Heimo Plössnig, Herrn Thomas Romig, Herrn Philip 
Seegerer, Herrn Matthias Kunze, Herrn Dr. Stephan Höcht 
und Herrn Jens Meiser zu Geschäftsführern der Verwal-
tungsgesellschaft bestellt und ihnen die Gesamtheit der 
Geschäftsführung übertragen. 
Sie kann für die Ausführung ihrer Tätigkeiten externe 
Dienstleister hinzuziehen. 
Der Verwaltungsrat bildet den Vergütungsausschuss der 
Assenagon Asset Management S.A. Dieses Gremium ent-
scheidet über die Leitsätze des Vergütungssystems sowie 
deren Umsetzung. 
Das innerhalb von Assenagon Asset Management S.A. 
angewandte Vergütungssystem orientiert sich an der Un-
ternehmensstrategie und trägt dazu bei, dass die Ge-
schäftsziele erreicht werden, korrektes Verhalten belohnt 
sowie Mehrwert für Aktionäre und Investoren geschaffen 
und den geltenden aufsichtsrechtlichen Empfehlungen 
entsprochen wird. Ein Eingehen von überhöhten Risiken 
wird dabei nicht belohnt sondern klar abgelehnt. Das Ver-
gütungssystem ist mit einem soliden und wirksamen Ri-
siko-Management vereinbar und diesem förderlich und 
ermutigt zu keiner Übernahme von Risiken, die mit dem 
Risikoprofil oder Verwaltungsreglement des Fonds nicht 
vereinbar sind. Das Vergütungssystem steht im Einklang 
mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der 
Verwaltungsgesellschaft, des Fonds und seiner Anleger 
und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interes-
senkonflikten. 

Die Zielsetzungen der Vergütungsstruktur basieren auf den 
folgenden Grundsätzen: 
– Betonung der langfristigen und strategischen Unter-

nehmensziele  
– Maximierung der Leistung der Mitarbeiter und des Un-

ternehmens 
– Gewinnung und Bindung der besten Mitarbeiterpoten-

ziale 
– Einfache und transparente Vergütungsstruktur 
– Ausrichtung der Vergütung an individueller Leistung 

des Mitarbeiters, den Ergebnisbeiträgen der Geschäfts-
bereiche und dem Unternehmensergebnis 

– Berücksichtigung verschiedener Aufgabenbereiche und 
Verantwortungsebenen  

– Möglichkeit des Einsatzes variabler Vergütungselemen-
te im Falle eines positiven Unternehmensergebnisses 

Die Leitsätze des Vergütungssystems berücksichtigen, 
dass: 
– im Falle von Bonuszahlungen die Gesamtvergütung des 

Mitarbeiters in einem ausgewogenen Verhältnis von 
variablen und fixen Zahlungen steht, wobei die Vergü-
tungskomponenten und deren Höhe je Mitarbeiter und 
Position variieren. 

– es nur im Falle von Neueinstellung von Mitarbeitern 
aus bestehenden Arbeitsverhältnissen in Ausnahmefäl-
len zur Zahlung von garantierten Boni kommen kann. 

– die variable Vergütung für die Mitarbeiter ein wirksa-
mer Verhaltensanreiz ist, die Geschäfte im Sinne des 
Unternehmens zu gestalten, jedoch dafür Sorge ge-
tragen wird, dass keine signifikante Abhängigkeit von 
der variablen Vergütung besteht. 

Die Leitsätze des Vergütungssystems werden mindestens 
einmal jährlich einem Review unterzogen. Die Einzelheiten 
der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschrei-
bung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen 
berechnet werden, sind über die Website 
www.assenagon.com/Anlegerinformationen zugänglich. 
Auf Anfrage wird dem Anleger eine Papierversion dieser 
Vergütungspolitik kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Die Verwaltungsgesellschaft dient als Kontaktstelle für die 
Kommunikation mit den zuständigen Behörden in 
Luxemburg, Deutschland und Österreich sowie für 
Anlegerbeschwerden. 
 
2. Verwahrstelle 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. wurde ge-
mäß den Bedingungen einer Verwahrstellenvereinbarung 

http://www.assenagon.com/
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in ihrer jeweils geltenden Fassung (die "Verwahrstellen-
vereinbarung") zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte 
des Fonds bestellt. Brown Brothers Harriman (Luxem-
bourg) S.C.A. ist im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister (RCS) unter der Nummer B 29923 einge-
tragen und wurde am 9. Februar 1989 nach Luxemburger 
Recht errichtet. Die Gesellschaft verfügt über eine Zulas-
sung zur Ausführung von Bankgeschäften gemäß den Be-
dingungen des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 1993 
über den Finanzsektor. Brown Brothers Harriman (Luxem-
bourg) S.C.A. ist eine als Société en commandite par 
actions im Großherzogtum Luxemburg und nach dessen 
Recht errichtete Bank mit Sitz unter der Anschrift 80 Route 
d'Esch, 1470 Luxemburg, Luxemburg. 
Die Verwahrstelle nimmt ihre Funktionen und Pflichten als 
Fondsverwahrstelle im Einklang mit den Bestimmungen 
der Verwahrstellenvereinbarung und des Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame An-
lagen in der durch die Richtlinie 2014/91/EU, die Delegier-
te Verordnung der Kommission und geltende Luxemburger 
Rechtsvorschriften geänderten Fassung (das "Gesetz") 
wahr. Diese beziehen sich auf die (i) Verwahrung von zu 
verwahrenden Finanzinstrumenten des Fonds und die 
Überwachung sonstiger Vermögenswerte des Fonds, die 
nicht verwahrt werden bzw. für die keine Verwahrung mög-
lich ist, (ii) die Überwachung des Cashflows des Fonds so-
wie die folgenden Überwachungsaufgaben: 

(i) Sicherstellung, dass der Verkauf, die Ausgabe, die 
Rücknahme, die Auszahlung und die Annullierung 
der Anteile des Fonds (die "Anteile") in Einklang 
mit dem Verwaltungsreglement und den anwend-
baren luxemburgischen Rechtsvorschriften erfol-
gen; 

(ii) Sicherstellung, dass der Wert der Anteile gemäß 
dem Verwaltungsreglement und dem Gesetz be-
rechnet wird; 

(iii) Sicherstellung, dass im Rahmen von Transaktio-
nen mit Vermögenswerten des Fonds die entspre-
chende Gegenleistung innerhalb der üblichen 
Fristen an den Fonds überwiesen wird; 

(iv) Sicherstellung, dass die Erträge des Fonds gemäß 
dem Verwaltungsreglement und dem Gesetz ver-
wendet werden; und 

(v) Sicherstellung, dass die Anweisungen der Verwal-
tungsgesellschaft nicht im Widerspruch zu dem 
Verwaltungsreglement und dem Gesetz stehen. 

Gemäß den Bestimmungen der Verwahrstellenvereinba-
rung und des Gesetzes kann die Verwahrstelle, vorbehalt-
lich bestimmter Bedingungen und zu Zwecken einer effek-
tiven Ausübung ihrer Pflichten, ihre Verwahrpflichten in 
Bezug auf Finanzinstrumente vollständig oder teilweise an 
eine oder mehrere von der Verwahrstelle bestimmte Kor-
respondenzbanken delegieren. Eine Liste dieser Korres-
pondenzbanken (und gegebenenfalls ihrer Unterbeauf-
tragten) ist über die Website 

www.assenagon.com/Anlegerinformationen zugänglich 
und wird Anteilsinhabern auf Anfrage zur Verfügung ge-
stellt. Hinsichtlich potenzieller Konflikte, die sich aus  
der Beauftragung von Unterverwahrern ergeben können, 
agiert Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ein-
zig in der Funktion als Verwahrstelle des Fonds. Brown 
Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. betreibt keine 
Marktaktivitäten mit einem der Unterverwahrer, die mit 
ihren Funktionen als Verwahrstelle in Konflikt stehen 
könnten (z. B. Prime Brokerage) und hat in diesem spezifi-
schen Zusammenhang keine potenziellen Konflikte identi-
fiziert. Was Interessenkonflikte im Allgemeinen anbelangt, 
ist zu erwähnen, dass Brown Brothers Harriman (Luxem-
bourg) S.C.A. auch als Zentralverwaltungsstelle des Fonds 
auftritt, wobei sie diesbezüglich Artikel 25 (2) der OGAW-V-
Richtlinie 2014/91/EU befolgt: Brown Brothers Harriman 
(Luxembourg) S.C.A. nimmt in Bezug auf den Fonds oder 
die für den Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft 
keine Aufgaben wahr, die Interessenkonflikte zwischen 
dem Fonds, den Anlegern des Fonds, der Verwaltungsge-
sellschaft und ihr selbst schaffen könnten, außer wenn 
eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausfüh-
rung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell 
dazu in Konflikt stehenden Aufgaben gegeben ist und die 
potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermit-
telt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern des Fonds 
gegenüber offengelegt werden. Brown Brothers Harriman 
(Luxembourg) S.C.A. bemüht sich, Interessenkonflikte 
durch z. B. Chinese Walls zu vermeiden. Sollten Interes-
senkonflikte dennoch auftreten, helfen ablauforganisato-
rische Maßnahmen wie z. B. das 4-Augen-Prinzip oder ge-
eignete Eskalationsmechanismen diese Konflikte nach 
Recht und Billigkeit zu behandeln. Die Verwahrstelle hat 
bei der Auswahl und Bestellung einer Korrespondenzbank 
mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissen-
haftigkeit gemäß den Vorgaben des Gesetzes vorzugehen, 
um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte des Fonds 
ausschließlich einer Korrespondenzbank anvertraut wer-
den, die ein angemessenes Maß an Schutz für diese Ver-
mögenswerte bieten kann. Die Haftung der Verwahrstelle 
bleibt von einer solchen Übertragung unberührt. Die Ver-
wahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder seinen An-
teilsinhabern gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. 
Das Gesetz sieht eine verschuldensunabhängige Haftung 
der Verwahrstelle im Falle des Verlustes eines verwahrten 
Finanzinstruments vor. Im Falle des Verlustes solcher Fi-
nanzinstrumente hat die Verwahrstelle dem Fonds Finanz-
instrumente gleicher Art zurückzugeben oder einen ent-
sprechenden Betrag zu erstatten, es sei denn, sie kann 
nachweisen, dass der Verlust auf äußere Ereignisse zu-
rückzuführen ist, die nach vernünftigem Ermessen nicht 
kontrolliert werden können und deren Konsequenzen trotz 
aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermie-
den werden können. Die Anteilsinhaber werden davon in 
Kenntnis gesetzt, dass die von der Verwahrstelle für den 
Fonds gehaltenen Finanzinstrumente unter bestimmten 
Umständen nicht als zu verwahrende Finanzinstrumente 

http://www.assenagon.com/
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(d. h. sämtliche Finanzinstrumente, die auf einem Konto 
für Finanzinstrumente bei der Verwahrstelle verbucht wer-
den können, und sämtliche Finanzinstrumente, die der 
Verwahrstelle physisch übergeben werden können) ein-
gestuft werden. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem 
Fonds oder den Anteilsinhabern für Verluste, die diese 
infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfül-
lung der Verpflichtungen der Verwahrstelle gemäß dem 
Gesetz erleiden. 
Die Verwahrstelle oder die Verwaltungsgesellschaft kann 
die Bestellung der Verwahrstelle jederzeit durch schriftli-
che Mitteilung an die jeweils andere Partei unter Einhal-
tung einer Frist von mindestens drei (3) Monaten beenden, 
wobei die Beendigung der Bestellung der Verwahrstelle 
durch die Verwaltungsgesellschaft an die Bedingung ge-
knüpft ist, dass eine andere Verwahrstelle die Funktionen 
und Pflichten einer Verwahrstelle übernimmt. Bei Kündi-
gung der Verwahrstellenvereinbarung ist die Verwaltungs-
gesellschaft verpflichtet, eine neue Verwahrstelle zu be-
stellen, die die Funktionen und Pflichten einer Verwahr-
stelle in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement 
und dem Gesetz übernimmt. Ab dem Ende der Kündi-
gungsfrist bis zum Zeitpunkt der Bestellung einer neuen 
Verwahrstelle durch die Verwaltungsgesellschaft muss die 
Verwahrstelle als einzige Aufgabe die notwendigen Schrit-
te zum Schutz der Interessen der Anteilsinhaber unter-
nehmen. 
 
3. Anlageberater oder Investment Manager 

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen oder mehrere In-
vestment Manager mit der Verwaltung der Vermögenswer-
te des Fonds betrauen. In diesem Fall bestimmt der In-
vestment Manager unter Aufsicht der Verwaltungsgesell-
schaft über die Anlagen und Wiederanlagen der Vermö-
genswerte des Fonds. Der Investment-Manager muss die 
Anlagestrategie und Anlagegrenzen des Fonds beachten. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann Anlageberater mit der 
Anlageberatung des Fonds betrauen. Anlageberatung be-
inhaltet die Auswertung und Empfehlung von passenden 
Anlageinstrumenten. Sie beinhaltet jedoch keine direkten 
Anlageentscheidungen. 
Die ggf. von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten In-
vestment Manager finden im Anhang Erwähnung. 
 
4. Zahlstelle in Luxemburg 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ("BBH") ist 
zur Zahlstelle des Fonds ernannt worden, mit der Ver-
pflichtung zur Auszahlung eventueller Ausschüttungen 
sowie des Rücknahmepreises auf zurückgegebene Anteile 
und sonstigen Zahlungen für Aufträge aus Luxemburg. 
 

5. Zentralverwaltung 

Die Verwaltungsgesellschaft hat Brown Brothers Harriman 
(Luxembourg) S.C.A. ("BBH") als Register- und Transfer-
stelle sowie Verwaltungsstelle des Fonds bestellt (gemein-
schaftlich die Zentralverwaltung). 
In diesem Zusammenhang wird BBH insbesondere die 
Buchführung einschließlich der Nettoinventarwertberech-
nung und die Erstellung der Jahres- und Halbjahresbe-
richte für den Fonds übernehmen, eventuelle Anteilsre-
gister führen sowie die Übertragung von Anteilen im Zu-
sammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von An-
teilen vornehmen. 
BBH verarbeitet zudem Zeichnungs-, Rückkauf- und Rück-
nahmeaufträge und leistet weitere Zahlungen an die An-
teilsinhaber für Anteile des Fonds nach Maßgabe der im 
Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement und den 
Jahres- und Halbjahresberichten festgelegten Voraus-
setzungen. 
 
6. Informationsstelle, Market Maker 

a) Informationsstelle 
Die Assenagon Asset Management S.A., Zweigniederlas-
sung München, wurde als Informationsstelle ernannt. Als 
Informationsstelle stellt die Assenagon Asset Management 
S.A., Zweigniederlassung München, sicher, dass folgende 
Dokumente kostenlos erhältlich sind: 
– Der Verkaufsprospekt; 
– die wesentlichen Anlegerinformationen; 
– das Verwaltungsreglement; 
– alle unter dem Titel "Veröffentlichungen" genannten 

Dokumente. 
Informationen an die Anleger werden, soweit in der Bun-
desrepublik Deutschland gesetzlich erforderlich, unter 
www.assenagon.com veröffentlicht. Außerdem werden  
die Ausgabe und Rücknahmepreise börsentäglich in der 
Bundesrepublik Deutschland unter www.assenagon.com 
veröffentlicht und können bei der Informationsstelle 
erfragt werden. 
 
b) Market Maker 
Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft Vermittler auf ei-
gene Rechnung und eigenes Risiko an den Ausgabe- und 
Rücknahmegeschäften der Anteile des Fonds beteiligen 
("Market Maker"). Die Rechte des Anlegers gegenüber dem 
Fonds werden dadurch nicht berührt. Wenn anwendbar, 
findet die Beteiligung eines Market Makers im Anhang Er-
wähnung. 
Die Beziehungen zwischen der Verwaltungsgesellschaft 
und den Market Maker müssen vertraglich geregelt wer-
den. 
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Darüber hinaus müssen die folgenden Bedingungen ein-
gehalten werden: 

(i) Die Rolle der Market Maker muss im Prospekt in 
angemessener Weise beschrieben werden. 

(ii) Die Market Maker dürfen im Rahmen von Zeich-
nungen und Rücknahmen nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung der Anleger, die den jeweiligen Ge-
schäftsvorfall initiiert haben, als Gegenpartei auf-
treten. 

(iii) Die Market Maker dürfen bei ihnen eingereichte 
Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge nicht zu un-
günstigeren Bedingungen abrechnen als solche 
Aufträge, die unmittelbar von dem betreffenden 
OGA ausgeführt werden. 

(iv) Die Market Maker müssen der Zentralverwaltung 
in Luxemburg regelmäßig die von ihnen ausge-
führten Aufträge bekannt geben, wenn solche 
Aufträge sich auf Namensanteile beziehen. Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass (i) die Anle-
gerdaten im Register der Anteilsinhaber aktua-
lisiert werden und (ii) die Zertifikate über die Na-
mensanteile oder die Anteilsbestätigungen von 
Luxemburg aus an die neuen Anleger gerichtet 
werden können. 

7. Vertriebsstellen und Untervertriebsstellen 

Die Verwaltungsgesellschaft kann eine oder mehrere Ver-
triebsstellen mit dem Vertrieb der Anteile des Fonds be-
auftragen. Die Vertriebsstellen können eine oder mehrere 
Untervertriebsstellen ernennen. Sowohl Vertriebs- als 
auch Untervertriebsstellen wickeln die bei ihnen einge-
henden Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschanträge 
mittelbar oder unmittelbar über die Zentralverwaltung ab. 
Dabei ist gewährleistet, dass die Abrechnung zu den Be-
dingungen erfolgt, die gegolten hätten, wenn der jeweilige 
Antrag für den Fonds direkt durch die Zentralverwaltung 
abgewickelt worden wäre. 
 

 
 
Fonds, Anlageziel, Anlagestrategie, Anteile, Nettoinventarwert, Besonderheiten 
8. Fonds, Anlageziel, Anlagestrategie und Anteilsklassen 

Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene In-
vestmentfonds Assenagon Short Term Income (im Fol-
genden der "Fonds") ist ein nach Luxemburger Recht auf-
gelegtes Sondervermögen ("fonds commun de place-
ment"). Er wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Der 
Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Teil I des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2010 und ist als Organismus für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richt-
linie 2009/65/EG in deren aktuellster Fassung qualifiziert. 
Mit dem Anteilerwerb erkennt der Anleger die Vertragsbe-
dingungen des Fonds an, welche in diesem Prospekt und 
im Verwaltungsreglement enthalten sind. Die Vertragsbe-
dingungen sehen keine ordentliche Generalversammlung 
der Anleger vor. 
Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlageziele und die 
Anlagestrategie des Fonds fest, die detailliert im Anhang 
dieses Verkaufsprospekts beschrieben werden. Die Anla-
geziele und die Anlagestrategie des Fonds werden unter 
Einhaltung der in Ziffer 18 aufgeführten Anlagegrundsätze 
und Anlagebeschränkungen und nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung umgesetzt. 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, innerhalb des 
Fonds zwei oder mehrere Anteilsklassen auszugeben, de-
ren Vermögenswerte im Einklang mit dem Anlageziel des 
Fonds gemeinsam angelegt werden. Die Anteilsklassen 

können sich im Hinblick auf die Gebührenstruktur, die 
Mindestanlagebeträge, die Ausschüttungspolitik, die von 
den Anlegern zu erfüllenden Voraussetzungen, die Refe-
renzwährung oder sonstige besondere Merkmale, die je-
weils von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt werden, 
unterscheiden. Der Nettoinventarwert je Anteil wird für 
jede ausgegebene Anteilsklasse einzeln berechnet. Die un-
terschiedlichen Merkmale der einzelnen Anteilsklassen 
werden im Anhang beschrieben. 
Die Anteile können als Inhaber- und/oder Namensanteile 
ausgegeben werden. Inhaberanteile werden durch CFF-
Verfahren (Central Facility for Funds) bei Clearstream Lu-
xembourg ausgegeben. Sofern Namensanteile ausgegeben 
werden, werden diese von der Register- und Transferstelle 
in das Anteilsregister eingetragen. In diesem Zusammen-
hang werden den Anteilsinhabern Bestätigungen betref-
fend die Eintragung in das Anteilsregister an die im An-
teilsregister angegebene Adresse zugesandt. Ein Anspruch 
auf Auslieferung effektiver Stücke besteht weder bei der 
Ausgabe von Inhaberanteilen noch bei der Ausgabe von 
Namensanteilen. Die Arten der Anteile werden im Anhang 
zum Verkaufsprospekt angegeben. 
Anteilsinhaber können im Rahmen der jeweiligen gesetzli-
chen Vorschriften Anteile des Fonds direkt oder indirekt 
über einen Nominee zeichnen. Anteilsinhaber, die von ei-
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nem Nominee Gebrauch machen, können jederzeit bean-
tragen, anstelle des Nominees selbst als Anteilsinhaber in 
das Anteilsregister eingetragen zu werden. 
Soweit rechtlich zulässig, wird der Nominee die Anteile in 
eigenem Namen aber für Rechnung des Anteilsinhabers 
zeichnen und halten. Der Nominee wird dem Anteilsinha-
ber eine Bestätigung über die Zeichnung zusenden. 
Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger auf die Tat-
sache hin, dass jeglicher Anleger seine Anlegerrechte in 
ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen den Fonds nur dann 
geltend machen kann, wenn der Anleger selber und mit 
seinem eigenen Namen in dem Anteilsinhaberregister des 
Fonds eingeschrieben ist. In den Fällen, wo ein Anleger 
über eine Zwischenstelle in den Fonds investiert hat, wel-
che die Investition in ihrem Namen aber im Auftrag des 
Anlegers unternimmt, können nicht unbedingt alle Anle-
gerrechte unmittelbar durch den Anleger gegen den Fonds 
geltend gemacht werden. Anlegern wird geraten, sich über 
Ihre Rechte zu informieren. 
 
9. Ausgabe von Anteilen 

Die Verwaltungsgesellschaft ist jederzeit uneingeschränkt 
zur Ausgabe von Anteilen am Fonds befugt. Die Verwal-
tungsgesellschaft ist berechtigt, innerhalb des Fonds eine 
oder mehrere Anteilsklassen auszugeben. 
Der Erstausgabetag und ggf. die Erstzeichnungsphase für 
den neu errichteten Fonds bzw. neu errichtete Anteilsklas-
sen wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und 
im Anhang angegeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann 
nach eigenem Ermessen vor dem Auflegungstermin be-
schließen, das Angebot des Fonds zurückzuziehen. Die 
Verwaltungsgesellschaft kann ebenfalls beschließen, das 
Angebot einer neuen Anteilsklasse zurückzuziehen. Ferner 
behält sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, die 
Ausgabe und den Verkauf von Anteilen jederzeit einzustel-
len oder übermäßig hohe Anteilszeichnungen abzulehnen, 
soweit diese sich negativ auf die Einhaltung der Anlage-
strategie auswirken könnten und damit eine schädigende 
Wirkung auf bestehende Anleger nicht auszuschließen 
wäre. In beiden Fällen werden Anleger, die bereits einen 
Zeichnungsantrag gestellt haben, ordnungsgemäß infor-
miert und bereits überwiesene Zeichnungsbeträge werden 
zurückgezahlt. In diesem Zusammenhang wird darauf hin-
gewiesen, dass diese Beträge bis zur Rücküberweisung 
nicht verzinst werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann 
des Weiteren bestimmen, dass nach der Erstzeichnung 
keine Anteile des Fonds oder einer bestimmten Anteils-
klasse mehr ausgegeben werden. 
Die Erstzeichnung von Anteilen des Fonds oder einer neu-
en Anteilsklasse erfolgt zum Erstausgabepreis, zuzüglich 
des ggf. anfallenden Ausgabeaufschlags, wie im Anhang 
beschrieben. 
Folgezeichnungen werden nur an solchen Bewertungsta-
gen abgerechnet wie in Ziffer 16 beschrieben. Folgezeich-
nungen werden an den in Ziffer 16 beschriebenen und im 

Anhang bestimmten Bewertungstagen abgerechnet und zu 
einem Preis ausgegeben, welcher auf dem Nettoinventar-
wert pro Anteil basiert. Der Zeichnungspreis kann sich 
durch einen ggf. anfallenden Ausgabeaufschlag, auf den  
im Anhang hingewiesen wird, erhöhen. 
Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Vertriebsstel-
len und/oder der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Der 
Ausgabeaufschlag kann sich um Gebühren oder andere 
Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebslän-
dern anfallen. Falls die Gesetze eines Landes niedrigere 
Ausgabeaufschläge vorschreiben, können die in jenem 
Land beauftragten Vertriebsstellen die Anteile mit dem 
dort höchstzulässigen Ausgabeaufschlag verkaufen. Ab-
weichend von dem im Anhang genannten Höchst-Ausga-
beaufschlag kann die Vertriebsstelle und/oder die Ver-
waltungsgesellschaft abweichende, geringere Ausgabe-
aufschläge erheben. 
Soweit Ausschüttungsbeträge und/oder Rücknahmepreise 
unmittelbar zum Erwerb von Anteilen des Fonds oder ei- 
nes anderen von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten 
Fonds verwendet werden, kann ein von der Verwaltungs-
gesellschaft und/oder Vertriebsstelle festgelegter Wieder-
anlagerabatt gewährt werden. 
Die Mindestanlagebeträge bei Erst- und Folgezeichnungen 
können je nach Anteilsklasse unterschiedlich sein. Die Ver-
waltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, nach eige-
nem Ermessen und unter Berücksichtigung des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung von Anlegern gegebenenfalls 
auf Vorschriften in Bezug auf Mindestanlagebeträge bei 
Erst- und Folgezeichnungen zu verzichten. 
Der Ausgabepreis ist innerhalb einer im Anhang festgeleg-
ten Zeitspanne an die Verwahrstelle in der Währung des 
Fonds oder der entsprechenden Anteilsklasse zahlbar. 
Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausga-
bepreises bei der Verwahrstelle in der von der Verwal-
tungsgesellschaft festgelegten und im Anhang beschrie-
benen Form und Stückelung ausgegeben. Anteilsbruchteile 
können mit bis zu drei Dezimalstellen ausgegeben werden. 
Zeichnungsanträge sind gemäß den in Ziffer 12 aufgeführ-
ten Bestimmungen zu entrichten. 
 
10. Rücknahme von Anteilen 

Die Anleger können die Rücknahme aller oder eines Teils 
ihrer Anteile an den in Ziffer 16 festgelegten Bewertungs-
tagen verlangen. Die Rücknahmeanträge gelten ausnahms-
los als rechtsverbindlich und unwiderruflich. Dem Antrag 
sind alle erforderlichen Unterlagen im Hinblick auf die 
Rücknahme sowie ggf. ausgegebene Zertifikate beizufügen. 
Der Anleger erklärt sich damit einverstanden, dass die 
Rücknahme von Anteilen unmittelbar oder mittelbar über  
die Zentralverwaltung erfolgt. 
Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert 
der Anteile des Fonds bzw. der jeweiligen Anteilsklasse. 
Der Rücknahmepreis kann sich um den im Anhang aufge-
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führten Rücknahmeabschlag, der für alle Rücknahmean-
träge die an einem gewissen Bewertungstag bei der Zen-
tralverwaltung abgerechnet werden, identisch ist, zuguns-
ten des Fonds verringern. 
Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb des 
im Anhang festgelegten Zeitraums nach dem einschlägigen 
Bewertungstag bzw. nach dem Tag, an welchem sämtliche 
erforderlichen Unterlagen bei der Zentralverwaltung ein-
gegangen sind, je nachdem, welches der spätere Zeitpunkt 
ist. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung ver-
pflichtet, wie keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. de-
visenrechtliche Vorschriften oder andere, von der Ver-
wahrstelle nicht beeinflussbare Umstände die Überwei-
sung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstel-
lers verbieten oder einschränken. 
Der Rücknahmepreis wird in der Referenzwährung des 
Fonds bzw. der jeweiligen Anteilsklasse ausgezahlt. Der 
Rücknahmepreis kann den zum Zeitpunkt der Zeichnung 
oder des Kaufs gezahlten Preis unter- oder überschreiten. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit, nach freiem 
Ermessen und insbesondere unter den Voraussetzungen 
der in Ziffer 14 aufgeführten Bestimmungen, Anteile zu-
rückkaufen. In diesem Fall ist der Anleger zur Rückgabe 
verpflichtet. 
Sofern die Zahl oder der gesamte Nettovermögenswert 
von Anteilen, welche durch einen Anleger im Fonds oder in 
einer Anteilsklasse gehalten werden, nach dem Antrag auf 
Rücknahme unter das Mindest-Nettofondsvermögen sinkt, 
welches von der Verwaltungsgesellschaft im Anhang fest-
gelegt wurde, kann die Verwaltungsgesellschaft bestim-
men, dass dieser Antrag als Antrag auf Rücknahme des 
gesamten Anteilbesitzes des Anlegers im Fonds bzw. in 
dieser Anteilsklasse behandelt wird. 
Gehen Anträge auf Rücknahme an einem Bewertungstag 
ein, deren Wert einzeln oder zusammen mit anderen ein-
gegangenen Anträgen 10 % des Nettofondsvermögens 
übersteigt, so behält sich die Verwaltungsgesellschaft das 
Recht vor, nach ihrem alleinigen Ermessen unter Berück-
sichtigung der Interessen der verbleibenden Anleger die 
Anzahl der Anteile bei den einzelnen Rücknahmeanträgen 
anteilig zu verringern. Soweit ein Antrag auf Grund der 
Ausübung der Befugnis zur anteiligen Verringerung an die-
sem Bewertungstag nicht in vollem Umfang ausgeführt 
wird, muss er im Hinblick auf den nicht ausgeführten Teil 
so behandelt werden, als habe der Anleger für den nächs-
ten Bewertungstag, und nötigenfalls auch für die maximal 
sieben darauf folgenden Bewertungstage, einen weiteren 
Antrag gestellt. Solche Anträge werden gegenüber späte-
ren Anträgen, soweit sie für die darauf folgenden Bewer-
tungstage eingehen, vorrangig bearbeitet. 
 

11. Umtausch von Anteilen 

Der Anleger kann vorbehaltlich der Erfüllung der jewei-
ligen Zulassungskriterien seine Anteile am Fonds ganz 
oder teilweise bei der Verwaltungsgesellschaft in Anteile 
einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Fonds, 
welcher von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, 
umtauschen. Der Umtausch erfolgt auf der Grundlage des 
Nettoinventarwertes (ggf. zuzüglich eines etwaigen Aus-
gabeaufschlages) der Anteilsklasse bzw. des jeweiligen 
Fonds, welcher am nächsten Bewertungstag nach Eingang 
des Umtauschantrages berechnet wird. Es kann hierbei 
eine Umtauschprovision zugunsten der Vertriebsstelle 
erhoben werden, auf die – falls vorhanden – im Anhang 
hingewiesen wird. 
 
12. Order-Annahmeregelung 

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge werden 
sowohl von der Zentralverwaltung als auch von den Ver-
triebs- und Untervertriebsstellen entgegengenommen und 
erfolgen zu einem unbekannten Nettoinventarwert. 
Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge können 
sowohl als Stück- als auch Betrags-Order getätigt werden, 
es sei denn, der Anhang enthält eine gegenteilige Bestim-
mung. 
Vollständig ausgefüllte Zeichnungs-, Umtausch- und Rück-
nahmeanträge, werden entsprechend der im Anhang 1 des 
Verkaufsprospektes dargestellten Order-Annahmevor-
schrift abgerechnet. 
Werden Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmeanträge 
über die Vertriebs- und Untervertriebsstellen sowie Zahl-
stellen abgewickelt, so können andere Verfahren und Fris-
ten gelten; die im Verkaufsprospekt genannten Fristen bei 
der Zentralverwaltung bleiben jedoch unverändert. Die 
vollständigen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmebe-
dingungen sind über die Zentralverwaltung oder die jewei-
ligen Vertriebs- oder Untervertriebsstellen oder die jewei-
lige Zahlstelle erhältlich. 
Nach Bearbeitung des Zeichnungs- bzw. Rücknahmean-
trags wird von der Verwaltungsgesellschaft eine Auftrags-
bestätigung auf einem dauerhaften Datenträger erstellt 
und an den Anleger übersendet, sofern dies nicht bereits 
durch die Vertriebsstelle oder eine Untervertriebsstelle 
erfolgt ist. 
Die jeweiligen Order-Annahmezeiten sind im Überblick  
des Fonds aufgeführt. 
 
13. Ausschluss von Market Timing 

Die Verwaltungsgesellschaft lässt keine "Market Timing"-
Praktiken für den Fonds zu und kann bei Verdacht auf 
"Market Timing"-Praktiken geeignete Maßnahmen ergrei-
fen, um die übrigen Anleger des Fonds zu schützen. Die 
Verwaltungsgesellschaft behält sich daher das Recht vor, 
Zeichnungs- oder Umtauschanträge zurückzuweisen, zu 
widerrufen oder auszusetzen, sofern bei einem Anleger 
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der Verdacht auf "Market Timing"-Praktiken besteht. In 
derartigen Fällen behält sich die Verwaltungsgesellschaft 
entsprechende rechtliche Schritte gegen diese Anleger 
vor. 
Eingehende Zahlungen auf nicht ausgeführte Zeichnungs-
anträge werden von der Verwahrstelle unverzinst zurück-
gezahlt. 
 
14. Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen 

Die Verbreitung der in diesem Verkaufsprospekt enthalte-
nen Informationen und das Angebot von in diesem Ver-
kaufsprospekt beschriebenen Anteilen im Rahmen eines 
öffentlichen Vertriebs sind nur in solchen Ländern zuläs-
sig, in denen eine Vertriebszulassung besteht. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann das Eigentum an Antei-
len personenbezogen beschränken oder verhindern, wenn 
das Eigentum nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft 
dem Fonds schaden könnte oder einen Verstoß gegen lu-
xemburgische oder ausländische Gesetze oder Rechtsvor-
schriften darstellen könnte oder wenn der Fonds hier-
durch den Gesetzen (beispielsweise den Steuergesetzen) 
eines anderen Staates als Luxemburg unterworfen sein 
könnte. 
Insbesondere sind die Anteile nicht für den Vertrieb in  
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Bürger 
bestimmt. Als in den USA steuerpflichtige natürliche Per-
sonen werden beispielsweise diejenigen betrachtet, die 
a) in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheits-

gebiete geboren wurden, 
b) eingebürgerte Staatsangehörige sind (z. B. Green Card 

Holder), 
c) im Ausland als Kind eines Staatsangehörigen der USA 

geboren wurden, 
d) ohne Staatsangehöriger der USA zu sein, sich überwie-

gend in den USA aufhalten oder 
e) mit einem Staatsangehörigen der USA verheiratet sind. 
Als in den USA steuerpflichtige juristische Personen wer-
den bspw. betrachtet 
a) Gesellschaften und Kapitalgesellschaften, die unter 

den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des 
District of Columbia gegründet wurden, 

b) eine Gesellschaft oder Personengesellschaft, die unter 
einem "Act of Congress" gegründet wurde, oder 

c) ein Pensionsfonds, der als US Trust gegründet wurde. 
Darüber hinaus sind die Anteile nicht für den Vertrieb an 
folgende Investoren (sog. "Unzulässige Investoren") be-
stimmt: 
a) spezifizierte US-Personen (sog. "Specified US 

Persons"), 
b) nicht teilnehmende ausländische Finanzinstitute (sog. 

"Non-Participating Foreign Financial Institutions" oder 
"Non-Participating FFIs") und 

c) passive nicht finanzielle ausländische juristische Per-
sonen mit einem oder mehreren wesentlichen ame-
rikanischen Eigentümern (sog. "Non-Financial Foreign 
Entities" oder "NFFEs" with one or more substantial 
US Owners), 

jeweils gemäß dem IGA zwischen Luxemburg und den USA 
oder nach den FATCA-Bestimmungen. 
Vertriebsstellen, die als Nominee agieren, müssen FATCA-
konform sein, z. B. als "Reporting FFI", "Non-Reporting FFI" 
gemäß einem Modell 1 IGA, "Participating FFI", "Registered 
Deemed Compliant FFI", "Non-Registering Local Bank" 
oder "Restricted Distributor" gemäß dem IGA oder nach 
den FATCA-Bestimmungen. Sollte sich der Status der Ver-
triebsstelle ändern, hat sie dies der Verwaltungsgesell-
schaft innerhalb von 90 Tagen schriftlich mitzuteilen. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem 
Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen. Des Wei-
teren kann die Verwaltungsgesellschaft jederzeit Anteile 
gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, die 
von Anlegern gehalten werden, welche vom Erwerb oder 
vom Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind. 
 
15. Sparplan 

Sparpläne dienen dem langfristigen Vermögensaufbau des 
Anlegers. Durch regelmäßige (z. B. monatliche) Zahlungen 
in Höhe eines bestimmten Betrages durch den Anleger 
werden bei niedrigen Fondspreisen mehr Anteile, bei hö-
heren Fondspreisen weniger Anteile erworben. Hierdurch 
können im Zeitablauf ggf. günstigere Durchschnittsein-
standskurse ("Cost Average Effect") erzielt werden. 
 
16. Berechnung des Nettoinventarwertes 

Der Anteilswert des Fonds/der Anteilsklasse wird in der 
jeweiligen Referenzwährung in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen von Artikel 9 des Verwaltungsreglements 
berechnet. Der Anteilswert des Fonds wird an jedem Bank-
arbeitstag wie unten definiert mit Ausnahme des 24. und 
31. Dezember eines jeden Jahres ("Bewertungstag") be-
rechnet. Bankarbeitstag ist jeder Tag an dem Banken in 
Luxemburg und Frankfurt für den Geschäftsverkehr geöff-
net sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, 
den Anteilswert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu 
ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen 
um Berechnungen des Anteilswertes an einem Bewer-
tungstag im Sinne des vorstehenden Satzes handelt. Folg-
lich können die Anleger keine Ausgabe und/oder Rück-
nahme von Anteilen auf Grundlage eines am 24. oder 
31. Dezember eines Jahres ermittelten Nettoinventarwer-
tes verlangen. 

Zur Berechnung des Anteilswertes wird der Wert der zu ei-
nem Fonds/zur Anteilsklasse gehörenden Vermögenswerte 
abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds/der Anteils-
klasse an jedem Bewertungstag ermittelt ("Netto-Fonds-
vermögen") und durch die Anzahl der am Bewertungstag 
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im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds/der Anteilsklas-
se geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet ("Nettoin-
ventarwert"). 

Das jeweilige Nettofondsvermögen wird nach folgenden 
Grundsätzen berechnet: 
a) Vermögenswerte, die an einer Börse amtlich notiert 

sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. 
Wenn ein Vermögenswert an mehreren Börsen notiert 
ist, ist der letzte verfügbare Kurs an jener Börse maß-
gebend, die der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert 
ist. 

b) Vermögenswerte, die nicht an einer Börse notiert sind, 
die aber an einem anderen geregelten, anerkannten, 
für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktio-
nierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem 
Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und 
nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung 
sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den 
bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögenswerte 
verkauft werden können. 

c) Nicht börsennotierte Derivate werden auf einer von 
der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und über-
prüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet. Die für 
die Preisfeststellung der Derivate bestimmten Kriterien 
erfolgen in üblicher, vom Wirtschaftsprüfer nachvoll-
ziehbarer Weise. 

d) Falls die unter vorstehend a) und b) genannten Kurse 
nicht marktgerecht sind oder sofern ein Vermögens-
wert nicht an einer Börse oder auf einem anderen ge-
regelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern 
für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf 
einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder ge-
handelt werden, die Kurse entsprechend den Regelun-
gen in a) oder b) den tatsächlichen Marktwert der ent-
sprechenden Vermögenswerte nicht angemessen wi-
derspiegeln, werden diese Vermögenswerte ebenso 
wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Ver-
kehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesell-
schaft nach Treu und Glauben und allgemein aner-
kannten von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewer-
tungsregeln festlegt. 

e) Die auf Vermögenswerte entfallenden anteiligen Zin-
sen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im 
Kurswert ausdrücken. 

f) Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die 
nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten 
gehandelt werden, wird gemäß den Richtlinien der Ver-
waltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle ver-
schiedenen Arten von Verträgen angewandten Grund-
lage festgestellt. Der Liquidationswert von Futures 
oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organi-
sierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grund-
lage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher 
Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, 
auf welchen diese Futures oder Optionen vom Fonds 

gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, For-
ward oder eine Option an einem Tag, für welchen der 
Nettoinventarwert bestimmt wird, nicht liquidiert wer-
den kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen sol-
chen Vertrag von der Geschäftsführung in angemesse-
ner und vernünftiger Weise bestimmt. 

g) Flüssige Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich 
anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder können zum je-
weiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, 
ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinsti-
tut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwal-
tungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu 
jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündi-
gung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs ent-
spricht.  

h) Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und 
erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für In-
vestmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder 
keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden die 
Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum 
jeweiligen Veräußerungswert bewertet, wie ihn die Ver-
waltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der 
Grundlage des wahrscheinlich errechenbaren Veräu-
ßerungswertes festlegt. 

i) Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermö-
genswerte werden zum letzten verfügbaren Devisen-
kurs in die betreffende Fondswährung umgerechnet. 
Gewinne oder Verluste aus Devisentransaktionen wer-
den hinzugerechnet oder abgesetzt. 

j) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Ver-
mögenswerte werden zu ihrem angemessenen Veräu-
ßerungswert bewertet, wie dieser nach Treu und Glau-
ben von der Verwaltungsgesellschaft und nach einem 
von ihr festgelegten Verfahren bestimmt wird. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen 
andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im 
Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermö-
genswertes des Fonds für angebracht hält. 
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der 
ermittelte Nettoinventarwert an einem bestimmten Be-
wertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds 
nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des 
Nettoinventarwertes beträchtliche Bewegungen an den 
betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann 
die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Nettoinven-
tarwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen 
Umständen werden alle für diesen Bewertungstag einge-
gangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der 
Grundlage des Nettoinventarwertes eingelöst, der unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben 
aktualisiert worden ist. 
Das jeweilige Nettofondsvermögen wird gegebenenfalls 
um Ausschüttungen reduziert, die an die Anleger des 
Fonds gezahlt werden. 
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Im Falle von Anteilsklassen erfolgt die daraus resultieren-
de Anteilswertberechnung nach den vorstehend aufge-
führten Kriterien für jede Anteilsklasse getrennt. Die Zu-
sammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt jedoch 
immer für den gesamten Fonds. 
 
17. Einstellung der Ausgabe, des Umtauschs und der Rücknahme 

von Anteilen sowie Einstellung der Berechnung des Nettoin-
ventarwertes 

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Berech-
nung des Nettoinventarwertes sowie die Ausgabe, die 
Rücknahme und den Umtausch von Anteilen zeitweilig 
einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die 
diese Aussetzung erforderlich machen. Dies ist insbeson-
dere der Fall 
a) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein ande-

rer geregelter, anerkannter, dem Publikum offener und 
ordnungsgemäß funktionierender Markt, an dem ein 
wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Fonds no-
tiert ist oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an 
gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der 
Handel an dieser Börse oder auf diesem Markt ausge-
setzt oder eingeschränkt wurde; 

b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über 
Vermögenswerte des Fonds nicht verfügen kann oder 
es für diese unmöglich ist, den Gegenwert der Anlage-
käufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Be-
rechnung des Nettoinventarwertes ordnungsgemäß 
durchzuführen; 

c) während einer Zeit, in welcher die gewöhnlich verwen-
deten Kommunikationsmittel oder Hilfsmittel für die 

Nettoinventarwertberechnung des Fonds oder für die 
Kursberechnung an den Börsen oder auf den Märkten, 
an/auf denen ein wesentlicher Teil der Vermögenswer-
te des Fonds notiert ist/gehandelt wird, unterbrochen 
sind. 

d) während einer Zeit, in welcher die Berechnung des 
Nettoinventarwertes eines OGAW oder OGA (oder Teil-
fonds eines solchen), in den der Fonds investiert ist, 
zeitweilig eingestellt wurde; und/oder 

e) während einer Zeit, in welcher es nach Ansicht des Ver-
waltungsrates aufgrund besonderer Umstände unmög-
lich ist, Vermögenswerte zu verkaufen oder zu bewer-
ten. 

Die Verwaltungsgesellschaft unterrichtet die Anleger ord-
nungsgemäß über die Aussetzung. Anleger, die einen An-
trag auf Zeichnung, Umtausch oder Rücknahme von Antei-
len eingereicht haben, für welche die Nettoinventarwert-
ermittlung ausgesetzt wurde, werden unverzüglich über 
den Anfang und – sofern möglich – das voraussichtliche 
Ende der Aussetzungsperiode unterrichtet. Im Falle der 
Aussetzung der Ausgabe von Anteilen des Fonds kann die 
Verwaltungsgesellschaft auf Wunsch der Anleger beschlie-
ßen, dass Anteile aus Rücknahmen von bestehenden oder 
neuen Anlegern über einen Sekundärmarkt erworben und 
verkauft werden können. Der Preis von am Sekundärmarkt 
gehandelten Anteilen hängt u. a. von Marktangebot und  
-nachfrage und anderen Faktoren wie den vorherrschen-
den Bedingungen für die Finanzmärkte und Unternehmen 
sowie wirtschaftlichen und politischen Bedingungen ab. 
Darüber hinaus können bei derartigen Aufträgen für Antei-
le Kosten entstehen, auf die die Verwaltungsgesellschaft 
keinen Einfluss hat. 

 
 
Anlagebeschränkungen und Risiken 
18. Allgemeine Anlagegrundsätze und Anlagebeschränkungen 

Es gelten folgende Definitionen: 
"Drittstaat":  
Als Drittstaat im Sinne dieses Verkaufsprospekts gilt jeder 
Staat Europas, der nicht Mitglied der Europäischen Union 
ist, sowie jeder Staat Amerikas, Afrikas, Asiens oder Aus-
traliens und Ozeaniens. 
"Geldmarktinstrumente":  
Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehan-
delt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau 
bestimmt werden kann. 
"Geregelter Markt":  
Ein Markt gemäß Artikel 4, Punkt 21 der Richtlinie 
2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente. 
"Gesetz vom 17. Dezember 2010":  
Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für 
gemeinsame Anlagen (einschließlich nachfolgender Än-
derungen und Ergänzungen). 

"OGA":  
Organismus für gemeinsame Anlagen. 
"OGAW":  
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, 
welcher der Richtlinie 2009/65/EG unterliegt. 
"Richtlinie 2009/65/EG":  
Richtlinie 2009/65/EG des Rates vom 13. Juli 2009 zur Ko-
ordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften be-
treffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen 
in Wertpapieren (OGAW) (einschließlich nachfolgender Än-
derungen und Ergänzungen). 
"Richtlinie 2014/65/EU":  
Die Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanz-
instrumente (einschließlich nachfolgender Änderungen  
und Ergänzungen). 
"Wertpapiere": 
– Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere 

("Aktien"). 
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– Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte 
Schuldtitel ("Schuldtitel"). 

– Alle anderen marktfähigen Wertpapiere, die zum Er-
werb von Wertpapieren durch Zeichnung oder Aus-
tausch berechtigen, mit Ausnahme der unter Punkt  
18.5 genannten Instrumente. 

 
Die Anlagestrategie des Fonds unterliegt den nachfolgen-
den Regelungen und Anlagebeschränkungen: 
18.1 Anlagen des Fonds können aus folgenden 

 Vermögenswerten bestehen 
a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf ei-

nem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden; 
b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf ei-

nem anderen Markt, der anerkannt, geregelt, für das 
Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungs-
gemäß ist, in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union gehandelt werden; 

c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an ei-
ner Wertpapierbörse eines Drittstaates zur amtlichen 
Notierung zugelassen sind oder dort auf einem ande-
ren geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, 
für das Publikum offen und dessen Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist. 

d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neu-
emissionen, sofern die Emissionsbedingungen die 
Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtli-
chen Notierung an einer Wertpapierbörse oder zum 
Handel auf einem geregelten Markt im Sinne der vor-
stehend unter 18.1 a) bis c) genannten Bestimmungen 
beantragt wird und die Zulassung spätestens vor Ab-
lauf eines Jahres nach der Ausgabe erlangt wird; 

e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelas-
senen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Ar-
tikel 1 Absatz 2 lit (a) und lit (b) der Richtlinie 
2009/65/EG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem Drittstaat, sofern 
– diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zuge-

lassen wurden, die sie einer behördlichen Aufsicht 
unterstellen, welche nach Auffassung der für den 
Finanzsektor zuständigen Luxemburger Aufsichts-
behörde (die "CSSF") derjenigen nach dem Gemein-
schaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Ge-
währ für die Zusammenarbeit zwischen den Behör-
den besteht; 

– das Schutzniveau der Anleger der anderen OGA 
dem Schutzniveau der Anleger eines OGAW gleich-
wertig ist und insbesondere die Vorschriften für die 
getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die 
Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leerver-
käufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumen-
ten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG 
gleichwertig sind; 

– die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand 
von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es er-
lauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die 
Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktio-
nen im Berichtszeitraum zu bilden; 

– der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile 
erworben werden sollen, nach seinen Gründungs-
unterlagen insgesamt höchstens 10 % seines Ver-
mögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer 
OGA anlegen darf. 

f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Lauf-
zeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, 
sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder, 
falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat 
befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die 
nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemein-
schaftsrechts gleichwertig sind. 

g) Abgeleiteten Finanzinstrumenten ("Derivaten"), d. h. 
insbesondere Optionen und Futures sowie Swap-Ge-
schäften, einschließlich gleichwertiger bar abgerech-
neter Instrumente, die an einem der unter den Buch-
staben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte 
gehandelt werden, und oder abgeleiteten Finanzinstru-
menten, die nicht an einer Börse gehandelt werden 
("OTC-Derivaten"), sofern 
– es sich bei den Basiswerten um Instrumente im 

Sinne von dieser Nummer 18.1 a) bis h) oder um 
Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Wäh-
rungen handelt; 

– die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Deri-
vaten einer behördlichen Aufsicht unterliegende 
Institute der Kategorien sind, die von der CSSF zu-
gelassen wurden und 

– die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüf-
baren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und 
jederzeit auf Initiative des Fonds zum angemesse-
nen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein 
Gegengeschäft glattgestellt werden können. 

– Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem gere-
gelten Markt gehandelt werden und nicht unter die 
vorstehend genannte Definition fallen, sofern die 
Emission oder der Emittent dieser Instrumente 
selbst Vorschriften über den Einlagen- und den 
Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt sie 
werden 

– von einer zentralstaatlichen, regionalen oder loka-
len Körperschaft oder der Zentralbank eines Mit-
gliedstaats, der Europäischen Zentralbank, der 
Europäischen Union oder der Europäischen Inves-
titionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines 
Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation 
oder von einer internationalen Einrichtung öffent-
lich-rechtlichen Charakters, der mindestens einem 
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Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
oder 

– von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpa-
piere auf den unter den vorstehenden Buchstaben 
a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkten ge-
handelt werden, oder 

– von einem Institut, das gemäß den im Gemein-
schaftsrecht festgelegten Kriterien einer behördli-
chen Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, 
das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung 
der CSSF mindestens so streng sind, wie die des 
Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, 
begeben oder garantiert, oder 

– von anderen Emittenten begeben, die einer Katego-
rie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, 
sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vor-
schriften für den Anlegerschutz gelten, die denen 
des ersten, des zweiten oder des dritten Gedanken-
strichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem 
Emittenten entweder um ein Unternehmen mit ei-
nem Eigenkapital von mindestens zehn Millionen 
Euro (EUR 10.000.000), das seinen Jahresabschluss 
nach den Vorschriften der vierten Richtlinie 
78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um 
einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder 
mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassen-
den Unternehmensgruppe für die Finanzierung 
dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechts-
träger handelt, der die wertpapiermäßige Unter-
legung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer 
von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzie-
ren soll. 

 
18.2 Der Fonds kann darüber hinaus 
a) bis zu 10 % seines Nettovermögens in anderen als den 

unter 18.1 genannten Wertpapieren und Geldmarktins-
trumenten anlegen; 

b) flüssige Mittel halten; 
c) Kredite für kurze Zeit bis zu einem Gegenwert von 10 % 

seines Nettovermögens aufnehmen. Deckungsgeschäf-
te im Zusammenhang mit dem Verkauf von Optionen 
oder dem Erwerb oder Verkauf von Terminkontrakten 
und Futures gelten nicht als Kreditaufnahme im Sinne 
dieser Anlagebeschränkung; 

d) Devisen im Rahmen eines "Back-to-back"-Darlehens 
erwerben. 

 
18.3 Darüber hinaus wird der Fonds folgende Anlagegrenzen 

beachten 
a) Der Fonds darf höchstens 10 % seines Nettovermögens 

in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und 
desselben Emittenten anlegen. Der Fonds darf höchs-
tens 20 % seines Nettovermögens in Einlagen bei ein 
und derselben Einrichtung anlegen. Das Ausfallrisiko 

der Gegenpartei bei Geschäften des Fonds mit OTC-
Derivaten darf 10 % seines Nettovermögens nicht über-
schreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im 
Sinne von 18.1 f) ist. Für andere Fälle beträgt die Gren-
ze maximal 5 % des Nettovermögens des Fonds. 

b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente von Emittenten, bei denen der Fonds jeweils 
mehr als 5 % seines Nettovermögens anlegt, darf 40 % 
des Wertes seines Nettovermögens nicht überschrei-
ten. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf Ein-
lagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Fi-
nanzinstituten getätigt werden, welche einer behörd-
lichen Aufsicht unterliegen. 
Ungeachtet der einzelnen in 18.3 a) genannten Ober-
grenzen darf der Fonds bei ein und derselben Einrich-
tung höchstens 20 % seines Nettovermögens in einer 
Kombination aus 
– von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren 

oder Geldmarktinstrumenten und/oder 
– Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder 
– mit dieser Einrichtung getätigten Geschäften über 

OTC-Derivate investieren. 
c) Die in 18.3 a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt 

höchstens 35 %, wenn die Wertpapiere oder Geld-
marktinstrumente von einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, 
von einem Drittstaat oder von internationalen Einrich-
tungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen min-
destens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union 
angehört, begeben oder garantiert werden. 

d) Die in 18.3 a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt 
höchstens 25 % für bestimmte Schuldverschreibungen, 
wenn diese von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben wer-
den, das auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum 
Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen ei-
ner besonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. 
Insbesondere müssen die Erträge aus der Emission 
dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die 
während der gesamten Laufzeit der Schuldverschrei-
bungen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten 
ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall 
des Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapi-
tals und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. 
Legt der Fonds mehr als 5 % seines Nettovermögens in 
Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden 
Unterabsatzes an, die von ein und demselben Emitten-
ten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser 
Anlagen 80 % des Wertes des Nettovermögens des 
Fonds nicht überschreiten. 

e) Die in 18.3 c) und d) genannten Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente werden bei der Anwendung der in 
18.3 b) vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % nicht 
berücksichtigt. Die in 18.3 a), b), c) und d) genannten 
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Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen 
gemäß 18.3 a), b), c) und d) getätigte Anlagen in Wert-
papieren oder Geldmarktinstrumente ein und dessel-
ben Emittenten oder in Einlagen bei diesem Emitten-
ten oder in Derivaten desselben nicht 35 % des Netto-
vermögens des Fonds übersteigen. 
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des 
konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 
2013/34/EU oder nach den anerkannten internationa-
len Rechnungslegungsvorschriften derselben Unter-
nehmensgruppe angehören, sind bei der Berechnung 
der in diesen Ziffern a) bis e) vorgesehenen Anlage-
grenzen als ein einziger Emittent anzusehen. 
Der Fonds darf kumulativ bis zu 20 % seines Nettover-
mögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 
ein und derselben Unternehmensgruppe anlegen. 

f) Unbeschadet der in nachfolgend 18.3 k), l) und m) fest-
gelegten Anlagegrenzen betragen die in 18.3 a) bis e) 
genannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/ 
oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten höchs-
tens 20 %, wenn es Ziel der Anlagestrategie des Fonds 
ist, einen bestimmten, von der CSSF anerkannten Ak-
tien- oder Schuldtitelindex nachzubilden. Vorausset-
zung hierfür ist, dass 
– die Zusammensetzung des Index hinreichend diver-

sifiziert ist; 
– der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den 

Markt darstellt, auf den er sich bezieht; 
– der Index in angemessener Weise veröffentlicht 

wird. 
Die Verwaltungsgesellschaft bestätigt, dass der Fonds 
stets auch im Rahmen der Nachbildung im vorgenann-
ten Sinne eine eigenständige Anlagepolitik verfolgen 
wird, in der die Verwaltungsgesellschaft oder ein ggf. 
für den Fonds bestellter Investment Manager in der 
Lage ist, im Interesse der Anleger des Fonds von der 
allzu engen Nachbildung des jeweiligen Indizes oder 
Referenzwertes abzuweichen, so dass es sich nicht um 
ein so genanntes "closet-tracking" oder "Indexschmu-
sen" im Sinne der Aussage der ESMA vom 2. Februar  
2016 "Supervisory work on potential closet index 
tracking" (vgl. auch das Communiqué der CSSF vom 
28. Juli 2017 hierzu), handelt. 

g) Die in 18.3 f) festgelegte Grenze beträgt 35 %, sofern 
dies auf Grund außergewöhnlicher Marktbedingungen 
gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregel-
ten Märkten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage 
bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem einzigen 
Emittenten möglich. 

h) Unbeschadet der Bestimmungen gemäß 18.3 a) bis e) 
darf der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreu-
ung bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapie-
ren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emis-

sionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften 
oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von in-
ternationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Cha-
rakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union angehören, oder von anderen von 
der CSSF anerkannten Staaten (Brasilien, Singapur, 
Russland, Indonesien oder Südafrika) begeben oder 
garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) die Anleger 
des Fonds den gleichen Schutz genießen, wie Anleger 
von Fonds, welche die Anlagegrenzen gemäß 18.3 a) bis 
g) einhalten (ii) solche Wertpapiere im Rahmen von 
mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben 
worden sind und (iii) in Wertpapieren aus ein und 
derselben Emission nicht mehr als 30 % des Net-
tovermögens des Fonds angelegt werden. 

i) Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und/oder ande-
rer OGA im Sinne von 18.1 e) erwerben, wenn er nicht 
mehr als 20 % seines Nettovermögens in Anteile ein 
und desselben OGAW oder einem anderen OGA anlegt. 
Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze ist jeder Teil-
fonds eines Umbrella-Fonds im Sinne von Artikel 181 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 wie ein eigen-
ständiger Emittent zu betrachten, vorausgesetzt, das 
Prinzip der Einzelhaftung pro Teilfonds im Hinblick auf 
Dritte findet Anwendung. 

j) Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen 
insgesamt 30 % des Nettovermögens des Fonds nicht 
übersteigen. 
Wenn der Fonds Anteile eines OGAW und/oder sonsti-
gen OGA erworben hat, werden die Anlagewerte des 
betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die 
in 18.3 a) bis e) genannten Obergrenzen nicht berück-
sichtigt. 
Erwirbt der Fonds Anteile anderer OGAW und/oder 
sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von der-
selben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen 
Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwal-
tungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung 
oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direk-
te oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die 
Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft 
für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen der 
anderen OGAW und/oder anderen OGA durch den 
Fonds keine Gebühren berechnen. 
Des Weiteren ist bei Anlagen eines wesentlichen Teils 
des Nettovermögens des Fonds in Anteilen anderer 
OGAW und/oder sonstiger OGA, die maximale Höhe des 
Anteils der Verwaltungsgebühren, die dem Fondsver-
mögen sowie den OGAW und/oder anderen OGA, in 
welche der Fonds investiert, belastet werden, dem Jah-
resbericht des Fonds zu entnehmen. 

k) Die Verwaltungsgesellschaft darf für die Gesamtheit  
der von ihr verwalteten OGAW stimmberechtigte Aktien 
nicht in einem Umfang erwerben, der es ihr insgesamt 
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erlaubt, auf die Geschäftsführung des Emittenten ei-
nen wesentlichen Einfluss auszuüben. 

l) Ferner darf der Fonds insgesamt nicht mehr als: 
– 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und dessel-

ben Emittenten; 
– 10 % der Schuldverschreibungen ein und desselben 

Emittenten; 
– 25 % der Anteile ein und desselben OGAW und/ 

oder anderen OGA; 
– 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben 

Emittenten erwerben. 
Die im zweiten, dritten und vierten Gedankenstrich 
vorgesehenen Grenzen brauchen beim Erwerb nicht 
eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der 
Schuldverschreibungen oder der Geldmarktinstrumen-
te oder der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile zum 
Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt. 

m) Die vorstehenden Bestimmungen gemäß 18.3 k) und l) 
sind nicht anwendbar im Hinblick auf: 
– Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von ei-

nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
dessen Gebietskörperschaften begeben oder ga-
rantiert werden; 

– Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 
einem Drittstaat begeben oder garantiert werden; 

– Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen 
Charakters begeben werden, denen ein oder meh-
rere Mitgliedstaaten der Europäischen Union ange-
hören; 

– Aktien von Gesellschaften, die nach dem Recht ei-
nes Staates errichtet wurden, der kein Mitgliedstaat 
der EU ist, sofern (i) eine solche Gesellschaft ihr 
Vermögen hauptsächlich in Wertpapieren von Emit-
tenten aus diesem Staat anlegt, (ii) nach dem Recht 
dieses Staates eine Beteiligung des Fonds an dem 
Kapital einer solchen Gesellschaft den einzig mögli-
chen Weg darstellt, um Wertpapiere von Emittenten 
dieses Staates zu erwerben, und (iii) diese Gesell-
schaft im Rahmen ihrer Vermögensanlage die An-
lagebeschränkungen gemäß vorstehend 18.3 a) bis 
e) und 18.3 i) bis l) beachtet. 

n) Der Fonds darf keine Edelmetalle oder Zertifikate hier-
über erwerben. 

o) Der Fonds darf nicht in Immobilien anlegen, wobei 
Anlagen in immobiliengesicherten Wertpapieren oder 
Zinsen hierauf oder Anlagen in Wertpapieren, die von 
Gesellschaften ausgegeben werden, die in Immobilien 
investieren und Zinsen hierauf zulässig sind. 

p) Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahr-
stelle dürfen zu Lasten des Fondsvermögens Kredite 
oder Garantien für Dritte ausgeben, wobei diese Anla-
gebeschränkung den Fonds nicht daran hindert, sein 

Fondsvermögen in nicht voll einbezahlten Wertpapie-
ren, Geldmarktinstrumenten oder anderer Finanzins-
trumente im Sinne von oben 18.1 e), g) und h) anzu-
legen. 

q) Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahr-
stelle dürfen für Rechnung des Fonds Leerverkäufe von 
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in 
oben 18.1 e), g) und h) genannten Finanzinstrumenten 
tätigen. 

 
18.4 Unbeschadet hierin enthaltener gegenteiliger 

Bestimmungen 
a) Braucht der Fonds die in vorstehend 18.1 bis 18.3 vor-

gesehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung von Be-
zugsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktins-
trumente, die er in seinem Fondsvermögen hält, ge-
knüpft sind, nicht einzuhalten; 

b) und unbeschadet seiner Verpflichtung, auf die Einhal-
tung des Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, 
kann der Fonds während eines Zeitraums von sechs 
Monaten nach seiner Zulassung durch die CSSF von 
den in vorstehend 18.3 a) bis j) festgelegten Bestim-
mungen abweichen; 

c) muss der Fonds dann, wenn diese Bestimmungen un-
beabsichtigt, oder infolge der Ausübung von Bezugs-
rechten überschritten werden, vorrangig danach stre-
ben, die Situation im Rahmen seiner Verkaufstrans-
aktionen unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anleger zu bereinigen; 

d) in dem Fall, in dem ein Emittent eine Rechtseinheit mit 
mehreren Teilfonds bildet, bei der die Aktiva eines 
Teilfonds ausschließlich den Ansprüchen der Anleger 
dieses Teilfonds gegenüber sowie gegenüber den Gläu-
bigern haften, deren Forderung anlässlich der Grün-
dung, der Laufzeit oder der Liquidation des Teilfonds 
entstanden ist, ist jeder Teilfonds zwecks Anwendung 
der Vorschriften über die Risikostreuung in 18.3 a) bis 
g) sowie 18.3 i) und j) als eigenständiger Emittent anzu-
sehen. 

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist berechtigt, zu-
sätzliche Anlagebeschränkungen aufzustellen, sofern dies 
notwendig ist, um den gesetzlichen und verwaltungsrecht-
lichen Bestimmungen in Ländern, in denen die Anteile des 
Fonds angeboten oder verkauft werden, zu entsprechen. 
 
18.5 Sonstige Instrumente 
a) Allgemeine Bestimmungen 

Zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens oder 
zum Laufzeiten- oder Risiko-Management des Fonds-
vermögens kann der Fonds Derivate verwenden. In 
Ziffer 18.5 und Ziffer 19 des vorliegenden 
Verkaufsprospekts sind Angaben des Abschnitts B des 
Anhangs zur Wertpapierfinanzierungsverordnung EU 
2015/2365 enthalten. Detaillierte und zusätzliche 
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Informationen, die gegenüber Anlegern gemäß Wertpa-
pierfinanzierungsverordnung offenzulegen sind, wer-
den dem Anleger auf Anfrage kostenlos zur Verfügung 
gestellt. 
Bei der Verwendung von Derivaten müssen die Bedin-
gungen und Grenzen mit den Bestimmungen von vor-
stehenden Ziffern 18.1 bis 18.4 im Einklang stehen. Die 
Verwaltungsgesellschaft handelt OTC-Derivate nur mit 
Kreditinstituten oder Anlagegesellschaften, die den 
Anforderungen der vorstehenden Ziffer 18.1 g) entspre-
chen und die die Verwaltungsgesellschaft gemäß ihres 
Risiko-Management-Verfahrens für geeignet hält. Ins-
besondere müssen die Gegenparteien ihren Sitz in ei-
nem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder ei-
nem Mitgliedsstaat der OECD haben, und ein Invest-
ment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur 
vorweisen. Mit Gegenparteien ohne Rating kann gehan-
delt werden wenn deren Bonität von der Verwaltungs-
gesellschaft entsprechend eingestuft wurde. Informa-
tionen zu den verwendeten Gegenparteien können 
jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt wer-
den. Des Weiteren sind die Bestimmungen unter Ziffer 
18.6 betreffend Risiko-Management-Verfahren bei De-
rivaten zu berücksichtigen. Derivate können zu Absi-
cherungs- und/oder Anlagezwecke genutzt werden, wie  
im Anhang weiter beschrieben. 
Unter keinen Umständen darf der Fonds bei den mit 
Derivaten verbundenen Transaktionen von den im 
Anhang genannten Anlagezielen abweichen. 

b) Wertpapierdarlehen, Wertpapierpensionsgeschäfte 
Der Fonds wird keine Wertpapierleih-, Pensions- und 
Rückkaufgeschäfte tätigen. 

c) Sicherheitenverwaltung 
Der Fonds akzeptiert in Zusammenhang mit OTC-
Derivaten Sicherheiten gemäß Artikel 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2016/2251 mit den dazu gehörigen 
maximalen Anrechnungsbeträgen laut Anhang II der 
Delegierten Verordnung (EU) 2016/2251. 
Der Fonds verwendet derzeit folgende Sicherheiten mit 
den dazu gehörigen maximalen Anrechnungsbeträgen, 
wobei die Verwaltungsgesellschaft Abweichungen da-
von beschließen kann, sofern diese durch die Delegier-
te Verordnung (EU) 2016/2251 gedeckt sind: 

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat für den Fonds eine 
Collateral Policy implementiert, die auf alle als Sicher-
heiten entgegengenommene Arten von Vermögensge-
genständen abgestimmt ist und nachstehende Krite-
rien erfüllt: 
a) Liquidität: Alle entgegengenommenen Sicherheiten, 

die keine Barmittel sind, sollten hochliquide sein 
und zu einem transparenten Preis auf einem regu-
lierten Markt oder innerhalb eines multilateralen 
Handelssystems gehandelt werden, damit sie kurz-
fristig zu einem Preis veräußert werden können, der 
nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewer-
tung liegt. Die entgegengenommenen Sicherheiten 
sollten außerdem die Bestimmungen von Artikel 56 
der OGAW-Richtlinie erfüllen. 

b) Bewertung: Entgegengenommene Sicherheiten soll-
ten mindestens börsentäglich anhand von Markt-
preisen gemäß den in Abschnitt "Berechnung des 
Nettoinventarwertes" aufgeführten Grundsätzen 
bewertet werden. Vermögenswerte, die eine hohe 
Preisvolatilität aufweisen, sollten nur als Sicherheit 
akzeptiert werden, wenn geeignete konservative 
Bewertungsabschläge (Haircuts) angewandt wer-
den. 

c) Bonität des Emittenten: Der Emittent der Sicherhei-
ten, die entgegengenommen werden, sollte eine 
hohe Bonität aufweisen. 

Collateral Typ Erlaubte 
Währung 

Anrech-
nungs-
betrag 
(höchstens) 

Geldbeträge EUR, USD, 
GBP 

100 % 

Staatsanleihen, die von Mitglie-
dern der Eurozone sowie von 
Schweden, Australien, Kanada, 
USA, UK begeben wurden. 
Long-Term Rating (S&P) mindes-
tens AA- oder äquivalent, Clear-
stream-fähig, Restlaufzeit kleiner 
als 1 Jahr. 

EUR, USD, 
GBP, CAD, 
AUD 

99,5 % 

Staatsanleihen, die von Mitglie-
dern der Eurozone sowie von 
Schweden, Australien, Kanada, 
USA, UK begeben wurden. 
Long-Term Rating (S&P) mindes-
tens AA- oder äquivalent, Clear-
stream-fähig, Restlaufzeit zwi-
schen 1 Jahren und 5 Jahren. 

EUR, USD, 
GBP, CAD, 
AUD 

98 % 

Staatsanleihen, die von Mitglie-
dern der Eurozone sowie von 
Schweden, Australien, Kanada, 
USA, UK begeben wurden. 
Long-Term Rating (S&P) mindes-
tens AA- oder äquivalent, Clear-
stream-fähig, Restlaufzeit größer 
als 5 Jahre. 

EUR, USD, 
GBP, CAD, 
AUD 

96 % 
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d) Korrelation: Die vom Fonds entgegengenommenen 
Sicherheiten sollten von einem Rechtsträger ausge-
geben werden, der von der Gegenpartei unabhän-
gig ist und keine hohe Korrelation mit der Entwick-
lung der Gegenpartei aufweist. 

e) Diversifizierung der Sicherheiten (Anlagekonzentra-
tion): Bei den Sicherheiten ist auf eine angemesse-
ne Diversifizierung in Bezug auf Länder, Märkte und 
Emittenten zu achten. Das Kriterium der angemes-
senen Diversifizierung im Hinblick auf die Emitten-
tenkonzentration wird als erfüllt betrachtet, wenn 
der Fonds von einer Gegenpartei bei der effizienten 
Portfolioverwaltung oder bei Geschäften mit OTC-
Derivaten einen Sicherheitenkorb (Collateral Bas-
ket) erhält, bei dem das maximale Exposure gegen-
über einem bestimmten Emittenten 20 % des Net-
toinventarwertes entspricht. Wenn ein OGAW un-
terschiedliche Gegenparteien hat, sollten die ver-
schiedenen Sicherheitenkörbe aggregiert werden, 
um die 20 %-Grenze für das Exposure gegenüber 
einem einzelnen Emittenten zu berechnen. Abwei-
chend von diesem Unterpunkt kann der Fonds voll-
ständig durch verschiedene Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente besichert werden, die von einem 
oben in der Tabelle genannten Mitgliedstaat, einer 
oder mehrerer seiner Gebietskörperschaften, ei-
nem Mitgliedstaat der OECD oder einer internatio-
nalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, 
der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, bege-
ben oder garantiert werden. In diesem Fall soll der 
Fonds Wertpapiere halten, die im Rahmen von min-
destens sechs verschiedenen Emissionen begeben 
worden sind, wobei die Wertpapiere aus einer ein-
zigen Emission 30 % des Nettoinventarwertes des 
Fonds nicht überschreiten sollten. 

f) Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenver-
waltung, z. B. operationelle und rechtliche Risiken, 
sind durch das Risiko-Management zu ermitteln, zu 
steuern und zu mindern. 

g) Entgegengenommene Sicherheiten sollten in Fällen 
von Rechtsübertragungen von der Verwahrstelle 
des Fonds verwahrt werden. Für andere Arten von 
Sicherheitsvereinbarungen können die Sicherheiten 
von einem Dritten verwahrt werden, der einer Auf-
sicht unterliegt und mit dem Sicherheitengeber in 
keinerlei Verbindung steht. 

h) Falls Vermögensgegenstände im Zusammenhang 
mit Derivaten an Dritte übertragen werden, steht es 
im Ermessen des Dritten, wie dieser die 
Vermögensgegenstände verwahrt. 

i) Der Fonds sollte die Möglichkeit haben, entgegen-
genommene Sicherheiten jederzeit ohne Bezug-
nahme auf die Gegenpartei oder Genehmigung 
seitens der Gegenpartei zu verwerten. 

j) Entgegengenommene unbare Sicherheiten (Non-
cash Collateral) sollten nicht veräußert, neu ange-
legt oder verpfändet werden. 

k) Entgegengenommene Barsicherheiten (Cash Collat-
eral) sollten nur 
– als Sichteinlagen bei Rechtsträgern gemäß Arti-

kel 50 Buchstabe f der OGAW-Richtlinie angelegt 
werden; 

– in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt 
werden; 

– für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden, 
vorausgesetzt, es handelt sich um Geschäfte mit 
Kreditinstituten, die einer Aufsicht unterliegen, 
und der Fonds kann den vollen aufgelaufenen 
Geldbetrag jederzeit zurückfordern; 

– in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur 
gemäß der Definition in den CESR's Leitlinien zu 
einer gemeinsamen Definition für europäische 
Geldmarktfonds angelegt werden. 

Erhaltenes Collateral sowie neu angelegte Barsi-
cherheiten müssen angemessen diversifiziert sein. 
Die allgemeinen Risikohinweise bezüglich Markt-, 
Kredit-, Kontrahenten- und Liquiditätsrisiko bezie-
hen sich gleichermaßen auf wiederangelegte Bar-
sicherheiten. 

d) Total Return Swaps 
Total Return Swaps können die Entwicklung einzelner 
Wertpapiere oder einzelner Indizes oder von Körben  
von Wertpapieren oder Indizes 1:1 abbilden. Alle Arten 
von Vermögensgegenständen des Fonds können Ge-
genstand von Total Return Swaps sein. Die maximale 
Hebelwirkung aus dem Einsatz von Total Return Swaps 
und die erwartete tatsächliche Hebelwirkung aus dem 
Einsatz von Total Return Swaps ist dem fondsspezifi-
schen Anhang zu entnehmen. Die Zusammensetzung 
der den Total Return Swaps unterliegenden Baskets 
wird ausschließlich von der Verwaltungsgesellschaft 
bestimmt und kann jederzeit bei der Verwaltungsge-
sellschaft erfragt werden. 
Bei Total Return Swap Transaktionen, die immer unter 
Berücksichtigung der Best Execution Policy des Fonds 
abgeschlossen werden, können dem Fonds direkte und 
indirekte Kosten entstehen, z. B. Handelskosten. Diese 
Kosten werden durch den Fonds getragen und an den 
jeweiligen, von dem Fonds und Assenagon unabhängi-
gen, Kontrahenten gezahlt. Die verbleibenden Erträge 
fließen vollständig dem Fonds zu. 

e) Finanzindizes 
Informationen zu den jeweils aktuell verwendeten Fi-
nanzindizes, deren Konstituenten, Berechnung und 
Umgewichtungsfrequenz sowie ggf. durch die Umge-
wichtung innerhalb der Indizes entstehenden Kosten 
können jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft an-
gefragt werden. 
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Der Fonds kann, sofern und soweit dies im fondsspezi-
fischen Anhang benannt ist, auf unterschiedliche Weise 
(i) von der Wertentwicklung eines Index als Referenz-
wert profitieren, oder (ii) derartige Indizes als Grund-
lage zur Messung der Wertentwicklung des Fonds nut-
zen. 
In diesem Zusammenhang wird die Verwaltungsgesell-
schaft stets dafür Sorge tragen, dass sie im Rahmen 
des fondsspezifischen Anhangs nur solche Indizes oder 
Referenzwerte verwenden wird, die  

(i) im Sinne der Vorgaben des Artikel 3 der Bench-
mark-Verordnung (EU/2016/1011, die "Benchmark-
Verordnung") als Index bzw. als Referenzwert gel-
ten und  

(ii) von einem Administrator im Sinne der Bench-
mark-Verordnung bereitgestellt werden, der auf 
der von der ESMA im Sinne des Artikel 36 der 
Benchmark-Verordnung geführten Liste der Ad-
ministratoren und Referenzwerte registriert ist: 
https://registers.esma.europa.eu/publication/; 
oder 

(iii) Indizes oder Referenzwerte, 
a) die nicht in den Anwendungsbereich der 

Benchmark-Verordnung fallen und bspw. nur 
für interne Zwecke, wie zur Berechnung des 
relativen VaR im Rahmen des Risiko-Manage-
ments eines Fonds, verwendet werden; oder 

b) die von einer Ausnahmeregelung der Bench-
mark-Verordnung Gebrauch machen können. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat einen schriftlichen 
Plan aufgestellt, in dem die zu ergreifenden Maßnah-
men dargelegt werden, wenn ein Referenzwert sich 
wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. 
Dieser Plan wird den Investoren auf Anfrage kostenlos 
zur Verfügung gestellt. 

 
18.6 Risiko-Management-Verfahren 
Im Rahmen des Fonds wird ein Risiko-Management-Ver-
fahren eingesetzt, welches es der Verwaltungsgesellschaft 
ermöglicht, das mit den Anlagepositionen des Fonds ver-
bundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtri-
sikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu überwachen 
und zu messen. Im Hinblick auf OTC-Derivate ("Over-the-
Counter"-Derivate) wird in diesem Zusammenhang ein 
Verfahren eingesetzt, welches eine präzise und unabhän-
gige Bewertung des Wertes der OTC-Derivate ermöglicht. 
Die Verwaltungsgesellschaft stellt für den Fonds sicher, 
dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Ge-
samtnettowert des Fondsportfolios nicht überschreitet. 
Bei der Berechnung dieses Risikos werden der Marktwert 
der jeweiligen Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpar-
tei, künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist 
der Positionen berücksichtigt. 

Der Fonds darf als Teil seiner Anlagestrategie innerhalb 
der in vorstehend 18.3 e) festgelegten Grenzen, Anlagen in 
Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte 
die Anlagegrenzen von vorstehend 18.3 a) bis e) nicht 
überschreitet. Wenn der Fonds in indexbasierte Derivate 
anlegt, müssen diese Anlagen nicht bei den Anlagegrenzen 
von Ziffer 18.3 a) bis e) berücksichtigt werden. 
Ein Derivat, das in ein Wertpapier oder ein Geldmarktins-
trument eingebettet ist, muss hinsichtlich der Einhaltung 
der vorbenannten Vorschriften mit berücksichtigt werden. 
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt das Gesamtrisiko 
des Fonds gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512 vom 
30. Mai 2011 und den ESMA Leitlinien 10-788 vom 28. Juli 
2010. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Bestimmung 
des Gesamtrisikos auf der Grundlage der Methode des An-
satzes für Verbindlichkeiten, des Ansatzes des relativen 
Value at Risk (VaR) oder des Ansatzes des absoluten VaR 
ermitteln. Die für den Fonds angewendete Methode wird 
im Anhang aufgeführt. 
Wenn für den Fonds das Gesamtrisiko nach der Methode 
des Ansatzes des relativen oder des absoluten VaR be-
stimmt wird, wird das erwartete Ausmaß der Hebelwirkung 
sowie die Möglichkeit eines höheren Ausmaßes an Hebel-
wirkung im Anhang angegeben. Das erwartete Ausmaß der 
Hebelwirkung wird gemäß den Anforderungen des CSSF-
Rundschreibens 11/512 bestimmt und die jeweilige Metho-
de, welche zur Bestimmung der Hebelwirkung verwendet 
wird, im Anhang aufgeführt. 
Wenn der Fonds den Ansatz des relativen VaR als Methode 
verwendet, werden im Anhang zusätzlich die Informatio-
nen über das Referenzportfolio erläutert. 
 
19. Risikohinweise 

Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden; diese 
können u. a. Aktien- und Rentenmarktrisiken, Wechsel-
kurs-, Zins-, Kredit- und Volatilitätsrisiken sowie politische 
Risiken umfassen bzw. damit verbunden sein. Jedes dieser 
Risiken kann zusammen mit anderen Risiken auftreten. Ei-
nige dieser Risiken sind nachfolgend näher erläutert. 
Potentielle Anleger sollten über Erfahrungen mit Anlagen 
in Instrumente verfügen, die im Rahmen der jeweils vorge-
sehenen Anlagestrategie eingesetzt werden und sich der 
allgemeinen Risiken von Kursschwankungen bewusst sein. 
Auf Grund dieser Kursschwankungen kann der Anteilpreis 
steigen oder fallen. Durch den Einsatz von Derivaten sind 
im Vergleich zu den traditionellen Anlageformen weitaus 
höhere Risiken möglich. Insbesondere sind folgende 
Risiken zu beachten: 
 
Marktrisiko 
Das Marktrisiko ist ein Risiko allgemeiner Art und ist daher 
bei allen Anlageformen vorhanden. Die Kurs- und Markt-
entwicklung von Wertpapieren hängt insbesondere von 
der Entwicklung der Kapitalmärkte sowie der wirtschaftli-
chen Entwicklung der Emittenten ab, die wiederum von 

https://registers.esma.europa.eu/publication/
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der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirt-
schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den 
jeweiligen Ländern beeinflusst werden. 
 
Kontrahentenrisiko 
Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei ei-
nes gegenseitigen Vertrages mit der eigenen Forderung 
vollständig oder teilweise auszufallen. Der Fonds kann bei 
Abschluss von außerbörslichen OTC-Geschäften ("Over-
The-Counter") Risiken in Bezug auf die Bonität der Kon-
trahenten und deren Fähigkeit zur Vertragserfüllung aus-
gesetzt sein. Derartige Risiken können dem Fonds durch 
Abschluss von beispielsweise Options-, Termin- und Swap-
Geschäften entstehen, wenn der Kontrahent seine Ver-
pflichtungen nicht oder nur teilweise erbringen kann. 
 
Operationelle und Verwahrrisiken 
Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminel-
len Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missver-
ständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungs-
gesellschaft, externer Dritter und durch die Insolvenz ei-
nes Verwahrers oder Unterverwahrers erleiden. Weiterhin 
kann der Fonds durch äußere Ereignisse wie z. B. Natur-
katastrophen oder Pandemien geschädigt werden. 
 
Besonderer Risikohinweis in Bezug auf strukturierte Produkte 
Der Marktwert der eingesetzten derivativen Instrumente 
(Swaps und Optionen) wird während der Laufzeit nicht nur 
von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basis-
wertes (z. B. Aktie, Index, Aktienkorb, Währung) beeinflusst, 
sondern auch von anderen Faktoren. Zu diesen Einfluss-
größen zählen u. a. die Laufzeit, die Intensität der erwarte-
ten Kursschwankungen des Basiswertes (Volatilität), er-
wartete Dividendenzahlungen des Basiswertes und das 
Zinsniveau und die Zinsstrukturkurve. Selbst wenn der 
Kurs des Basiswertes während der Laufzeit steigt, kann 
eine Wertminderung des derivativen Instruments aufgrund 
der weiteren wertbestimmenden Faktoren eintreten, die 
ein Vielfaches der Veränderung des Basiswertes ausma-
chen können. Basiswerte, die in Fremdwährungen notie-
ren, beinhalten ein zusätzliches Währungsrisiko. 
 
Kreditrisiko 
Mit der Anlage in den Fondsanteil kann ein Kreditrisiko 
einhergehen. Dieses bezieht sich auf den jeweiligen 
Emittenten von Anleihen und Schuldtiteln. Im Falle von 
finanziellen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten kann 
der Wert der Anleihen oder Schuldtitel ganz auf null 
sinken, ebenso kann sich das Ereignis negativ auf die 
bezüglich dieser Anleihen oder Schuldtitel zu leistenden 
Zahlungen auswirken, jene können auch bis auf null sin-
ken. Als Messgröße für das Bonitäts-Rating des Emittenten 
kann sein Bonitäts-Rating herangezogen werden. Alle mit 
einer spezifischen Anleihe verbundenen Kreditrisiken sind 
detailliert im Emissionsprospekt beschrieben. 

Liquiditätsrisiko 
Für den Fonds können Wertpapiere erworben werden, die 
jederzeit wieder veräußert werden können, gleichfalls dür-
fen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die 
nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelassen sind 
oder in einen organisierten Markt einbezogen sind wie 
z. B. OTC-Derivate. Liquiditätsrisiken entstehen durch Pro-
bleme bei der Veräußerung von Wertpapieren oder ande-
ren Vermögenswerten. Ist z. B. eine Position besonders 
umfangreich oder der betreffende Markt illiquide, so kann 
möglicherweise eine Transaktion nicht initiiert oder eine 
Position nicht zu einem vorteilhaften Preis oder gar nicht 
verkauft werden. Zur Wahrung der Interessen aller Anleger 
kann es zu vorübergehenden Aussetzungen der Anteils-
rücknahmen, zur stufenweise Ausführung und im äußers-
ten Fall zur Liquidation des Fonds kommen. 
 
Nachhaltigkeitsrisiken 
Zu Nachhaltigkeitsrisiken zählen ökologische Risiken, so-
ziale Risiken und Risiken, die sich aus einer Unterneh-
mens- oder Staatenführung ergeben (sogenannte ESG-
Risiken). Dies sind Ereignisse oder Bedingungen aus den 
Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, 
deren Eintreten, tatsächlich oder potentiell, negative 
Auswirkungen auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
sowie auf die Reputation eines Unternehmens oder 
Staates haben können. 
Insbesondere können Verstöße gegen internationale Kon-
ventionen, die Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderar-
beit, Zwangsarbeit, Umweltabkommen oder Korruption 
betreffen, zu Nachhaltigkeitsrisiken führen. Nachhaltig-
keitsrisiken können andere Risiken wie Marktrisiken, Kon-
trahentenrisiken und Reputationsrisiken bedingen und 
sollten in deren Zusammenhang betrachtet werden. 
 
Währungsrisiko 
Sofern Vermögenswerte des Fonds in anderen Währungen 
als der Fondswährung angelegt werden, erhält der Fonds 
Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen  
in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung 
gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert 
des Fonds. 
 
Rechtliches und steuerliches Risiko 
Die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen 
und die Behandlung von Fonds, Wertpapieren aller Art, 
börsennotierten Derivaten und OTC-Derivaten kann sich in 
unabsehbarer oder nicht beeinflussbarer Weise ändern. 
 
Derivate 
Der Fonds kann zu Absicherungszwecken als auch als Be-
standteil der Anlagestrategie Derivate nutzen. Die derivati-
ven Finanzinstrumente können unter anderem herkömm-
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liche oder exotische Optionen, Forward-Kontrakte auf Fi-
nanzinstrumente und herkömmliche oder exotische Optio-
nen auf derartige Kontrakte sowie Swap-Kontrakte, insbe-
sondere Total Return Swaps auf jegliche Art von Finanz-
instrumenten beinhalten. Der Handel mit Derivaten wird 
im Rahmen der Anlagegrenzen eingesetzt und dient der 
effizienten Verwaltung des Fondsvermögens sowie dem 
Laufzeiten- und Risiko-Management der Anlagen. Dabei 
können die erworbenen befristeten Rechte wertlos ver-
fallen oder eine Wertminderung erleiden. Der Einsatz von 
Derivaten kann zu einem erhöhten Hebel im Fonds und 
somit zu einer erhöhten Schwankungsbreite des NAVs 
führen. 
 
OTC-Derivate 
Der Fonds darf im Rahmen der Anlagegrundsätze Derivate 
auf Zinsen, Währungen, Aktien, Indizes und auf andere Fi-
nanzinstrumente abschließen. Sofern für die oben ge-
nannten Derivat-Geschäfte kein Marktpreis erhältlich ist, 
wird der Preis im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses 
sowie an jedem Tag, an dem der Anteilpreis berechnet 
wird, anhand von anerkannten Bewertungsmodellen auf-
grund des Verkehrswertes der Basiswerte ermittelt. Ge-
schäftsabschluss und Preisbestimmungen werden doku-
mentiert. 
OTC-Derivate sind nicht börsennotierte Finanzinstrumen-
te. Daher tragen sie ein erhöhtes Liquiditäts- und Kontra-
hentenrisiko im Vergleich zu börsengehandelten Deriva-
ten. Die Preise von OTC-Derivaten können sehr volatil  
sein oder wertlos verfallen. Die International Swap and 
Derivatives Association ("ISDA") und die im Zentralen Kre-
ditausschuss organisierten Spitzenverbände der deut-
schen Kreditwirtschaft haben jeweils unter dem Dach ihres 
Rahmenvertrages, des ISDA Master Agreement bzw. des 
Deutschen Rahmenvertrages für Finanztermingeschäfte 
("DRV"), eine standardisierte Dokumentation für diese Art 
von Transaktionen verfasst. Desweiteren regelt ISDA die 
Abwicklung von CDS Kontrakten im Falle eines Credit 
Events. 
 
Wertpapierleih-, Pensions- und Rückkaufgeschäfte 
Der Fonds wird keine Wertpapierleih-, Pensions- und 
Rückkaufgeschäfte tätigen. 
 
Collateral Management 
Zur Begrenzung des Kontrahentenrisikos aus Derivaten 
muss der Fonds Sicherheiten ab dem gesetzlich vorge-
schriebenen Niveau akzeptieren. Umgekehrt kann der 
Fonds verpflichtet werden, Sicherheiten an die jeweiligen 
Kontrahenten zu stellen, damit diese sich gegen das Kre-
ditrisiko des Fonds absichern können. Dieses Sicherhei-
ten-Management ist mit Risiken verbunden. Erhaltene Si-
cherheiten unterliegen den gleichen Verwahrrisiken wie 
andere Vermögensgegenstände des Fonds. Zudem trägt 
der Fonds das Risiko, dass reinvestierte Barsicherheiten 

an Wert verlieren (z. B. wegen Marktbewegungen oder 
Kontrahentenausfällen). Da der Fonds den ursprünglich 
erhaltenen Sicherheitenwert an den Sicherheitengeber 
zurückzahlen muss, ist die Differenz aus dem ursprüngli-
chen Wert der erhaltenen Sicherheit und dem Wert nach 
Realisierung des Verlustes durch den Fonds zu tragen. 
Desweiteren können dem Fonds zusätzliche Verluste im 
Falle eines Kontrahentenausfalls entstehen, falls der Wert 
der gestellten Sicherheiten den Marktwert der abgesicher-
ten Transaktionen überschreitet. Die Verwaltungsgesell-
schaft strebt daher einen täglichen Sicherheitenausgleich 
an, wobei allerdings z. B. außergewöhnliche Umstände 
oder vertragliche Vereinbarungen einen täglichen Sicher-
heitenausgleich unmöglich machen können. 
 
Börsengehandelte Derivate 
Im Vergleich zu OTC-Derivaten weisen börsengehandelte 
Derivate eine weitaus höhere Liquidität auf. Das Kontra-
hentenrisiko wird zumeist von einem Clearing-Haus getra-
gen. Auch die Preise von börsengehandelten Derivaten 
können sehr volatil sein oder wertlos verfallen. 
 
Potenzielle Interessenkonflikte 
Es ist sichergestellt, dass Geschäfte an OTC-Märkten mit 
den Kontrahenten zu marktüblichen Konditionen erfolgen. 
Die Verwaltungsgesellschaft und ihre verbundenen Unter-
nehmen können für andere Fonds sowie für Dritte als Ver-
walter, Investment Manager, Anlageberater, Repräsentant 
oder in einer ähnlichen Dienstleisterfunktion agieren. Da-
bei kann es vorkommen, dass die Ziele und Anlagestrate-
gie des Fonds im Kontrast zu denen anderer Fonds und 
Mandate stehen. 
Die Ziele und Anlagestrategien, welche die Verwaltungs-
gesellschaft und ihre verbundenen Unternehmen im Rah-
men anderen Fonds und Mandate umsetzt, könnten mit 
den Zielen und der Anlagestrategie dieses Fonds in Kon-
flikt geraten und die Preise und Verfügbarkeit von Wert-
papieren und Anlageinstrumenten, in welche der Fonds 
investiert, beeinflussen. Umgekehrt kann die Beteiligung 
an bestimmten Investitionsmöglichkeiten bisweilen auch 
analog zur Umsetzung der Anlagestrategie anderer Fonds 
und Mandate erfolgen. In einem solchen Fall wird die Be-
teiligung an den betroffenen Investitionsmöglichkeiten auf 
gerechter Grundlage und unter Berücksichtigung von Fak-
toren wie den relativen Kapitalbeträgen, die für neue In-
vestitionen zur Verfügung stehen, der Vereinbarkeit der 
Ziele und Anlagestrategien im Hinblick auf kurzfristige 
Markttrends, sowie unter Berücksichtigung des derzeitigen 
Portfolios allokiert. Eine solche Betrachtung könnte jedoch 
auch zur Folge haben, dass Allokationen in bestimmte Po-
sitionen nicht gleichmäßig auf die Fonds und Mandate 
verteilt werden. 
Die Direktoren und Angestellte der Verwaltungsgesell-
schaft werden dem Fonds angemessen Zeit widmen. Es 
soll der Verwaltungsgesellschaft und ihren verbundenen 
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Unternehmen weder verboten sein weitere Fonds aufzu-
legen, noch andere Investment-Management-Beziehungen 
einzugehen oder sich an anderen Geschäftsaktivitäten zu 
beteiligen, selbst wenn solche Aktivitäten im Wettbewerb 
mit diesem Fonds stehen und/oder einen wesentlichen 
Zeitaufwand seitens der Verwaltungsgesellschaft oder 
ihrer verbundenen Unternehmen erfordern wird. Ebenso 
ist es den Mitarbeitern gestattet, sich in ähnlichen Aktivi-
täten zu engagieren, beispielsweise als Investment Ma-
nager oder in einer ähnlichen Position, selbst wenn dies 
im Wettbewerb zum Fonds steht. 
Gemäß interner Compliance Richtlinien und im Sinne der 
Mitarbeitergeschäfte-Regelung können sich die Direktoren 
und Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft bisweilen 
persönlich am Handel mit Wertpapieren und anderen Ins-
trumenten beteiligen. 

Den Mitarbeitern ist es gestattet an Investorenkonferen-
zen und -veranstaltungen teilzunehmen und dort ggf. auch 
vorzutragen. Diese Veranstaltungen können der Verwal-
tungsgesellschaft und ihren verbundenen Unternehmen 
Möglichkeiten bieten, in Kontakt mit potentiellen Investo-
ren für den Fonds sowie für andere Fonds und Mandate zu 
kommen. 
Die Liste oben genannter Interessenkonflikte umfasst 
nicht zwangsläufig alle vorhandenen Interessenkonflikte. 
Sollten weitere Interessenkonflikte auftreten, wird die Ver-
waltungsgesellschaft bestrebt sein sicherzustellen, dass 
diese angemessen gelöst werden. 
Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das 
Anlageziel des Fonds tatsächlich erreicht wird. 
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Allgemeine Hinweise, Kosten, Rechnungsjahr, Steuern 
20. Steuern des Fonds 

Gemäß Art. 174 ff des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
unterliegt das Fondsvermögen im Großherzogtum Luxem-
burg einer Steuer ("Taxe d'abonnement") von 0,05 % p. a., 
die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausge-
wiesene Nettofondsvermögen zahlbar ist. In Bezug auf 
Fonds bzw. Anteilsklassen, die institutionellen Investoren 
vorbehalten sind, beträgt die Taxe d'abonnement 0,01 % 
p. a. 
Die Einkünfte der Fonds unterliegen in Luxemburg weder 
der Einkommensteuer noch der Gewerbesteuer oder Ver-
mögensteuer. Allerdings können diese Einkünfte in Län-
dern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quel-
lensteuer unterliegen. In solchen Fällen sind weder Ver-
wahrstelle noch Verwaltungsgesellschaft zur Einholung 
von Steuerbescheinigungen verpflichtet. Der Fonds sollte 
zudem keiner Stempelsteuer unterliegen. Etwaige Aus-
schüttungen an Investoren des Fonds unterliegen in Lu-
xemburg nicht der Quellensteuer. 
 
CRS 
Der Common Reporting Standard (CRS) wurde am 13. Fe-
bruar 2014 von der OECD veröffentlicht. Ziel der Initiative 
ist es, Steuerhinterziehung durch Auslandskonten einzu-
dämmen und die Besteuerung ausländischer Kapitaler-
träge inländischer Steuerpflichtiger mittels eines auto-
matischen, internationalen Steuerdatenaustauschs effek-
tiv sicherzustellen. 
Der CRS wurde von der OECD auf Initiative und unter Mit-
wirkung der G20-Staaten und der EU erarbeitet. Konzep-
tuell ist er dem Model 1 des "Intergovernmental Agree-
ment" (IGA), das eine Vielzahl von Staaten (darunter auch 
Luxemburg) mit den USA abgeschlossen hat, entlehnt. 
Der Standard beschreibt den Umfang der auszutauschen-
den Informationen über Finanzkonten, welche Finanzinsti-
tute zum Report verpflichtet sind und welche Art von Kon-
ten und Steuerpflichtigen gemeldet werden müssen. 
Der Anwendungsbereich des CRS ist weiter gefasst als der 
der EU-Zinsrichtlinie und erstreckt sich neben Zinszahlun-
gen über sämtliche Arten von Kapitalerträgen natürlicher 
sowie juristischer Personen (z. B. Dividenden, Einkünfte 
aus bestimmten Versicherungsverträgen und ähnliche 
Erträge) sowie Kontenguthaben und Erlöse aus der Ver-
äußerung von Finanzvermögen. Als meldepflichtiges Fi-
nanzinstitut können nicht nur Banken und Verwahrstellen, 
sondern auch andere Finanzinstitute wie Makler, Organis-
men für gemeinsame Anlagen (OGA) sowie bestimmte Ver-
sicherungsgesellschaften klassifiziert werden. Darüber 
hinaus beschreibt der CRS die einhergehenden Sorgfalts-
pflichten, die bei der Identifikation meldepflichtiger Fi-
nanzkonten einzuhalten sind. 
Mit der EU-Richtlinie 2014/107/EG vom 9. Dezember 2014 
setzt die EU die Regelungen des CRS um. Luxemburg hat 
sich verpflichtet, ab dem 1. Januar 2016 den automatischen 

Informationsaustausch gemäß des Standards durchzufüh-
ren. 
Demnach sind luxemburgische, meldepflichtige Finanzins-
titute angehalten, die Anforderungen des CRS in das Sys-
tem der Bestandskundenanalyse und des Neukundenan-
nahmeprozesses zu integrieren. 
Insbesondere, um die meldepflichtigen Anleger zu ermit-
teln und diese im Rahmen des automatischen Austau-
sches von Steuerinformationen jährlich an die zuständi-
gen Finanzbehörden zu melden, werden Finanzinstitute im 
Rahmen von CRS verpflichtet besondere Sorgfaltspflichten 
einzuhalten. Luxemburg hat sich verpflichtet, von den in 
seinem Gebiet ansässigen Finanzinstituten – zu denen 
auch der Fonds gehört – Informationen über in anderen 
Vertragsstaaten steuerpflichtige Personen zu erheben und 
diese den anderen Vertragsstaaten zur Verfügung zu stel-
len. Da der Fonds als solcher keine Rechtspersönlichkeit 
besitzt, werden diese Tätigkeiten durch die Verwaltungs-
gesellschaft geleistet. 
Es handelt sich hierbei insbesondere um die Mitteilung 
von: 
– Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer, Ansäs-

sigkeitsstaaten sowie Geburtsdatum und -ort jeder 
meldepflichtigen Person, 

– Konto- bzw. Anteilsregisternummer, 
– Wert der Anteile 
– Gutgeschriebene Kapitalerträge, einschließlich Ver-

äußerungserlösen. 
Die Anteilsinhaber sind in diesem Zusammenhang ver-
pflichtet, der Verwaltungsgesellschaft die erforderlichen 
Informationen und Dokumente vorzulegen und erlauben 
der Verwaltungsgesellschaft, diese Informationen und 
Nachweise, soweit erforderlich, an die Luxemburger Fi-
nanzbehörden weiterzuleiten, die wiederum die Daten an 
die Finanzbehörden anderer Vertragsstaaten weiterleiten. 
Anteilsinhaber, die den vorstehenden Verpflichtungen 
nicht nachkommen, haben die hieraus resultierenden 
Kosten zu tragen und den Fonds von etwaigen Belastun-
gen und Verpflichtungen freizustellen. Zudem kann die 
Verwaltungsgesellschaft beschließen, von diesen Anle-
gern den zwangsweisen Rückkauf ihrer Anteile zu ver-
langen. 
Der Anleger ist verpflichtet, der Gesellschaft jegliche Än-
derung der Begebenheiten, welche seine steuerliche An-
sässigkeit beeinflussen, und/oder ändern, unverzüglich 
mitzuteilen, damit die Gesellschaft ihren gesetzlichen 
Meldeverpflichtungen vollumfänglich nachkommen kann. 
Die vorliegenden Auskünfte basieren auf der derzeitigen 
Gesetzgebung und Verwaltungspraxis und können mög-
lichen Änderungen unterliegen. 
Dem Anleger wird empfohlen, sich über etwaige gesetzli-
che oder steuerliche Folgen (auch bezüglich der Anwen-
dung der CRS- und FATCA-Regelwerke) nach dem Recht 
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des Landes seiner Staatsangehörigkeit, seines Wohnsitzes 
oder seines gewöhnlichen Aufenthaltes zu informieren, 
die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknah-
me oder die Übertragung der Anteile von Bedeutung sein 
könnten und, falls angebracht, beraten zu lassen. 
 
21. FATCA 

Am 18. März 2010 ist der "Foreign Account Tax Compliance 
Act" ("FATCA" oder "FATCA-Bestimmungen") als Teil des 
"Hiring Incentives to Restore Employment Act" ("Hire Act") 
in Kraft getreten, um die Steuerehrlichkeit von US Steuer-
pflichtigen in Bezug auf deren Auslandskonten zu fördern 
und die Steuerflucht von US-Steuerpflichtigen zu bekämp-
fen. 
Die FATCA-Bestimmungen sehen eine US-Quellensteuer 
von 30 % auf bestimmte Zahlungen aus US-Quellen oder 
bestimmte weitergeleitete Zahlungen ("Passthru Pay-
ments" im Sinne der FATCA-Bestimmungen) an Personen 
vor, die bestimmten Bescheinigungs- oder Meldepflichten 
nicht nachkommen. Um diese US-Quellensteuer zu ver-
meiden, müssen nicht in den USA ansässige Finanzinsti-
tute, wie zum Beispiel der Fonds, vertreten durch seine 
Verwaltungsgesellschaft, entweder (i) Verträge mit der US-
Bundessteuerbehörde IRS abschließen, sofern sie nicht 
von den FATCA-Bestimmungen befreit sind, oder (ii) lokale 
Rechtsvorschriften beachten, die der Umsetzung eines 
zwischenstaatlichen Abkommens in Bezug auf die FATCA-
Bestimmungen ("Zwischenstaatliches Abkommen" oder 
"IGA") dienen. IGAs sind Abkommen zwischen den USA und 
anderen Staaten zur Umsetzung der FATCA-Bestimmungen. 
Luxemburg und die USA haben im März 2014 ein Model 1-
IGA unterzeichnet. Auf Basis des IGA hat der Fonds be-
stimmte Informations- und Meldeverpflichtungen zu er-
füllen und bestimmte Informationen und Nachweise der 
zuständigen Luxemburger Finanzbehörde zu melden. 
Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, dass der 
Fonds als sog. "Restricted Fund" und somit als "Non-
Reporting Financial Institution" im Sinne des IGA quali-
fizieren soll. 
Im Zusammenhang mit FATCA ist die Verwaltungsgesell-
schaft daher berechtigt alle Anteilsinhaber des Fonds auf-
zufordern, notwendige Dokumente zum Nachweis ihrer 
Steueransässigkeit vorzulegen, um auf dieser Grundlage  
zu prüfen, ob sie als spezifizierte US-Personen (sog. 
"Specified US Person"), nicht teilnehmende ausländische 
Finanzinstitute (sog. "Non-Participating Foreign Financial 
Institutions") oder passive nicht finanzielle ausländische 
juristische Personen mit einem oder mehreren wesentli-
chen amerikanischen Eigentümern (sog. "Non-Financial 
Foreign Entities" with one or more substantial US Owners) 
gemäß dem IGA zwischen Luxemburg und den USA oder 
nach den FATCA-Bestimmungen (zusammen "Unzulässige 
Investoren") einzustufen sind. Die Anteilsinhaber sind in 
diesem Zusammenhang verpflichtet, der Verwaltungsge-
sellschaft die erforderlichen Informationen und Doku-

mente vorzulegen und erlauben der Verwaltungsgesell-
schaft, diese Informationen und Nachweise nach dem IGA 
zwischen Luxemburg und den USA, soweit erforderlich, an 
die Luxemburger Finanzbehörden weiterzuleiten, die wie-
derum die Daten an die Bundessteuerbehörde der USA 
(Internal Revenue Service) weiterleiten. Anteilsinhaber, die 
den vorstehenden Verpflichtungen nicht nachkommen, 
haben die hieraus resultierenden Kosten zu tragen und 
den Fonds von etwaigen Belastungen und Verpflichtungen 
freizustellen. Zudem kann die Verwaltungsgesellschaft be-
schließen, von diesen Anlegern den zwangsweisen Rück-
kauf ihrer Anteile zu verlangen. 
Anteilsinhaber sollten beachten, dass Anteile des Fonds 
für Rechnung von Unzulässigen Investoren weder direkt 
angeboten noch verkauft werden und spätere Übertragun-
gen von Anteilen auf Unzulässige Investoren untersagt 
sind. Sofern Anteile von einer Person, die als Unzulässiger 
Investor qualifiziert, gehalten werden, kann die Verwal-
tungsgesellschaft alle oder einen Teil seiner Anteile von 
einem solchen Anteilsinhaber gemäß den Bestimmungen 
von Absatz 13 dieses Verkaufsprospekts zwangsweise zu-
rückkaufen. 
Vertriebsstellen, die als Nominee agieren, müssen FATCA-
konform sein, z. B. als "Reporting FFI", "Non-Reporting FFI" 
gemäß einem Modell 1 IGA, "Participating FFI", "Registered 
Deemed Compliant FFI", "Non-Registering Local Bank" 
oder "Restricted Distributor" gemäß dem IGA oder nach 
den FATCA-Bestimmungen. Sollte sich der Status der Ver-
triebsstelle ändern, hat sie dies der Verwaltungsgesell-
schaft innerhalb von 90 Tagen schriftlich mitzuteilen. 
Dem Anleger wird empfohlen, sich über etwaige gesetzli-
che oder steuerliche Folgen im Zusammenhang mit FATCA 
zu informieren und, falls angebracht, beraten zu lassen. 
 
22. Kosten des Fonds 

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds die im Ver-
waltungsreglement genannten Kostenarten belasten. Die 
prozentual auf das Nettofondsvermögen bezifferbaren 
Kosten werden im Anhang des Fonds ausgewiesen. Ihre 
Höhe, Berechnung und Auszahlung ergeben sich aus dem 
Anhang. Nicht prozentual bezifferbare, tatsächlich anfal-
lende Kosten können dem Fondsvermögen belastet wer-
den. 
Alle Kosten und Entgelte werden zuerst den laufenden Er-
trägen, dann den Netto-Kapitalgewinnen und zuletzt dem 
Nettofondsvermögen angerechnet. 
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, einige 
der dem Nettofondsvermögen belastbaren Kosten nicht 
dem Fonds zu belasten, sondern direkt aus dem Vermögen 
der Verwaltungsgesellschaft zu tragen.  
Die Kosten, Vergütungen, Abgaben und außerordentliche 
Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit einer be-
stimmten Anteilsklasse entstehen, werden der entspre-
chenden Anteilsklasse zugeordnet. 
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Die Kosten, Vergütungen und außergewöhnliche Aufwen-
dungen, welche nicht einer bestimmten Anteilsklasse zu-
geordnet werden können, werden den Anteilsklassen im 
Verhältnis des Nettovermögens der entsprechenden An-
teilsklasse belastet. 
Die Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstaus-
gabe von Anteilen können über einen Zeitraum von höchs-
tens fünf Jahren abgeschrieben werden. 
 
23. Ausschüttungspolitik 

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt für den Fonds bzw. 
die jeweilige Anteilsklasse, ob aus dem Fondsvermögen 
grundsätzlich Ausschüttungen an die Anleger vorgenom-
men werden oder eine Thesaurierung erfolgt. Die spezifi-
sche Ausschüttungspolitik des Fonds oder der Anteilsklas-
se findet Erwähnung im Anhang. 
Im Falle von ausschüttenden Anteilen beabsichtigt die 
Verwaltungsgesellschaft, Ausschüttungen auch tatsächlich 
vorzunehmen. Zur Ausschüttung können dabei die ordent-
lichen Erträge aus Zinsen, Dividenden und/oder Terminge-
schäften abzüglich Kosten ("ordentliche Nettoerträge") 
sowie netto realisierte Kursgewinne kommen. Ferner kön-
nen die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Ak-
tiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Nettofondsver-
mögen auf Grund der Ausschüttung nicht unter die vom 
Gesetz vom 17. Dezember 2010 vorgesehene Mindestgrenze 
von EUR 1,25 Millionen sinkt. 
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, Zwischenaus-
schüttungen vorzunehmen. 
Im Falle einer Ausschüttung in Form von Gratisanteilen 
können eventuell verbleibende Bruchteile in bar ausbe-
zahlt oder gutgeschrieben werden. Ausschüttungsbeträge, 
die fünf Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungs-
erklärung nicht geltend gemacht wurden, verfallen zu 
Gunsten des Fondsvermögens. 
Es liegt jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, 
auch nach Ablauf von fünf Jahren Ausschüttungsbeträge  
zu Lasten des Fonds einzulösen. 
Im Falle der Bildung von zwei oder mehr Anteilsklassen 
mit unterschiedlicher Ausschüttungspolitik, ist die spezi-
fische Ausschüttungspolitik der jeweiligen Anteilsklasse  
im Anhang festgelegt. 
 
24. Rechnungsjahr 

Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich zum  
31. Januar. 
 
25. Laufzeit des Fonds 

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt. 
 

26. Auflösung und Verschmelzung des Fonds 
26.1 Auflösung des Fonds 
Weder Anleger noch deren Erben bzw. Rechtsnachfolger 
können die Auflösung und/oder Teilung des Fonds bean-
tragen. 
Der Fonds kann jederzeit durch die Verwaltungsgesell-
schaft aufgelöst werden, wobei die Verwaltungsgesell-
schaft grundsätzlich als Liquidator fungiert. Eine Auflösung 
des Fonds erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehe-
nen Fällen oder im Falle der Auflösung der Verwaltungs-
gesellschaft. Sie wird entsprechend den gesetzlichen Be-
stimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Recueil 
Electronique des Sociétés et Associations und in mindes-
tens zwei Tageszeitungen veröffentlicht. Eine dieser Ta-
geszeitungen muss in Luxemburg herausgegeben werden. 
Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Liquidation des 
Fonds führt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die 
Rücknahme von Anteilen des Fonds bleibt weiter möglich, 
wenn dabei die Gleichbehandlung der Anleger gewährleis-
tet ist. 
Die Verwahrstelle wird den Liquidationserlös, abzüglich 
der Liquidationskosten und -honorare, auf Anweisung der 
Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von ihr 
oder der Verwahrstelle im Einvernehmen mit der CSSF er-
nannten Liquidatoren an die Anleger im Verhältnis ihrer 
jeweiligen Anteile verteilen. Liquidationserlöse, die zum 
Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anlegern nicht 
eingefordert worden sind, werden, soweit dann gesetzlich 
notwendig, in Euro umgerechnet und von der Verwahrstel-
le für Rechnung der berechtigten Anteilsinhaber nach Ab-
schluss des Liquidationsverfahrens bei der Caisse des 
Consignations in Luxemburg gemäß Artikel 146 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2010 hinterlegt. Diese Beträge ver-
fallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort 
angefordert werden. 
 
26.2 Verschmelzung des Fonds 
Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss des 
Verwaltungsrates unter Beachtung der Bestimmungen des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 beschließen, den Fonds 
in einen anderen Fonds (oder Teilfonds eines solchen) 
einzubringen bzw. mit einem solchen zu verschmelzen. 
 
27. Inkrafttreten und Änderungen des Verwaltungsreglements 

Das aktuellste Verwaltungsreglement des Fonds, welches 
den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
entspricht, trat am 1. Februar 2024 in Kraft. 
Ein Hinweis auf dessen Hinterlegung beim Handels- und 
Gesellschaftsregister in Luxemburg wurde am 1. Februar 
2024 im Recueil Electronique des Sociétés et Associations 
veröffentlicht. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsregle-
ment des Fonds jederzeit ganz oder teilweise ändern. Ent-
sprechende Änderungen treten nach Genehmigung durch 
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die CSSF am Tag der Unterzeichnung des jeweiligen Doku-
mentes in Kraft, soweit nicht anderweitig bestimmt. 
Änderungen des Verwaltungsreglements werden beim 
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinter-
legt. Des Weiteren wird ein Hinweis auf die jeweilige Hin-
terlegung im Recueil Electronique des Sociétés et 
Associations veröffentlicht. 
 
28. Veröffentlichungen 

Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsan-
teile, das Verwaltungsreglement sowie der Verkaufspros-
pekt und die wesentlichen Anlegerinformationen des 
Fonds sind jeweils bei der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwahrstelle, jeder Zahlstelle und den Vertriebs- und 
Untervertriebsstellen verfügbar sowie unter 
www.assenagon.com abrufbar. Der Ausgabepreis und der 
Rücknahmepreis des Fonds werden, falls gesetzlich erfor-
derlich oder von der Verwaltungsgesellschaft so bestimmt, 
jeweils in einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimm-
ten Tageszeitung jener Länder veröffentlicht, in denen die 
Anteile öffentlich vertrieben werden. 
Spätestens vier Monate nach Abschluss eines jeden Ge-
schäftsjahres des Fonds wird die Verwaltungsgesellschaft 
einen geprüften Rechenschaftsbericht zur Verfügung stel-
len, der Auskunft über die Fondsvermögen, deren Verwal-
tung und die erzielten Resultate gibt. Der erste geprüfte 
Rechenschaftsbericht wird zum 31. Januar 2011 erstellt  
und bis spätestens 31. Mai 2011 veröffentlicht. 
Spätestens zwei Monate nach Ende der ersten Hälfte eines 
jeden Geschäftsjahres des Fonds stellt die Verwaltungsge-
sellschaft einen ungeprüften Halbjahresbericht zur Verfü-
gung, der Auskunft über die Fondsvermögen und dessen 
Verwaltung während des entsprechenden Halbjahres gibt. 
Der erste ungeprüfte Halbjahresbericht wird zum 31. Juli 
2011 erstellt und bis spätestens 30. September 2011 ver-
öffentlicht. 
Der Rechenschaftsbericht und alle Halbjahresberichte  
des Fonds sind für die Anleger bei der Verwaltungsgesell-
schaft, der Verwahrstelle und jeder Zahlstelle kostenlos 
erhältlich und unter www.assenagon.com abrufbar. 
Darüber hinaus liegen die nachstehend aufgeführten Un-
terlagen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft während der 
normalen Geschäftszeiten zur Einsicht vor: 
a) Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft; 
b) der Zentralverwaltungsvertrag ("Administration 

Agreement" mit dem "Registrar and Transfer Agency 
Schedule"); 

c) der Verwahrstellen- und Zahlstellenvertrag 
("Depositary Agreement" mit dem "Funds Transfer 
Services Terms and Conditions"). 

Sofern die Verwaltungsgesellschaft einzelnen Anlegern 
weitere Informationen über z. B. die Zusammensetzung 
des Fondsportfolios oder dessen Wertentwicklung über-
mittelt, wird sie diese Informationen grundsätzlich zeit-
gleich allen Anlegern des Fonds zur Verfügung stellen. 
Voraussetzung ist, dass ein Anleger bei der Verwaltungsge-
sellschaft eine Übermittlung dieser Daten beantragt, seine 
Anteilsinhaberschaft nachweist und eine Vertraulichkeits-
vereinbarung abschließt. 
Mitteilungen an die Anleger werden, sofern gesetzlich er-
forderlich, in Luxemburg in mindestens einer überregio-
nalen Tageszeitung veröffentlicht, ansonsten unter 
www.assenagon.com. Mitteilungen an die Anleger von An-
teilen, die in anderen Ländern öffentlich vertrieben wer-
den, werden entsprechend den Angaben in den zusätzli-
chen Informationen für diese Länder veröffentlicht. Die 
Performance der letzten fünf Jahre des Fonds wird – so-
weit verfügbar – in den wesentlichen Anlegerinformatio-
nen eingefügt 
 
29. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache 

Das Verwaltungsreglement des Fonds unterliegt Luxem-
burger Recht. Jeder Rechtsstreit zwischen Anlegern, der 
Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt 
der Gerichtsbarkeit des sachlich zuständigen Gerichts des 
Bezirks Luxemburg-Stadt. 
Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind 
berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit 
und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in dem 
Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es 
sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betref-
fenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angele-
genheiten, die sich auf Zeichnung und Rücknahme der An-
teile beziehen. 
Allein die deutsche Fassung des Verkaufsprospekts und 
des Verwaltungsreglements ist maßgebend und im Fall 
einer etwaigen Unstimmigkeit mit einer Übersetzung aus-
schlaggebend. 
Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle können 
im Hinblick auf Anteile, die an Anleger in dem jeweiligen 
Land verkauft wurden, für sich selbst und den Fonds Über-
setzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich er-
klären, in welchen solche Anteile öffentlich vertrieben 
werden. 
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Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Als Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland 
gemäß § 306a Abs. 1 Nr. 2, 4 und 5 
Kapitalanlagegesetzbuch wurde die  
Assenagon Asset Management S.A. 
Zweigniederlassung München 
Prannerstraße 8 
80333 München  
Deutschland 
Telefon +49 89 519966-0 
Telefax +49 89 519966-311 
Email: office@assenagon.com 
www.assenagon.com 
(die "Informationsstelle") bestellt. 
Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von 
Anteilen können bei der Zentralverwaltung eingereicht 
werden. 
Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und Zahlungen 
von und an die Anleger können über die Zentralverwaltung 
geleitet werden. 
Die folgenden Dokumente und Informationen sind bei der 
obigen Informationsstelle kostenlos erhältlich: 
– Verkaufsprospekt 
– Wesentliche Anlegerinformationen  
– Verwaltungsreglement 

– Aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und 
– Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise. 
Die unter der Überschrift "Veröffentlichungen" genannten 
Verträge können bei der obigen Informationsstelle einge-
sehen werden. 
Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Teilfonds-
anteile sind unter www.assenagon.com abrufbar. 
Mitteilungen an die Anleger werden in Deutschland  
unter www.assenagon.com veröffentlicht. 
 
Kontaktstelle gemäß § 306a Abs. 1 Nr. 3 und 6 
Kapitalanlagegesetzbuch ist die Verwaltungsgesellschaft 
Assenagon Asset Management S.A. 
Aerogolf Center 
1B Heienhaff 
1736 Senningerberg 
Luxemburg 
 
Anleger sind berechtigt, bei Unzufriedenheit über die 
Erbringung einer Wertpapierdienstleistung durch die 
Verwaltungsgesellschaft, Beschwerde einzureichen. Eine 
Beschwerde kann an folgende Stellen gerichtet werden: 
1) Verwaltungsgesellschaft 
a. Website: http://www.assenagon.com/kontakt 
b. Telefon: Investor Complaint Manager: + 352 27049-100 
c. E-mail: LegalCompliance@assenagon.com 

d. Brief: Assenagon Asset Management S.A. Aerogolf 
Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg 

e. Fax: + 352 27049-222 Zu Händen Investor Complaints 
Manager 

 
2) Commission de Surveillance du Secteur Financier 

(CSSF), Luxemburg 
a.  Website (Online Beschwerdeformular) 

https://www.cssf.lu/de/kundenbeschwerden/ 
b. Post: Commission de Surveillance du Secteur Financier, 

Département Juridique CC, 283, route d’Arlon, L-2991 
Luxembourg 

c. Fax: +352 26251-2601; 
d. E-mail: reclamation@cssf.lu 
 
3) Online-Streitbeilegung über die Online-Plattform der 

EU-Kommission 
a. http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 
Weitere Informationen zu Beschwerden und Beschwer-
demöglichkeiten sind in der Complaints Handling Policy 
enthalten, die unter www.assenagon.com/anlegerrechte 
einsehbar ist. 
 
Hinweise zur Besteuerung von Anlegern in der Bundes-
republik Deutschland 
Die folgenden Hinweise bieten einen allgemeinen Über-
blick über die steuerlichen Konsequenzen aus dem Erwerb 
von Anteilen am Investmentfonds für in Deutschland un-
beschränkt steuerpflichtige Anleger, können jedoch eine 
einzelfallbezogene Beratung durch einen Steuerberater 
nicht ersetzen. 
Die nachfolgenden steuerlichen Hinweise sind nicht da-
rauf gerichtet, verbindlichen steuerlichen Rechtsrat zu 
erteilen oder zu ersetzen und erheben nicht den Anspruch, 
alle etwa relevanten steuerlichen Aspekte zu behandeln, 
die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten oder 
der Veräußerung von Anteilen am Investmentfonds gege-
benenfalls bedeutsam sein können. Die Ausführungen sind 
weder erschöpfend, noch berücksichtigen sie etwaige indi-
viduelle Umstände bestimmter Anleger oder Anlegergrup-
pen. 
Die nachfolgenden allgemeinen steuerlichen Ausführun-
gen für in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige An-
leger basieren auf der steuerlichen Rechtslage nach dem 
Inkrafttreten des neuen Investmentsteuergesetztes (ab 
Januar 2018). Sie berücksichtigen die Besteuerung privater 
und betrieblicher Kapitaleinkünfte unter dem System der 
Abgeltungsteuer, welches grundsätzlich für zufließende 
Kapitalerträge, Vorabpauschalen und realisierte Rücknah-
me- und Veräußerungsgewinne anzuwenden ist. 
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Grundlagen der Investmentfondsbesteuerung 
Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich 
einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Ein-
künften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge 
aus Investmentfonds (Investmenterträge), d. h. die Aus-
schüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die 
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile. 
 
1. Steuerliche Behandlung der Erträge bei Privatanlegern 
1.1 Abgeltungsteuer auf Einkünfte aus Kapitalvermögen 
1.1.1 Einheitlicher Steuersatz mit eigenen Regeln 
Im System der Abgeltungsteuer unterliegen Einkünfte aus 
Kapitalvermögen ungeachtet des persönlichen Einkom-
menssteuersatzes des Anlegers grundsätzlich einem be-
sonderen Steuersatz von 25 % zzgl. des Solidaritätszu-
schlags i. H. v. 5,5 % und ggf. der Kirchensteuer. Ist der 
persönliche Steuersatz des Anlegers jedoch geringer, so 
besteht über eine Veranlagung grundsätzlich die Möglich-
keit, die Kapitalerträge mit diesem Steuersatz zu versteu-
ern (Veranlagungsoption). Tatsächliche Werbungskosten 
im Zusammenhang mit der Kapitalanlage kann der Anleger 
steuerlich nicht geltend machen. Als pauschaler Ausgleich 
kommt der Sparer-Pauschbetrag i. H. v. EUR 1.000 (EUR 
2.000 bei Zusammenveranlagung) zur Anwendung, wenn er 
durch den Anleger über einen Freistellungsauftrag deut-
schen Kreditinstituten mitgeteilt wird. Ohne Freistellungs-
auftrag kann der Sparer-Pauschbetrag auf dem Veranla-
gungswege geltend gemacht werden. Bei Vorlage einer 
Nichtveranlagungsbescheinigung, die vom Finanzamt für 
die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, erhält der 
Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrie-
ben. 
Verluste und negative Einkünfte aus Kapitalvermögen kön-
nen nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ver-
rechnet werden. Sie sind nur mit positiven Kapitalerträgen 
und Gewinnen im selben oder in nachfolgenden Jahren 
verrechenbar. Zum Zweck der Verlustverrechnung führen 
deutsche Kreditinstitute personenbezogen sogenannte 
Verlusttöpfe. 
Die Abgeltungsteuer wird grundsätzlich als Quellensteuer 
direkt von dem deutschen Kreditinstitut einbehalten, wel-
ches die Kapitalerträge auszahlt bzw. die Rückgabe oder 
Veräußerung der Anteile durchführt. Der Steuerabzug un-
terbleibt, soweit dem deutschen Kreditinstitut ein ent-
sprechender Freistellungsauftrag erteilt wurde und der 
Sparer-Pauschbetrag noch nicht ausgeschöpft ist. Die 
Kirchensteuer wird automatisch einbehalten und abge-
führt solange dem nicht widersprochen wird. 
 
1.1.2 Grundsätzlich abgeltende Wirkung 
Der Steuerabzug an der Quelle hat für Privatanleger 
grundsätzlich abgeltenden Charakter, d. h. die Besteue-
rung ist mit dem Einbehalt der Abgeltungssteuer abge-
schlossen. Eine Deklarierung dieser Kapitalerträge in der 

persönlichen Einkommensteuererklärung ist daher grund-
sätzlich nicht erforderlich. 
Eine Verpflichtung zur Deklaration und Veranlagung der 
Einkünfte aus Kapitalvermögen besteht jedoch dann, wenn 
diese zuvor nicht der Abgeltungsteuer unterlegen haben. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Fondsantei-
le in einem Depot bei einem Kreditinstitut außerhalb 
Deutschlands geführt werden. Eine Veranlagungspflicht für 
Fondserträge besteht unabhängig vom Ort der Depotver-
wahrung ferner bei Anlegern, die einer kirchensteuer-
pflichtigen Religionsgemeinschaft angehören, wenn noch 
keine Kirchensteuer abgeführt wurde. 
 
1.2 Steuerliche Behandlung der Fondserträge 
Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Veräußerungsge-
winne des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Sofern 
die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, 
nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter 
Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Werden 
solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräu-
ßert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile 
in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei 
derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr 
positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, 
nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung 
vor. 
 
1.2.1 Ausschüttungen 
Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i. d. R. 
dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 
 
1.2.2 Vorabpauschalen 
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüt-
tungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Ba-
sisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Ba-
sisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises 
des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent 
des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite 
öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basis-
ertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen 
dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten 
Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb 
des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile 
vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für 
jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs voran-
geht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des fol-
genden Kalenderjahres als zugeflossen. 
Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem in-
ländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als 
Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem 
Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter 
Freistellungsauftrag vorliegt. Andernfalls hat der Anleger 
der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der 
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abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem 
Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzu-
führenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf 
den Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilli-
gung des Anlegers und ggf. über die Höhe des Guthabens 
hinaus einziehen. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, 
den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen 
depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht 
nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie 
zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in 
diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkom-
mensteuererklärung angeben. 
Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i. d. R. 
dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 
 
1.2.3 Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 
2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem 
Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, 
die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 
31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 
wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 
31. Dezember 2017 erworbene Anteile. 
Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 
1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 
2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als ange-
schafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tat-
sächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 
31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu ver-
steuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. De-
zember 2008 erworben worden sind. 
Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erwor-
benen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der 
Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei 
Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 
100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in An-
spruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegen-
über dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt 
werden. 
Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Ge-
winn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorab-
pauschalen zu mindern. 
 
2. Steuerliche Behandlung der Erträge bei Anlegern, bei denen 

die Anteile im Betriebsvermögen gehalten werden 
2.1 Steuerliche Behandlung der Fondserträge 
Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Veräußerungsge-
winne des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. 
körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. Sie un-
terliegen bei betrieblichen Anlegern in der Regel auch 
einem Steuerabzug in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszu-
schlag, der jedoch – anders als im Bereich der privaten 
Kapitalanlage – keine abgeltende Wirkung hat, sondern als 

Vorauszahlung auf die spätere Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer anzurechnen ist. 
 
2.1.1 Ausschüttungen 
Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i. d. R. 
dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag). 
 
2.1.2 Vorabpauschalen 
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüt-
tungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Ba-
sisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Ba-
sisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises 
des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent 
des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite 
öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basis-
ertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen 
dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten 
Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb 
des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile 
vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für 
jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs voran-
geht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des fol-
genden Kalenderjahres als zugeflossen. 
Die Vorabpauschalen unterliegen i. d. R. dem Steuerabzug 
von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 
 
2.1.3 Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen 
grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräuße-
rungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitz-
zeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern. 
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Widerrufsrecht 
Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche 
Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume 
desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf 
vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über 
den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der EU-Ver-
waltungsgesellschaft gegenüber in Textform widerrufen 
(Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der 
die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine 
ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um einen 
Fernabsatzvertrag i. S. d. § 312c des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB), so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleis-
tungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen 
unterliegt, die während der Widerrufsfrist auftreten kön-
nen und auf die die EU-Verwaltungsgesellschaft keinen 
Einfluss hat (§ 305 Abs. 1 S. 2 Kapitalanlagegesetzbuch in 
Verbindung mit § 312g Abs. 2 S. 1 Nr. 8 BGB), ein Widerruf 
ausgeschlossen. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der 
Geschäftsleitung der EU-Verwaltungsgesellschaft Assena-
gon Asset Management S.A., Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 
1736 Senningerberg, Luxemburg in Textform unter Angabe 
der Person des Erklärenden zu erklären, wobei eine 
Begründung nicht erforderlich ist. 
Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durch-
schrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer 
ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt 
worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufs-
recht wie die vorliegende enthalten ist. 
Ist der Fristbeginn strittig, trifft die Beweislast den Ver-
käufer. 
Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer 
nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rah-
men seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den 
Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile 
geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung ge-
mäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. 
Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlun-
gen geleistet, so ist die EU-Verwaltungsgesellschaft ver-
pflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen 
Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten 
Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der 
bezahlten Anteile am Tag nach dem Eingang der Wider-
rufserklärung entspricht. 
Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. 
Die vorstehenden Ausführungen geltend für den Verkauf 
von Anteilen durch den Käufer entsprechend. 
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Ergänzende Informationen für österreichische Anleger 

Die nachfolgenden Informationen richten sich an poten-
zielle Erwerber des Assenagon Short Term Income in der 
Republik Österreich: 
Informationsstelle gemäß den Bestimmungen nach 
Richtlinie 2009/65/EG Art. 92 Abs. 1 lit. b, d und e: 
Assenagon Asset Management S.A. 
Zweigniederlassung München 
Prannerstraße 8 
80333 München 
Deutschland 
Telefon +49 89 519966-0 
Telefax +49 89 519966-311 
E-Mail: office@assenagon.com 
www.assenagon.com 
 
Der Verkaufsprospekt, das Kundeninformationsdokument 
gemäß §§ 134 f InvFG 2011, das Verwaltungsreglement, der 
jeweils aktuelle Rechenschaftsbericht und, sofern nach-
folgend veröffentlicht, auch der neueste Halbjahresbericht 
sowie Mitteilungen an die Anteilsinhaber sind bei der 
Informationsstelle erhältlich. 
 
Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von 
Anteilen können bei der Zentralverwaltung eingereicht 
werden. 
Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und Zahlungen 
von und an die Anleger werden über die Zentralverwaltung 
geleitet. 
 
Kontaktstelle für Anlegerbeschwerden gemäß Bestimmun-
gen nach Richtlinie 2009/65/EG Art. 92 Abs. 1 lit. c und für 
die Kommunikation mit den zuständigen Behörden in 
Österreich gemäß den Bestimmungen nach Richtlinie 
2009/65/EG Art. 92 Abs. 1 lit. f: 
Assenagon Asset Management S.A. 
Aerogolf Center 
1B Heienhaff 
1736 Senningerberg 
Luxemburg 
E-Mail für Beschwerden: 
LegalCompliance@assenagon.com 
 
Weitere Informationen zu Beschwerden und Beschwerde-
möglichkeiten sind in der Complaints Handling Policy 
enthalten, die unter www.assenagon.com/anlegerrechte 
einsehbar ist. 
 
Veröffentlichung des Net Asset Value/Mitteilungen an die 
Anteilsinhaber 
Die Rechenwerte des Assenagon Short Term Income 
können bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden. 

Die Rechenwerte der Teilfonds können auch auf der 
Webseite der Verwaltungsgesellschaft unter 
www.assenagon.com nachgelesen werden. Mitteilungen  
an die Anteilsinhaber werden in Österreich unter 
www.assenagon.com veröffentlicht. 
 
Publikumsorgan 
Die jeweiligen Nettoinventarwerte des Fonds sowie alle 
übrigen Bekanntmachungen an die Anleger werden unter 
www.assenagon.com publiziert. 
 
Beherrschender Einfluss 
Es liegen dem Assenagon Short Term Income keine 
Informationen vor, welche die Annahme zulassen, dass 
einzelne Anleger oder andere Personen/Firmen auf den 
Assenagon Short Term Income mittelbar oder unmittelbar 
einen beherrschenden Einfluss ausüben können. 
 
Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs 2 Z 2 
iVm § 188 InvFG 2011 
PwC PricewaterhouseCoopers  
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH 
Erdbergstraße 200 
1030 Wien 
Österreich 
hat für die Verwaltungsgesellschaft die Funktion des steu-
erlichen Vertreters in Österreich im Sinne des § 186 Abs  
2 Z 2 iVm § 188 InvFG 2011 übernommen. 
 
Weitere Angaben 
Die Performance des Fonds seit dessen Aktivierung ist aus 
den entsprechenden Rechenschaftsberichten der be-
treffenden Geschäftsjahre des Assenagon Short Term 
Income ersichtlich und können beim inländischen 
Vertreter im Sinne des § 186 Abs 2 Z 2 iVm § 188 InvFG 2011 
eingesehen werden. 
Die Rücknahmepreise der Anteile am Fonds Assenagon 
Short Term Income werden auf der Webseite der Verwal-
tungsgesellschaft unter www.assenagon.com publiziert. 
Der Vertrieb von Anteilen des Assenagon Short Term 
Income ist gemäß § 140 Abs 1 InvFG 2011 der 
Finanzmarktaufsicht Österreich angezeigt worden. 
Der deutsche Wortlaut des Prospektes sowie der sonstigen 
Unterlagen und Veröffentlichungen ist für den Vertrieb in-
nerhalb der Republik Österreich maßgebend. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit Anteile in neu-
en Subfonds ausgeben. Dieser Prospekt wird jeweils dem-
entsprechend ergänzt. 
Anteile können zurückgenommen werden zu einem Preis, 
wie er im Kapitel "Rücknahme von Anteilen" beschrieben 
wird. 

mailto:office@assenagon.com
http://www.assenagon.com/
mailto:LegalCompliance@assenagon.com
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.assenagon.com%2Fanlegerrechte&data=04%7C01%7Cheimo.ploessnig%40assenagon.com%7C3ec75c0f4e684378f78e08d963e159eb%7Cbcefee3f6fdf4e3dbe10b49fcd08007c%7C0%7C0%7C637650641934516851%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n6icUt7GY4v1%2BT8%2BMTTRFDp19l4zZG7GCGx0gBbVmsY%3D&reserved=0
http://www.assenagon.com/
http://www.assenagon.com/
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Anteile können gemäß der im Kapitel "Umtausch von An-
teilen" beschriebenen Formel umgetauscht werden. 
Zeichnungen werden nur auf der Basis des gültigen Pros-
pektes in Verbindung mit (i) dem zuletzt erschienen ge-
prüften Jahresbericht oder (ii) dem zuletzt erschienen 
Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht 
veröffentlicht wurde, entgegengenommen. 
Dieser Prospekt gilt nicht als Angebot oder Werbung in 
denjenigen Rechtsordnungen, in denen ein derartiges 
Angebot oder eine derartige Werbung unzulässig ist oder 
in denen Personen, die ein derartiges Angebot oder eine 
derartige Werbung unterbreiten, dazu nicht befugt sind 
bzw. in denen es für Personen gegen das Gesetz verstößt, 
ein derartiges Angebot oder eine derartige Werbung zu 
erhalten. 
Die Angaben in diesem Prospekt entsprechen dem aktuel-
len Recht und den Usancen des Großherzogtums Luxem-
burg und können deshalb Änderungen unterworfen sein. 
Potentielle Käufer von Anteilen sind angehalten, sich über 
die für sie relevanten Devisenbestimmungen sowie über 
die sie betreffenden rechtlichen und steuerrechtlichen Be-
stimmungen selber zu informieren. 
 
Hinweis gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz (KSchG) 
1. Hat ein Verbraucher eine Vertragserklärung zu Anteilen 

dieses Investmentfonds weder in den vom Unterneh-
mer für seine geschäftlichen Zwecke dauernd genütz-
ten Räumen noch bei einem von diesem dafür auf ei-
ner Messe oder einem Markt benützten Stand abgege-
ben, so kann der Verbraucher von seinem Vertrags-
antrag oder vom Vertrag zurücktreten. 

2. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des 
Vertrages oder danach binnen 14 Tagen gegenüber 
dem Unternehmer erklärt werden. Die Frist beginnt  
mit der Ausfolgung dieses Prospektes zu laufen. 

3. Die Erklärung ist an keine bestimmte Form gebunden. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absen-
dung der Rücktrittserklärung. 

4. Gemäß § 63 Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) kommt 
beim Erwerb von Anteilen an Kapitalanlagefonds das 
Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG auch zur Anwendung, 
wenn der Verbraucher selbst die geschäftliche Verbin-
dung mit dem Unternehmer oder dessen Beauftragten 
zwecks Schließung des Vertrages angebahnt hat. 

 

In Österreich sind keine Subfonds zum öffentlichen Ver-
trieb zugelassen, da es sich bei dem vorliegenden Fonds 
um einen Mono-Fonds handelt. 
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Verkaufsprospekt – Besonderer Teil 

Anhang 1 

Dieser Anhang ist nur im Zusammenhang mit dem aktuel-
len Verkaufsprospekt gültig. 
 
(A) Anlageziel und Anlagestrategie des Assenagon Short Term Income 

Anlageziel 
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines stetigen Wert- 
zuwachses in Euro an, wobei geringe kurzfristige Wert-
schwankungen toleriert werden. Mittel- bis langfristig soll 
der Fonds einen absoluten Ertrag erwirtschaften (Absolute 
Return). Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die In-
vestitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum be-
schränkt sind. 
 
Anlagestrategie 
Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf eine 
Kombination aus einer risikoarmen Basisstrategie und zu-
sätzlichen Alpha-Strategien. Die Basisstrategie des Fonds 
zielt auf Anlagen oder Kombinationen von Anlageinstru-
menten ab, deren Ergebnisse sich am kurzfristigen Ren-
tenmarkt orientieren. Die eingesetzten Alphastrategien 
sollen durch Ausnutzen relativer Schwankungen von Prei-
sen und Kursen zwischen international frei konvertierba-
ren Währungen, Aktien-, Renten- und Rohstoffwerten bzw. 
-märkten einen Mehrertrag zur Basisstrategie erwirtschaf-
ten. 
Über die Alphastrategien werden besondere Investitions-
möglichkeiten mit sehr attraktiven Chance- Risiko-Verhält-
nissen wahrgenommen. In Marktphasen, in denen ausrei-
chende Chancen nicht identifiziert werden können, wird zu 
100 % in die Basisstrategie investiert; in anderen Marktsi-
tuationen kann bis zu 100 % in die Alphastrategie inves-
tiert werden. Im Vordergrund steht dabei mittel- bis lang-
fristig die Erwirtschaftung eines absoluten Ertrages (Ab-
solute Return). 
 
a) Basisstrategie 
Innerhalb der Basisstrategie kann der Fonds festverzins-
liche Wertpapiere, variabel verzinsliche Wertpapiere, 
Sicht- und Termineinlagen aber auch börsennotierte und 
liquide handelbare Wertpapiere, Anteile anderer OGA oder 
OGAW und Zertifikate erwerben. Dabei können je nach 
Marktlage Termingelder und Sichteinlagen auch längere 
Zeit bis zu 100 % des Nettoinventarwertes ausmachen. 
Daneben können auch optionsbasierte Strategien zur Er-
zielung der Basisstrategierendite eingesetzt werden. 
Innerhalb der Basisstrategie werden Kurs- und Wäh-
rungsrisiken weitestgehend abgesichert. Ausfall- oder 
Kontrahentenrisiken können durch die Hinterlegung von 
Sicherheiten zu Gunsten des Fonds minimiert werden. 

Grundsätzlich ausgeschlossen sind Anlagen in struktu-
rierte Kreditprodukte wie Asset-Backed Securities (ABS), 
Collateralised Debt Obligations (CDOs) oder Collateralised 
Loan Obligations (CLOs). 
 
b) Alphastrategien 
Die Umsetzung der Alphastrategien erfolgt durch Nutzung 
von Kursschwankungen und relativer Preisabweichungen 
zwischen den Finanzinstrumenten der globalen Devisen, 
Aktien-, Renten- und Rohstoffmärkten, indem positiv ein-
geschätzte Vermögenswerte gekauft und/oder negativ ein-
geschätzte Vermögenswerte verkauft werden. Die dafür er-
forderliche Entscheidungsgrundlage basiert unter ande-
rem auf Trendfolge- und Volatilitätsmodellen. 
Diese Anlagestrategien werden im Wesentlichen durch De-
rivate auf Devisen, Aktien, Renten und Rohstoffe (in Form 
von Einzelwerten, Indizes oder Körben; im Falle von Roh-
stoffen nur auf Indizes) umgesetzt, die sowohl zu Anlage- 
als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden kön-
nen. 
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitio-
nen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Während Ausschluss-
kriterien bei der Anlageentscheidung und Instrumenten-
auswahl Anwendung finden, erfolgt im Fonds keine ex-
plizite Berücksichtigung der nachteiligen Auswirkungen 
von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfak-
toren, da diese bei der Umsetzung der Alpha- und Basis-
strategien für einen Großteil der eingesetzten Komponen-
ten nicht unmittelbar relevant sind. 
 
c) Anlageinstrumente 
Folgende Instrumente können zur Umsetzung der Anlage-
strategie und der darin beschriebenen Märkte im Einzel-
nen erworben werden: 
– Aktien, die zu den internationalen Standardwerten 

zählen als auch Nebenwerte. 
– Schuldverschreibungen wie z. B. fest- und variabel ver-

zinsliche Wertpapiere, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Ge-
nussscheine, Unternehmensanleihen, Anleihen von Fi-
nanzinstituten, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanlei-
hen, Inflation Linked Bonds etc.  

– Termingelder und Sichteinlagen mit einer Laufzeit von 
höchstens zwölf Monaten. 

– Währungskassa- und Währungstermingeschäfte 
– Anteile anderer OGA und OGAW  
– Zertifikate (insbesondere auch 1:1 Zertifikate auf Ein-

zelrohstoffe), es findet keine effektive Lieferung statt 
– Optionen, sowohl börsengehandelte Optionen als auch 

OTC-Kontrakte (Over-the-Counter-Kontrakte) und Flex-
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Kontrakte (Flex-Produkte sind individuell vereinbarte 
Kontrakte, die über die Börse gehandelt werden, an 
der auch das Clearing erfolgt) 

– Forwards und Futures  
– Swaps (auch Credit Default Swaps, Total Return Swaps 

und Excess Return Swaps), Forward Swaps und Swap-
tions 

Je nach Einsatz innerhalb der Basisstrategie oder inner-
halb der Alphastrategien können Kurs- und Zinsrisiken, 
Basiswertrisiken und Volatilitätsrisiken der vorstehenden 
Instrumente abgesichert werden. Zudem können Kredit-
risiken durch den Einsatz von Kreditderivaten abgesichert 
werden. Sofern es sich um Optionsanleihen oder Wandel-
schuldverschreibungen handelt, können auch die inhären-
ten Aktienrisiken abgesichert werden. 
Derivative Instrumente (Optionen, Forwards, Futures, 
Swaps, Forward Swaps und Swaptions) dürfen im Fonds 
nur gehandelt werden, wenn die entsprechenden Ba-
siswerte auf Aktien, Zinsen, Renten, Devisen, Rohstoff-
märkte oder Rohstoffgruppen oder daraus abgeleitete 
Größen (wie z. B. Volatilität, Varianz, Korrelation, Dividen-
denrendite, Inflation) sowie auf anerkannte Finanzindizes 
lauten. Der Einsatz dieser Derivate erfolgt nur unter Ein-
haltung der im Verwaltungsreglement aufgeführten Anla-
gegrundsätze und -beschränkungen. Derivative Instrumen-
te mit einzelnen Rohstoffen als Basiswert dürfen nicht im 
Fonds gehandelt werden. Die Verwaltungsgesellschaft 
kann Kontrahentenrisiken bei OTC-Derivatetransaktionen 
reduzieren, indem sie die OTC-Vertragsparteien verpflich-
tet, liquide Sicherheiten zu stellen. Darunter sind insbe-
sondere Barmittel, Wertpapiere oder erstklassige Staats-
anleihen zu verstehen. Für diese Sicherheiten wird täglich 
ein Marktwert ermittelt. Die Höhe der zu stellenden Si-
cherheiten muss mindestens dem Wert entsprechen, um 
den die im Verwaltungsreglement ausgewiesenen Grenz-
werte der aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschrän-
kungen überschritten werden, ggf. multipliziert mit einem 
Gewichtungsfaktor. Die Sicherheiten können von der Ver-
waltungsgesellschaft verwertet werden. Für die im Portfo-
lio des Fonds befindlichen Swaps kann ein Barausgleich 
stattfinden, es kann jedoch auch zu einer effektiven Lie-
ferung von Wertpapieren kommen. 
Währungsrisiken von nicht in Euro denominierten Instru-
menten können abgesichert werden. Hierzu kommen in 
der Regel Währungsswaps oder Devisentermingeschäfte 
zum Einsatz. 
Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds unter den 
Bedingungen von Artikel 5 des Verwaltungsreglements als 
Darlehensgeber und Darlehensnehmer von Wertpapieren 
auftreten. 
Der Fonds kann Repurchase-Agreements (Repos) einge-
hen, um die Rendite zu steigern. Die daraus erhaltenen 
Mittel können im Rahmen der Anlagepolitik innerhalb der 
Diversifikationsgrenzen des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 wiederangelegt werden. 

Der Fonds wird keine Wertpapierleih-, Pensions- und 
Rückkaufgeschäfte tätigen. 
Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und anderer OGA 
nur in Höhe von insgesamt 10 % des Netto-Fondsvermö-
gens erwerben. 
Die maximale Hebelwirkung aus dem Einsatz von Total 
Return Swaps wird nicht mehr als das 3-fache des Fonds-
vermögens betragen. Die erwartete Hebelwirkung aus dem 
Einsatz von Total Return Swaps wird im Normalfall nicht 
mehr als das 1-fache des Fondsvermögens betragen. 
Im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgesetzten 
Anlagebeschränkungen kann der Fonds in sonstige zuläs-
sige Vermögenswerte investieren. 
Die Verwaltungsgesellschaft darf nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in 
Wertpapieren verschiedener Emissionen anlegen, die von 
einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaf-
ten, von einem anderen OECD-Mitgliedstaat oder von in-
ternationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charak-
ters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehö-
ren, oder von anderen von der CSSF anerkannten Staaten 
(Brasilien, Singapur, Russland, Indonesien oder Südafrika) 
begeben oder garantiert werden, sofern diese Wertpapie-
re im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emis-
sionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere aus 
ein und derselben Emission 30 % des Netto-Fondsvermö-
gens des Fonds nicht überschreiten dürfen. 
Nachhaltigkeitsrisiken können die Wertentwicklung des 
Fonds unter üblichen Marktumständen moderat beein-
flussen. Ausschlusskriterien finden bei der Anlageent-
scheidung und Instrumentenauswahl Anwendung. In Ex-
tremszenarien, in denen Nachhaltigkeitsrisiken andere 
Risiken wie Kontrahentenrisiken oder Liquiditätsrisiken 
bedingen, kann dies die Wertentwicklung des Fonds sig-
nifikant beeinflussen. 
Anleger sollten beachten, dass die Anlagestrategie des 
Fonds im Falle einer negativen Marktentwicklung keinen 
Schutz vor Kursverlusten bietet. 
Anleger werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
durch den zusätzlichen Einsatz von Derivaten die Risiko-
struktur des Fonds nachhaltig beeinflusst werden kann.Es 
kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele 
der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 
 
(B) Risikoprofil des Fonds 

Der Fonds verfolgt eine wachstumsorientierte Anlagestra-
tegie, die auf eine attraktive Wertsteigerung ausgerichtet 
ist. Höhere Chancen stehen höheren Risiken gegenüber. 
 
(C) Risikoprofil des Anlegerkreises 

Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die ein 
moderates Wachstum bzw. Erträge erwarten und die daher 
bereit sind, Verluste hinzunehmen. Die Anlagedauer sollte 
mindestens zwei bis drei Jahre betragen.  
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Assenagon Short Term Income im Überblick 

Risikoprofil des Anlegers Risikobereit  
Mindestnettofondsvolumen EUR 20.000.000  

Fälligkeit des (Erst-)Ausgabepreises 1 Bankarbeitstag nach dem Erstausgabetag bzw. dem einschlägigen Bewertungstag 
Fälligkeit des Rücknahmepreises 1 Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag 

Orderannahme Bis 10.30 Uhr (CET) Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, welche 
bis 10.30 Uhr an einem Bewertungstag bei der Zentralver-
waltung eingegangen sind, werden zum Anteilswert des 
aktuellen Bewertungstages abgerechnet; nach 10.30 Uhr 
eingehende Anträge werden zum Anteilswert des nächs-
ten Bewertungstages abgerechnet. Alle Orders erfolgen 
zum unbekannten Nettoinventarwert. 

Umtauschprovision Keine  

Anteilswertberechnung An jedem Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember 
eines jeden Jahres 

Verwahrstellen-, Verwaltungsstellen- 
und Zahlstellenvergütung 

Bis zu einem Fondsvolumen in Höhe 
von EUR 500 Mio. 0,035 % p. a.; für das 
EUR 500 Mio. überschreitende Fonds-
volumen 0,025 % p. a.; mindestens 
jedoch EUR 50.400. 
 

Zusätzliche fixe und transaktionsab-
hängige Gebühren werden entspre-
chend der erbrachten Dienstleistun-
gen berechnet. 

Diese Vergütung wird täglich berechnet und abgegrenzt 
und am Monatsultimo auf Basis des durchschnittlichen 
monatlichen Fondsvermögens ausbezahlt. Die Vergütung 
versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 

Register- und 
Transferstellenvergütung 

Fixe und transaktionsabhängige Gebühren abhängig von der Anzahl an Anteilklassen, Investoren 
und Transaktionen. 

Sonstige Kosten  Sonstige Kosten im Sinne von Artikel 13 des Verwaltungsreglements können dem Fondsvermögen 
nach ihrem tatsächlichen Anfall belastet werden. 

Garantie Nein  

Fondslaufzeit Unbefristet  
Anteile Inhaberanteile, Namensanteile Inhaberanteile werden durch CFF-Verfahren (Central 

Facility for Funds) bei Clearstream Luxembourg verbrieft; 
Namensanteile werden in das Anteilsregister eingetragen. 
Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht 
nicht. 

Risiko-Management-Verfahren Ansatz des absoluten VaR – Historische Simulation 
– Tägliche Berechnung 
– Halteperiode 1 Monat 
– Konfidenzintervall 99 % 

Erwartete Hebelwirkung nach Summe 
der Nennwerte (sum of notionals) 
 

Aufgrund der Anlagestrategie des 
Fonds wird erwartet, dass die Hebel-
wirkung aus dem Einsatz von Deriva-
ten nach Summe der Nennwerte nicht 
mehr als das 3-fache des Fondsver-
mögens beträgt; die erwartete Hebel-
wirkung kann unter besonderen Um-
ständen aber auch höher sein. 
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Assenagon Short Term Income – Anteilsklassen im Überblick 

Anteilsklasse I2 SPEZ –  
Institutionell 

I2 –  
Institutionell 

I2 CHF–  
Institutionell 

Referenzwährung EUR EUR CHF 
Währungsgesicherte 
Anteilsklasse 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Ja 

Ertragsverwendung  Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend 

ISIN LU0516893301 LU2735824018 Noch festzulegen. 
WKN A1C0N8 A3EKJV Noch festzulegen. 

Erstausgabetag/Auflegungsterm
in 

22. Juli 2010 Noch festzulegen. Noch festzulegen. 

Erstausgabepreis EUR 1.000 EUR 1.000 CHF 1.000 
Ausgabeaufschlag Keiner Keiner Keiner 

Rücknahmeabschlag Keiner Keiner Keiner 
Mindesterstanlage* EUR 10.000.000 EUR 1.000.000 EUR 1.000.000 

Mindestfolgeanlage* Keine Keine Keine 
Taxe d'abonnement 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 

Verwaltungsvergütung Bis zu 0,10 % p. a. Bis zu 0,15 % p. a. Bis zu 0,15 % p. a. 
Performance-abhängige Gebühr Keine Keine Keine 

* Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, in begründeten Einzelfällen von der Mindesterst- und/oder Mindestfolgeanlagesumme abzuweichen. 
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Assenagon Short Term Income – Anteilsklassen im Überblick 

Anteilsklasse R –  
Privatkunden 

R2 –  
Privatkunden 

P –  
Privatkunden 

P2 –  
Privatkunden 

Referenzwährung EUR EUR EUR EUR 
Währungsgesicherte Anteilsklasse Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierend Ausschüttend Thesaurierend 

ISIN LU2735824109 Noch festzulegen. LU2735824281 Noch festzulegen. 
WKN A3EKJW Noch festzulegen. A3EKJX Noch festzulegen. 

Erstausgabetag/Auflegungstermin Noch festzulegen. Noch festzulegen. Noch festzulegen. Noch festzulegen. 
Erstausgabepreis EUR 500 EUR 500 EUR 500 EUR 500 
Ausgabeaufschlag Keiner Keiner Bis zu 1,00 % Bis zu 1,00 % 

Rücknahmeabschlag Keiner Keiner Keiner Keiner 
Mindesterstanlage* Keine Keine Keine Keine 

Mindestfolgeanlage* Keine Keine Keine Keine 
Taxe d'abonnement 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 

Verwaltungsvergütung Bis zu 0,20 % p. a. Bis zu 0,20 % p. a. Bis zu 0,40 % p. a. Bis zu 0,40 % p. a. 
Performance-abhängige Gebühr Keine Keine Keine Keine 

* Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, in begründeten Einzelfällen von der Mindesterst- und/oder Mindestfolgeanlagesumme abzuweichen.  
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Anhang 2 
Verwaltungsreglement 

Präambel 
Dieses Verwaltungsreglement mit Datum 1. Februar 2024 
ersetzt das Verwaltungsreglement mit Datum 1. Dezember 
2020 und wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister 
in Luxemburg hinterlegt. Ein Hinweis auf die Hinterlegung 
wurde am 1. Februar 2024 im Recueil Electronique des 
Sociétés et Associations veröffentlicht. 
Dieses Verwaltungsreglement legt die allgemeinen Grund-
sätze für das von der Assenagon Asset Management S.A. 
(die "Verwaltungsgesellschaft") gemäß Teil I des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame 
Anlagen, in der jeweils gültigen Fassung ("Gesetz vom 
17. Dezember 2010") aufgelegte bzw. dem genannten Ge-
setz unterliegende und von der Assenagon Asset Manage-
ment S.A. verwaltete Sondervermögen ("fonds commun de 
placement") mit Namen Assenagon Short Term Income 
("Fonds") fest. 
Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Das 
Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich zum 31. Januar. 
Ergänzend hierzu erstellt die Verwaltungsgesellschaft  
für den Fonds einen Verkaufsprospekt sowie die wesent-
lichen Anlegerinformationen. 
 
Artikel 1 – Der Fonds 
Der Fonds Assenagon Short Term Income ist ein rechtlich 
unselbständiges Sondervermögen, bestehend aus 
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten ("Fonds-
vermögen"), das unter Beachtung des Grundsatzes der 
Risikostreuung verwaltet wird. Das jeweilige Fondsvermö-
gen abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden Verbind-
lichkeiten ("Nettofondsvermögen") muss innerhalb von 
sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds durch die 
Luxemburger Aufsichtsbehörde des Finanzsektors, die 
Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), 
mindestens den Gegenwert von EUR 1,25 Mio. erreichen. 
Der Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet. 
Die im Fonds befindlichen Vermögenswerte werden von 
der Verwahrstelle verwahrt. 
Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anleger, der 
Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sind in die-
sem Verwaltungsreglement geregelt. 
Mit dem Anteilerwerb erkennt der Anleger das Verwal-
tungsreglement sowie alle Änderungen desselben an. 
 
Artikel 2 – Die Verwaltungsgesellschaft 
Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft 
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz 
in Luxemburg. 
Das Fondsvermögen wird – vorbehaltlich der Anlagebe-
schränkungen in Artikel 5 des Verwaltungsreglements – 

durch die Verwaltungsgesellschaft im eigenen Namen, je-
doch ausschließlich im Interesse und für gemeinschaftli-
che Rechnung der Anleger verwaltet. 
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Bestimmung und 
Ausführung der Anlagestrategie des Fonds sowie die Tätig-
keiten, welche in Anhang II des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 aufgeführt sind, verantwortlich. Sie darf für Rechnung 
des Fonds alle Geschäftsführungs- und Verwaltungsmaß-
nahmen und alle unmittelbar und mittelbar mit dem 
Fondsvermögen verbundenen Rechte ausüben. 
Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich namentlich, jedoch 
nicht ausschließlich, auf den Kauf, den Verkauf, die Zeich-
nung, den Umtausch und die Übertragung von Wertpapie-
ren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten 
und auf die Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar 
oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds zu-
sammenhängen. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsge-
sellschaft kann eines oder mehrere seiner Mitglieder und/ 
oder sonstige Personen mit der täglichen Geschäftsfüh-
rung der Verwaltungsgesellschaft betrauen. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Ausführung ihrer 
Tätigkeiten externe Dienstleister hinzuziehen. 
Des Weiteren kann die Verwaltungsgesellschaft einen An-
lageverwalter mit der Verwaltung der Vermögenswerte 
oder einen Anlageberater mit der Anlageberatung des 
Fonds betrauen. Die ggf. von der Verwaltungsgesellschaft 
bestimmten Anlageverwalter finden im Verkaufsprospekt, 
nebst Anhang, Erwähnung. 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zu Lasten des 
Fondsvermögens das in diesem Verwaltungsreglement 
festgelegte Entgelt zu beanspruchen. 
Der Verwaltungsrat bildet den Vergütungsausschuss der 
Assenagon Asset Management S.A. Dieses Gremium ent-
scheidet über die Leitsätze des Vergütungssystems sowie 
deren Umsetzung. 
Das innerhalb von Assenagon Asset Management S.A. an-
gewandte Vergütungssystem orientiert sich an der Unter-
nehmensstrategie und trägt dazu bei, dass die Geschäfts-
ziele erreicht werden, korrektes Verhalten belohnt sowie 
Mehrwert für Aktionäre und Investoren geschaffen und 
den geltenden aufsichtsrechtlichen Empfehlungen ent-
sprochen wird. Ein Eingehen von überhöhten Risiken wird 
dabei nicht belohnt sondern klar abgelehnt. Das Vergü-
tungssystem ist mit einem soliden und wirksamen Risiko-
Management vereinbar und diesem förderlich und ermu-
tigt zu keiner Übernahme von Risiken, die mit dem Risi-
koprofil oder Verwaltungsreglement des Fonds nicht ver-
einbar sind. Das Vergütungssystem steht im Einklang mit 
Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Ver-
waltungsgesellschaft, des Fonds und seiner Anleger und 
umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkon-
flikten. 
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Die Zielsetzungen der Vergütungsstruktur basieren auf den 
folgenden Grundsätzen: 
– Betonung der langfristigen und strategischen Unter-

nehmensziele  
– Maximierung der Leistung der Mitarbeiter und des Un-

ternehmens 
– Gewinnung und Bindung der besten Mitarbeiterpoten-

ziale 
– Einfache und transparente Vergütungsstruktur 
– Ausrichtung der Vergütung an individueller Leistung 

des Mitarbeiters, den Ergebnisbeiträgen der Geschäfts-
bereiche und dem Unternehmensergebnis 

– Berücksichtigung verschiedener Aufgabenbereiche und 
Verantwortungsebenen 

– Möglichkeit des Einsatzes variabler Vergütungselemen-
te im Falle eines positiven Unternehmensergebnisses 

Die Leitsätze des Vergütungssystems berücksichtigen, 
dass: 
– im Falle von Bonuszahlungen die Gesamtvergütung des 

Mitarbeiters in einem ausgewogenen Verhältnis von 
variablen und fixen Zahlungen steht, wobei die Vergü-
tungskomponenten und deren Höhe je Mitarbeiter und 
Position variieren. 

– es nur im Falle von Neueinstellung von Mitarbeitern 
aus bestehenden Arbeitsverhältnissen in Ausnahmefäl-
len zur Zahlung von garantierten Boni kommen kann. 

– die variable Vergütung für die Mitarbeiter ein wirksa-
mer Verhaltensanreiz ist, die Geschäfte im Sinne des 
Unternehmens zu gestalten, jedoch dafür Sorge getra-
gen wird, dass keine signifikante Abhängigkeit von der 
variablen Vergütung besteht. 

Die Leitsätze des Vergütungssystems werden mindestens 
einmal jährlich einem Review unterzogen. Die Einzelheiten 
der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschrei-
bung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen 
berechnet werden, sind über die Website 
www.assenagon.com/Anlegerinformationen zugänglich.  
Auf Anfrage wird dem Anleger eine Papierversion dieser 
Vergütungspolitik kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 
Artikel 3 – Die Verwahrstelle 
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. wurde ge-
mäß den Bedingungen einer Verwahrstellenvereinbarung 
in ihrer jeweils geltenden Fassung (die "Verwahrstellen-
vereinbarung") zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte 
des Fonds bestellt. Brown Brothers Harriman (Luxem-
bourg) S.C.A. ist im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister (RCS) unter der Nummer B 29923 eingetra-
gen und wurde am 9. Februar 1989 nach Luxemburger 
Recht errichtet. Die Gesellschaft verfügt über eine Zulas-
sung zur Ausführung von Bankgeschäften gemäß den Be-
dingungen des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 1993 
über den Finanzsektor. Brown Brothers Harriman 

(Luxembourg) S.C.A. ist eine als société en commandite 
par actions im Großherzogtum Luxemburg und nach 
dessen Recht errichtete Bank mit Sitz unter der Anschrift 
80 Route d'Esch, 1470 Luxemburg, Luxemburg. 
Die Verwahrstelle nimmt ihre Funktionen und Pflichten als 
Fondsverwahrstelle im Einklang mit den Bestimmungen 
der Verwahrstellenvereinbarung und des Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anla-
gen in der durch die Richtlinie 2014/91/EU, die Delegierte 
Verordnung der Kommission und geltende Luxemburger 
Rechtsvorschriften geänderten Fassung (das "Gesetz") 
wahr. Diese beziehen sich auf die (i) Verwahrung von zu 
verwahrenden Finanzinstrumenten des Fonds und die 
Überwachung sonstiger Vermögenswerte des Fonds, die 
nicht verwahrt werden bzw. für die keine Verwahrung mög-
lich ist, (ii) die Überwachung des Cashflows des Fonds so-
wie die folgenden Überwachungsaufgaben: 

(i) Sicherstellung, dass der Verkauf, die Ausgabe, die 
Rücknahme, die Auszahlung und die Annullierung 
der Anteile des Fonds (die "Anteile") in Einklang 
mit dem Verwaltungsreglement und den anwend-
baren luxemburgischen Rechtsvorschriften erfol-
gen; 

(ii) Sicherstellung, dass der Wert der Anteile gemäß 
dem Verwaltungsreglement und dem Gesetz be-
rechnet wird;  

(iii) Sicherstellung, dass im Rahmen von Transaktio-
nen mit Vermögenswerten des Fonds die entspre-
chende Gegenleistung innerhalb der üblichen 
Fristen an den Fonds überwiesen wird; 

(iv) Sicherstellung, dass die Erträge des Fonds gemäß 
dem Verwaltungsreglement und dem Gesetz ver-
wendet werden; und 

(v) Sicherstellung, dass die Anweisungen der Verwal-
tungsgesellschaft nicht im Widerspruch zu dem 
Verwaltungsreglement und dem Gesetz stehen. 

Gemäß den Bestimmungen der Verwahrstellenvereinba-
rung und des Gesetzes kann die Verwahrstelle, vorbehalt-
lich bestimmter Bedingungen und zu Zwecken einer effek-
tiven Ausübung ihrer Pflichten, ihre Verwahrpflichten in 
Bezug auf Finanzinstrumente vollständig oder teilweise an 
eine oder mehrere von der Verwahrstelle bestimmte Kor-
respondenzbanken delegieren. Eine Liste dieser Korres-
pondenzbanken (und gegebenenfalls ihrer Unterbeauf-
tragten) ist über die Website 
www.assenagon.com/Anlegerinformationen zugänglich 
und wird Anteilsinhabern auf Anfrage zur Verfügung ge-
stellt. Hinsichtlich potenzieller Konflikte, die sich aus der 
Beauftragung von Unterverwahrern ergeben können, 
agiert Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ein-
zig in der Funktion als Verwahrstelle des Fonds. Brown 
Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. betreibt keine 
Marktaktivitäten mit einem der Unterverwahrer, die mit 
ihren Funktionen als Verwahrstelle in Konflikt stehen 

http://www.assenagon.com/
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könnten (z. B. Prime Brokerage) und hat in diesem spezi-
fischen Zusammenhang keine potenziellen Konflikte iden-
tifiziert. Was Interessenkonflikte im Allgemeinen anbe-
langt, ist zu erwähnen, dass Brown Brothers Harriman 
(Luxembourg) S.C.A. auch als Zentralverwaltungsstelle des 
Fonds auftritt, wobei sie diesbezüglich Artikel 25 (2) der 
OGAW-V-Richtlinie 2014/91/EU befolgt: Brown Brothers 
Harriman (Luxembourg) S.C.A. nimmt in Bezug auf den 
Fonds oder die für den Fonds handelnde Verwaltungsge-
sellschaft keine Aufgaben wahr, die Interessenkonflikte 
zwischen dem Fonds, den Anlegern des Fonds, der Verwal-
tungsgesellschaft und ihr selbst schaffen könnten, außer 
wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der 
Ausführung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren 
potenziell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben gegeben 
ist und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsge-
mäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern 
des Fonds gegenüber offengelegt werden. Brown Brothers 
Harriman (Luxembourg) S.C.A. bemüht sich, Interessenkon-
flikte durch z. B. Chinese Walls zu vermeiden. Sollten Inte-
ressenkonflikte dennoch auftreten, helfen ablauforganisa-
torische Maßnahmen wie z. B. das 4-Augen-Prinzip oder 
geeignete Eskalationsmechanismen diese Konflikte nach 
Recht und Billigkeit zu behandeln. Die Verwahrstelle hat 
bei der Auswahl und Bestellung einer Korrespondenzbank 
mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissen-
haftigkeit gemäß den Vorgaben des Gesetzes vorzugehen, 
um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte des Fonds 
ausschließlich einer Korrespondenzbank anvertraut wer-
den, die ein angemessenes Maß an Schutz für diese Ver-
mögenswerte bieten kann. Die Haftung der Verwahrstelle 
bleibt von einer solchen Übertragung unberührt. Die Ver-
wahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder seinen An-
teilsinhabern gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. 
Das Gesetz sieht eine verschuldensunabhängige Haftung 
der Verwahrstelle im Falle des Verlustes eines verwahrten 
Finanzinstruments vor. Im Falle des Verlustes solcher Fi-
nanzinstrumente hat die Verwahrstelle dem Fonds Finanz-
instrumente gleicher Art zurückzugeben oder einen ent-
sprechenden Betrag zu erstatten, es sei denn, sie kann 
nachweisen, dass der Verlust auf äußere Ereignisse zu-
rückzuführen ist, die nach vernünftigem Ermessen nicht 
kontrolliert werden können und deren Konsequenzen trotz 
aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermie-
den werden können. Die Anteilsinhaber werden davon in 
Kenntnis gesetzt, dass die von der Verwahrstelle für den 
Fonds gehaltenen Finanzinstrumente unter bestimmten 
Umständen nicht als zu verwahrende Finanzinstrumente 
(d. h. sämtliche Finanzinstrumente, die auf einem Konto 
für Finanzinstrumente bei der Verwahrstelle verbucht wer-
den können, und sämtliche Finanzinstrumente, die der 
Verwahrstelle physisch übergeben werden können) ein-
gestuft werden. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem 
Fonds oder den Anteilsinhabern für Verluste, die diese 
infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfül-
lung der Verpflichtungen der Verwahrstelle gemäß dem 
Gesetz erleiden. 

Die Verwahrstelle oder die Verwaltungsgesellschaft kann 
die Bestellung der Verwahrstelle jederzeit durch schriftli-
che Mitteilung an die jeweils andere Partei unter Einhal-
tung einer Frist von mindestens drei (3) Monaten beenden, 
wobei die Beendigung der Bestellung der Verwahrstelle 
durch die Verwaltungsgesellschaft an die Bedingung ge-
knüpft ist, dass eine andere Verwahrstelle die Funktionen 
und Pflichten einer Verwahrstelle übernimmt. Bei Kündi-
gung der Verwahrstellenvereinbarung ist die Verwaltungs-
gesellschaft verpflichtet, eine neue Verwahrstelle zu be-
stellen, die die Funktionen und Pflichten einer Verwahr-
stelle in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement 
und dem Gesetz übernimmt. Ab dem Ende der Kündi-
gungsfrist bis zum Zeitpunkt der Bestellung einer neuen 
Verwahrstelle durch die Verwaltungsgesellschaft muss die 
Verwahrstelle als einzige Aufgabe die notwendigen Schrit-
te zum Schutz der Interessen der Anteilsinhaber unterneh-
men. 
 
Artikel 4 – Zentralverwaltung 
Die Verwaltungsgesellschaft hat Brown Brothers Harriman 
(Luxembourg) S.C.A. ("BBH") als Register- und Transfer-
stelle sowie Verwaltungsstelle des Fonds bestellt (gemein-
schaftlich die Zentralverwaltung). 
In diesem Zusammenhang wird BBH insbesondere die 
Buchführung einschließlich der Nettoinventarwertberech-
nung und die Erstellung der Jahres- und Halbjahresberich-
te für den Fonds übernehmen, eventuelle Anteilsregister 
führen sowie die Übertragung von Anteilen im Zusammen-
hang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vor-
nehmen. 
 
Artikel 5 – Allgemeine Anlagegrundsätze und Anlage-
beschränkungen 
Der Fonds strebt einen Ertrag an und wird nach dem 
Grundsatz der Risikostreuung angelegt. 
Die Anlageziele und die spezifische Anlagepolitik des 
Fonds werden auf der Grundlage der nachfolgenden 
allgemeinen Richtlinien im Verkaufsprospekt festgelegt. 
Es gelten folgende Definitionen: 
"Drittstaat":  
Als Drittstaat im Sinne dieses Verwaltungsreglements gilt 
jeder Staat Europas, der nicht Mitglied der Europäischen 
Union ist sowie jeder Staat Amerikas, Afrikas, Asiens oder 
Australiens und Ozeaniens. 
"Geldmarktinstrumente":  
Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehan-
delt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau 
bestimmt werden kann. 
"Geregelter Markt":  
Ein Markt gemäß Artikel 4, Punkt 21 der Richtlinie 
2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente. 
"Gesetz vom 17. Dezember 2010":  
Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für 
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gemeinsame Anlagen (einschließlich nachfolgender Ände-
rungen und Ergänzungen). 
"OGA":  
Organismus für gemeinsame Anlagen. 
"OGAW":  
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, 
welcher der Richtlinie 2009/65/EG unterliegt. 
"Richtlinie 2009/65/EG":  
Die Richtlinie 2009/65/EG des Rates vom 13. Juli 2009 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame An-
lagen in Wertpapieren (OGAW) (einschließlich nachfolgen-
der Änderungen und Ergänzungen). 
"Richtlinie 2014/65/EU":  
Die Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanz-
instrumente (einschließlich nachfolgender Änderungen 
und Ergänzungen). 
"Wertpapiere": 
– Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere 

("Aktien") 
– Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte 

Schuldtitel ("Schuldtitel") 
– alle anderen marktfähigen Wertpapiere, die zum Er-

werb von Wertpapieren durch Zeichnung oder Aus-
tausch berechtigen, mit Ausnahme der unter Punkt  
5.5 genannten Instrumente. 

 
Die Anlagestrategie des Fonds unterliegt den nachfol-
genden Regelungen und Anlagebeschränkungen: 
5.1 Anlagen des Fonds können aus folgenden Vermögenswerten 

bestehen 
a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf ei-

nem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden; 
b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf ei-

nem anderen Markt, der anerkannt, geregelt, für das 
Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungs-
gemäß ist, in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union gehandelt werden; 

c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an ei-
ner Wertpapierbörse eines Drittstaates zur amtlichen 
Notierung zugelassen sind oder dort auf einem ande-
ren geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, 
für das Publikum offen und dessen Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist; 

d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neu-
emissionen, sofern die Emissionsbedingungen die 
Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtli-
chen Notierung an einer Wertpapierbörse oder zum 
Handel auf einem geregelten Markt im Sinne der vor-
stehend unter 5.1 a) bis c) genannten Bestimmungen 
beantragt wird und die Zulassung spätestens vor Ab-
lauf eines Jahres nach der Ausgabe erlangt wird; 

e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelas-
senen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Ar-
tikel 1 Absatz 2 lit a) und lit b) der Richtlinie 
2009/65/EG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem Drittstaat, sofern 
– diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zuge-

lassen wurden, die sie einer behördlichen Aufsicht 
unterstellen, welche nach Auffassung der für den 
Finanzsektor zuständigen Luxemburger Aufsichts-
behörde (die "CSSF") derjenigen nach dem Gemein-
schaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Ge-
währ für die Zusammenarbeit zwischen den Behör-
den besteht; 

– das Schutzniveau der Anleger der anderen OGA 
dem Schutzniveau der Anleger eines OGAW gleich-
wertig ist und insbesondere die Vorschriften für die 
getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die 
Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leerver-
käufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumen-
ten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG 
gleichwertig sind; 

– die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand 
von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es er-
lauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die 
Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktio-
nen im Berichtszeitraum zu bilden; 

– der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile 
erworben werden sollen, nach seinen Gründungs-
unterlagen insgesamt höchstens 10 % seines Ver-
mögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer 
OGA anlegen darf; 

f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Lauf-
zeit von höchstens zwölf Monaten bei Kreditinstituten, 
sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder, 
falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat 
befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die 
nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemein-
schaftsrechts gleichwertig sind; 

g) abgeleiteten Finanzinstrumenten ("Derivaten"), d. h. 
insbesondere Optionen und Futures sowie Swap-Ge-
schäften, einschließlich gleichwertiger bar abgerech-
neter Instrumente, die an einem der unter den Buch-
staben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte 
gehandelt werden, und/oder abgeleiteten Finanzins-
trumenten, die nicht an einer Börse gehandelt werden 
("OTC-Derivaten"), sofern 
– es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sin-

ne von dieser Nummer 5.1 a) bis h) oder um Finanz-
indizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 
handelt; 

– die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Deriva-
ten einer behördlichen Aufsicht unterliegende Ins-
titute der Kategorien sind, die von der CSSF zuge-
lassen wurden und 
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– die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüf-
baren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und 
jederzeit auf Initiative des Fonds zum angemesse-
nen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein 
Gegengeschäft glattgestellt werden können. 

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregel-
ten Markt gehandelt werden und nicht unter die vor-
stehend genannte Definition fallen, sofern die Emis-
sion oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vor-
schriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz 
unterliegt, und vorausgesetzt sie werden 
– von einer zentralstaatlichen, regionalen oder loka-

len Körperschaft oder der Zentralbank eines Mit-
gliedstaates, der Europäischen Zentralbank, der 
Europäischen Union oder der Europäischen Inves-
titionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines 
Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation 
oder von einer internationalen Einrichtung öffent-
lich-rechtlichen Charakters, der mindestens einem 
Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
oder 

– von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpa-
piere auf den unter den vorstehenden Buchstaben 
a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkten ge-
handelt werden, oder 

– von einem Institut, das gemäß den im Gemein-
schaftsrecht festgelegten Kriterien einer behördli-
chen Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, 
das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung 
der CSSF mindestens so streng sind, wie die des 
Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, 
begeben oder garantiert, oder 

– von anderen Emittenten begeben, die einer Katego-
rie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, 
sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vor-
schriften für den Anlegerschutz gelten, die denen 
des ersten, des zweiten oder des dritten Gedanken-
strichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem 
Emittenten entweder um ein Unternehmen mit ei-
nem Eigenkapital von mindestens zehn Millionen 
Euro (EUR 10.000.000), das seinen Jahresabschluss 
nach den Vorschriften der vierten Richtlinie 
78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um 
einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder 
mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassen-
den Unternehmensgruppe für die Finanzierung die-
ser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträ-
ger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung 
von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von ei-
ner Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll. 

 
5.2 Der Fonds kann darüber hinaus 
a) bis zu 10 % seines Nettovermögens in anderen als den 

unter 5.1 genannten Wertpapieren und Geldmarktins-
trumenten anlegen; 

b) flüssige Mittel halten; 
c) Kredite für kurze Zeit bis zu einem Gegenwert von 

10 % seines Nettovermögens aufnehmen. Deckungs-
geschäfte im Zusammenhang mit dem Verkauf von 
Optionen oder dem Erwerb oder Verkauf von Termin-
kontrakten und Futures gelten nicht als Kreditauf-
nahme im Sinne dieser Anlagebeschränkung; 

d) Devisen im Rahmen eines "Back-to-back"-Darlehens 
erwerben. 

 
5.3 Darüber hinaus wird der Fonds bei der Anlage seines 

Vermögens folgende Anlagegrenzen beachten 
a) Der Fonds darf höchstens 10 % seines Nettovermögens 

in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und 
desselben Emittenten anlegen. Der Fonds darf höchs-
tens 20 % seines Nettovermögens in Einlagen bei ein 
und derselben Einrichtung anlegen. Das Ausfallrisiko 
der Gegenpartei bei Geschäften eines Fonds mit OTC-
Derivaten darf 10 % seines Nettovermögens nicht über-
schreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im 
Sinne von 5.1 f) ist. Für andere Fälle beträgt die Grenze 
maximal 5 % des Nettovermögens des Fonds. 

b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente von Emittenten, bei denen der Fonds jeweils 
mehr als 5 % seines Nettovermögens anlegt, darf 40 % 
des Wertes seines Nettovermögens nicht überschrei-
ten. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf 
Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit 
Finanzinstituten getätigt werden, welche einer behörd-
lichen Aufsicht unterliegen. 
Ungeachtet der einzelnen in 5.3 a) genannten Ober-
grenzen darf der Fonds bei ein und derselben Ein-
richtung höchstens 20 % seines Nettovermögens in 
einer Kombination aus 
– von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren 

oder Geldmarktinstrumenten und/oder 
– Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder 
– mit dieser Einrichtung getätigten Geschäften  

über OTC-Derivate investieren. 
c) Die in 5.3 a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchs-

tens 35 %, wenn die Wertpapiere oder Geldmarktins-
trumente von einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem 
Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öf-
fentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein 
Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, bege-
ben oder garantiert werden. 

d) Die in 5.3 a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchs-
tens 25 % für bestimmte Schuldverschreibungen, wenn 
diese von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union begeben werden, 
das auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der 
Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonde-
ren behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere 
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müssen die Erträge aus der Emission dieser Schuldver-
schreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften in 
Vermögenswerten angelegt werden, die während der 
gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich 
daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend 
decken und vorrangig für die beim Ausfall des Emitten-
ten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und die 
Zahlung der Zinsen bestimmt sind. 
Legt der Fonds mehr als 5 % seines Nettovermögens  
in Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden 
Unterabsatzes an, die von ein und demselben Emitten-
ten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser 
Anlagen 80 % des Wertes des Nettovermögens des 
OGAW nicht überschreiten. 

e) Die in 5.3 c) und d) genannten Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente werden bei der Anwendung der in 
5.3 b) vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % nicht be-
rücksichtigt. 
Die in 5.3 a), b), c) und d) genannten Grenzen dürfen 
nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß 5.3 a), b), 
c) und d) getätigte Anlagen in Wertpapieren oder Geld-
marktinstrumenten ein und desselben Emittenten oder 
in Einlagen bei diesem Emittenten oder in Derivaten 
desselben 35 % des Nettovermögens des Fonds nicht 
übersteigen. 
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des 
konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 
2013/34/EU oder nach den anerkannten internationa-
len Rechnungslegungsvorschriften derselben Unter-
nehmensgruppe angehören, sind bei der Berechnung 
der in diesen Ziffern a) bis e) vorgesehenen Anlage-
grenzen als ein einziger Emittent anzusehen. 
Der Fonds darf kumulativ bis zu 20 % seines Nettover-
mögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 
ein und derselben Unternehmensgruppe anlegen. 

f) Unbeschadet der in nachfolgend 5.3 k), l) und m) fest-
gelegten Anlagegrenzen betragen die in 5.3 a) bis e) 
genannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/ 
oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten 
höchstens 20 %, wenn es Ziel der Anlagestrategie des 
Fonds ist, einen bestimmten, von der CSSF anerkann-
ten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass 
– die Zusammensetzung des Index hinreichend diver-

sifiziert ist; 
– der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den 

Markt darstellt, auf den er sich bezieht; 
– der Index in angemessener Weise veröffentlicht 

wird. 
Die Verwaltungsgesellschaft bestätigt, dass der Fonds 
stets auch im Rahmen der Nachbildung im vorgenann-
ten Sinne eine eigenständige Anlagepolitik verfolgen 
wird, in der die Verwaltungsgesellschaft oder ein ggf. 
für den Fonds bestellter Investment Manager in der 
Lage ist, im Interesse der Anleger des Fonds von der 

allzu engen Nachbildung des jeweiligen Indizes oder 
Referenzwertes abzuweichen, so dass es sich nicht um 
ein so genanntes "closet-tracking" oder "Indexschmu-
sen" im Sinne der Aussage der ESMA vom 2. Februar 
2016 "Supervisory work on potential closet index 
tracking" (vgl. auch das Communiqué der CSSF vom 
28. Juli 2017 hierzu), handelt. 

g) Die in 5.3 f) festgelegte Grenze beträgt 35 %, sofern 
dies auf Grund außergewöhnlicher Marktbedingungen 
gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregel-
ten Märkten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage 
bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem einzigen 
Emittenten möglich. 

h) Unbeschadet der Bestimmungen gemäß 5.3 a) bis e) 
darf ein Fonds, nach dem Grundsatz der Risikostreu-
ung, bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpa-
pieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener 
Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaf-
ten oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von 
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen 
Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union angehören, oder von anderen 
von der CSSF anerkannten Staaten (Brasilien, Singa-
pur, Russland, Indonesien oder Südafrika) begeben 
oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) die 
Anleger des betreffenden Fonds den gleichen Schutz 
genießen, wie Anleger von Fonds, welche die Anlage-
grenzen gemäß 5.3 a) bis g) einhalten (ii) solche Wert-
papiere im Rahmen von mindestens sechs verschiede-
nen Emissionen begeben worden sind und (iii) in Wert-
papieren aus ein und derselben Emission nicht mehr 
als 30 % des Nettovermögens des Fonds angelegt wer-
den. 

i) Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und/oder ande-
rer OGA im Sinne von 5.1 e) erwerben, wenn er nicht 
mehr als 20 % seines Nettovermögens in Anteile ein 
und desselben OGAW oder einem anderen OGA anlegt. 
Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze ist jeder Teil-
fonds eines Umbrella-Fonds im Sinne von Artikel 181 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 wie ein eigen-
ständiger Emittent zu betrachten, vorausgesetzt, das 
Prinzip der Einzelhaftung pro Teilfonds im Hinblick auf 
Dritte findet Anwendung. 

j) Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen 
insgesamt 30 % des Nettovermögens eines Fonds nicht 
übersteigen. 
Wenn der Fonds Anteile eines OGAW und/oder sonsti-
gen OGA erworben hat, werden die Anlagewerte des 
betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die 
in 5.3 a) bis e) genannten Obergrenzen nicht berück-
sichtigt. 
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Erwirbt der Fonds Anteile anderer OGAW und/oder 
sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von der-
selben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen 
Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwal-
tungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung 
oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direk-
te oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die 
Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft 
für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen der 
anderen OGAW und/oder anderen OGA durch den 
Fonds keine Gebühren berechnen. 
Des Weiteren ist bei Anlagen eines wesentlichen Teils 
des Nettovermögens des Fonds in Anteilen anderer 
OGAW und/oder sonstiger OGA, die maximale Höhe des 
Anteils der Verwaltungsgebühren, die diesem Fonds-
vermögen sowie den OGAW und/oder anderen OGA, in 
welche dieser Fonds investiert, belastet werden, dem 
Jahresbericht des Fonds zu entnehmen. 

k) Die Verwaltungsgesellschaft darf für die Gesamtheit  
der von ihr verwalteten OGAW stimmberechtigte Aktien 
nicht in einem Umfang erwerben, der es ihr insgesamt 
erlaubt, auf die Geschäftsführung des Emittenten ei-
nen wesentlichen Einfluss auszuüben. 

l) Ferner darf der Fonds insgesamt nicht mehr als: 
– 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und dessel-

ben Emittenten; 
– 10 % der Schuldverschreibungen ein und desselben 

Emittenten; 
– 25 % der Anteile ein und desselben OGAW und/ 

oder anderen OGA; 
– 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben 

Emittenten erwerben. 
Die im zweiten, dritten und vierten Gedankenstrich 
vorgesehenen Grenzen brauchen beim Erwerb nicht 
eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der 
Schuldverschreibungen oder der Geldmarktinstrumen-
te oder der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile zum 
Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt. 

m) Die vorstehenden Bestimmungen gemäß 5.3 k) und l) 
sind nicht anwendbar im Hinblick auf: 

(i) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
dessen Gebietskörperschaften begeben oder ga-
rantiert werden; 

(ii) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 
einem Drittstaat begeben oder garantiert werden; 

(iii) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen 
Charakters begeben werden, denen ein oder meh-
rere Mitgliedstaaten der Europäischen Union an-
gehören; 

(iv) Aktien von Gesellschaften, die nach dem Recht ei-
nes Staates errichtet wurden, der kein Mitglied-
staat der EU ist, sofern (i) eine solche Gesellschaft 

ihr Vermögen hauptsächlich in Wertpapieren von 
Emittenten aus diesem Staat anlegt, (ii) nach dem 
Recht dieses Staates eine Beteiligung des Fonds 
an dem Kapital einer solchen Gesellschaft den 
einzig möglichen Weg darstellt, um Wertpapiere 
von Emittenten dieses Staates zu erwerben und 
(iii) diese Gesellschaft im Rahmen ihrer Vermö-
gensanlage die Anlagebeschränkungen gemäß 
vorstehend 5.3 a) bis e) und 5.3 i) bis l) beachtet. 

n) Der Fonds darf keine Edelmetalle oder Zertifikate hier-
über erwerben. 

o) Der Fonds darf nicht in Immobilien anlegen, wobei An-
lagen in immobiliengesicherten Wertpapieren oder 
Zinsen hierauf oder Anlagen in Wertpapieren, die von 
Gesellschaften ausgegeben werden, die in Immobilien 
investieren und Zinsen hierauf zulässig sind. 

p) Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahr-
stelle dürfen zu Lasten des Vermögens eines Fonds 
Kredite oder Garantien für Dritte ausgeben, wobei die-
se Anlagebeschränkung den Fonds nicht daran hindert, 
sein Nettovermögen in nicht voll einbezahlten Wertpa-
pieren, Geldmarktinstrumenten oder anderer Finanz-
instrumente im Sinne von oben 5.1 e), g) und h) anzu-
legen. 

q) Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahr-
stelle dürfen für Rechnung des Fonds Leerverkäufe von 
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in 
oben 5.1 e), g) und h) genannten Finanzinstrumenten 
tätigen. 

 
5.4 Unbeschadet hierin enthaltener gegenteiliger Bestimmungen 
a) Braucht der Fonds die in vorstehend 5.1 bis 5.3 vorge-

sehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung von Bezugs-
rechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumen-
te, die sie in ihrem Fondsvermögen halten, geknüpft 
sind, nicht einzuhalten; 

b) und unbeschadet der Verpflichtung, auf die Einhaltung 
des Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, kann 
der neu zugelassene Fonds während eines Zeitraums 
von sechs Monaten nach seiner Zulassung durch die 
CSSF von den in vorstehend 5.3 a) bis j) festgelegten 
Bestimmungen abweichen; 

c) muss der Fonds dann, wenn diese Bestimmungen un-
beabsichtigt, oder infolge der Ausübung von Bezugs-
rechten überschritten werden, vorrangig danach stre-
ben, die Situation im Rahmen seiner Verkaufstrans-
aktionen unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anleger zu bereinigen. 

d) In dem Fall, in dem ein Emittent eine Rechtseinheit  
mit mehreren Teilfonds bildet, bei der die Aktiva eines 
Teilfonds ausschließlich den Ansprüchen der Anleger 
dieses Teilfonds gegenüber sowie gegenüber den Gläu-
bigern haften, deren Forderung anlässlich der Grün-
dung, der Laufzeit oder der Liquidation des Teilfonds 
entstanden ist, ist jeder Teilfonds zwecks Anwendung 
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der Vorschriften über die Risikostreuung in 5.3 a) bis g) 
sowie 5.3 i) und j) als eigenständiger Emittent anzuse-
hen. 

e) Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist berechtigt, 
zusätzliche Anlagebeschränkungen aufzustellen, sofern 
dies notwendig ist, um den gesetzlichen und verwal-
tungsrechtlichen Bestimmungen in Ländern, in denen 
die Anteile des Fonds angeboten oder verkauft werden, 
zu entsprechen. 

 
5.5 Sonstige Instrumente 
a) Allgemeine Bestimmungen 

Zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens oder 
zum Laufzeiten- oder Risiko-Management des Fonds-
vermögens kann der Fonds Derivate verwenden. 
Bei der Verwendung von Derivaten müssen die Bedin-
gungen und Grenzen mit den Bestimmungen von vor-
stehenden Nrn. 5.1 bis 5.4 dieses Artikels im Einklang 
stehen. Die Verwaltungsgesellschaft handelt OTC-
Derivate nur mit Kreditinstituten oder Anlagegesell-
schaften, die den Anforderungen der vorstehenden 
Nummer 5.1 g) entsprechen und die die Verwaltungsge-
sellschaft gemäß ihres Risiko-Management-Verfahrens 
für geeignet hält. Insbesondere müssen die Gegenpar-
teien ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union oder einem Mitgliedsstaat der OECD 
haben, und ein Investment Grade-Rating einer aner-
kannten Rating Agentur vorweisen. Mit Gegenparteien 
ohne Rating kann gehandelt werden wenn deren Bo-
nität von der Verwaltungsgesellschaft entsprechend 
eingestuft wurde. Informationen zu den verwendeten 
Gegenparteien können jederzeit bei der Verwaltungs-
gesellschaft erfragt werden. Des Weiteren sind die 
Bestimmungen von nachstehender Nr. 5.6 dieses Ar-
tikels betreffend Risiko-Management-Verfahren bei 
Derivaten zu berücksichtigen. Derivate können zu 
Absicherungs- und/ oder Anlagezwecke genutzt wer-
den, wie im Anhang weiter beschrieben. 
Unter keinen Umständen darf der Fonds bei Derivaten 
von den im Verwaltungsreglement des Fonds ge-
nannten Anlagezielen abweichen. 

b) Der Fonds wird keine Wertpapierleih-, Pensions- und 
Rückkaufgeschäfte tätigen.   

c) Sicherheitenverwaltung 
Der Fonds akzeptiert in Zusammenhang mit OTC-Deri-
vaten Sicherheiten gemäß Artikel 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2016/2251 mit den dazu gehörigen 
maximalen Anrechnungsbeträgen laut Anhang II der 
Delegierten Verordnung (EU) 2016/2251. 
Der Fonds verwendet derzeit folgende Sicherheiten mit 
den dazu gehörigen maximalen Anrechnungsbeträgen, 
wobei die Verwaltungsgesellschaft Abweichungen da-
von beschließen kann, sofern diese durch die Delegier-
te Verordnung (EU) 2016/2251 gedeckt sind: 

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat für den Fonds eine 
Collateral Policy implementiert, die auf alle als Sicher-
heiten entgegengenommene Arten von Vermögensge-
genständen abgestimmt ist und nachstehende Krite-
rien erfüllt: 
a) Liquidität: Alle entgegengenommenen Sicherheiten, 

die keine Barmittel sind, sollten hochliquide sein 
und zu einem transparenten Preis auf einem regu-
lierten Markt oder innerhalb eines multilateralen 
Handelssystems gehandelt werden, damit sie kurz-
fristig zu einem Preisveräußert werden können, der 
nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewer-
tung liegt. Die entgegengenommenen Sicherheiten 
sollten außerdem die Bestimmungen von Artikel 56 
der OGAW-Richtlinie erfüllen. 

b) Bewertung: Entgegengenommene Sicherheiten soll-
ten mindestens börsentäglich anhand von Markt-
preisen gemäß den in Abschnitt "Berechnung des 
Nettoinventarwertes" aufgeführten Grundsätzen 
bewertet werden. Vermögenswerte, die eine hohe 
Preisvolatilität aufweisen, sollten nur als Sicherheit 
akzeptiert werden, wenn geeignete konservative 
Bewertungsabschläge (Haircuts) angewandt wer-
den. 

c) Bonität des Emittenten: Der Emittent der Sicher-
heiten, die entgegengenommen werden, sollte eine 
hohe Bonität aufweisen. 

d) Korrelation: Die vom Fonds entgegengenommenen 
Sicherheiten sollten von einem Rechtsträger ausge-

Collateral Typ Erlaubte 
Währung 

Anrech-
nungsbetrag 
(höchstens) 

Geldbeträge EUR, USD, 
GBP 

100 % 

Staatsanleihen, die von Mitglie-
dern der Eurozone sowie von 
Schweden, Australien, Kanada, 
USA, UK begeben wurden. 
Long-Term Rating (S&P) min-
destens AA- oder äquivalent, 
Clearstream-fähig, Restlaufzeit 
kleiner als 1 Jahr 

EUR, USD, 
GBP, CAD, 
AUD 

99,5 % 

Staatsanleihen, die von Mitglie-
dern der Eurozone sowie von 
Schweden, Australien, Kanada, 
USA, UK begeben wurden. 
Long-Term Rating (S&P) min-
destens AA- oder äquivalent, 
Clearstream-fähig, Restlaufzeit 
zwischen 1 Jahren und 5 Jahren 

EUR, USD, 
GBP, CAD, 
AUD 

98 % 

Staatsanleihen, die von Mitglie-
dern der Eurozone sowie von 
Schweden, Australien, Kanada, 
USA, UK begeben wurden. 
Long-Term Rating (S&P) min-
destens AA- oder äquivalent, 
Clearstream-fähig, Restlaufzeit 
größer als 5 Jahre  

EUR, USD, 
GBP, CAD, 
AUD 

96 % 
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geben werden, der von der Gegenpartei unabhän-
gig ist und keine hohe Korrelation mit der Entwick-
lung der Gegenpartei aufweist. 

e) Diversifizierung der Sicherheiten (Anlagekonzentra-
tion): Bei den Sicherheiten ist auf eine angemesse-
ne Diversifizierung in Bezug auf Länder, Märkte und 
Emittenten zu achten. Das Kriterium der angemes-
senen Diversifizierung im Hinblick auf die Emitten-
tenkonzentration wird als erfüllt betrachtet, wenn 
der Fonds von einer Gegenpartei bei der effizienten 
Portfolioverwaltung oder bei Geschäften mit OTC-
Derivaten einen Sicherheitenkorb (Collateral Bas-
ket) erhält, bei dem das maximale Exposure gegen-
über einem bestimmten Emittenten 20 % des Net-
toinventarwertes entspricht. Wenn ein OGAW unter-
schiedliche Gegenparteien hat, sollten die ver-
schiedenen Sicherheitenkörbe aggregiert werden, 
um die 20 %-Grenze für das Exposure gegenüber 
einem einzelnen Emittenten zu berechnen. Abwei-
chend von diesem Unterpunkt kann der Fonds voll-
ständig durch verschiedene Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente besichert werden, die von einem 
oben in der Tabelle genannten Mitgliedstaat, einer 
oder mehrerer seiner Gebietskörperschaften, ei-
nem Mitgliedstaat der OECD oder einer internatio-
nalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, 
der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, bege-
ben oder garantiert werden. In diesem Fall soll der 
Fonds Wertpapiere halten, die im Rahmen von min-
destens sechs verschiedenen Emissionen begeben 
worden sind, wobei die Wertpapiere aus einer ein-
zigen Emission 30 % des Nettoinventarwertes des 
Fonds nicht überschreiten sollten. 

f) Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenver-
waltung, z. B. operationelle und rechtliche Risiken, 
sind durch das Risiko-Management zu ermitteln, zu 
steuern und zu mindern. 

g) Entgegengenommene Sicherheiten sollten in Fällen 
von Rechtsübertragungen sollten die entgegenge-
nommenen Sicherheiten von der Verwahrstelle des 
Fonds verwahrt werden. Für andere Arten von Si-
cherheitsvereinbarungen können die Sicherheiten 
von einem Dritten verwahrt werden, der einer Auf-
sicht unterliegt und mit dem Sicherheitengeber in 
keinerlei Verbindung steht. 

h) Falls Vermögensgegenstände im Zusammenhang 
mit Derivaten an Dritte übertragen werden, steht es 
im Ermessen des Dritten, wie dieser die 
Vermögensgegenstände verwahrt. 

i) Der Fonds sollte die Möglichkeit haben, entgegen-
genommene Sicherheiten jederzeit ohne Bezug-
nahme auf die Gegenpartei oder Genehmigung 
seitens der Gegenpartei zu verwerten. 

j) Entgegengenommene unbare Sicherheiten (Non-
cash Collateral) sollten nicht veräußert, neu an-
gelegt oder verpfändet werden. 

k) Entgegengenommene Barsicherheiten (Cash Collat-
eral) sollten nur 
– als Sichteinlagen bei Rechtsträgern gemäß Arti-

kel 50 Buchstabe f der OGAW-Richtlinie angelegt 
werden; 

– in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt 
werden; 

– für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden, 
vorausgesetzt, es handelt sich um Geschäfte mit 
Kreditinstituten, die einer Aufsicht unterliegen, 
und der Fonds kann den vollen aufgelaufenen 
Geldbetrag jederzeit zurückfordern; 

– in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur 
gemäß der Definition in den CESR's Leitlinien zu 
einer gemeinsamen Definition für europäische 
Geldmarktfonds angelegt werden. 

Erhaltenes Collateral sowie neu angelegte Barsi-
cherheiten müssen angemessen diversifiziert sein. 
Die allgemeinen Risikohinweise bezüglich Markt-, 
Kredit-, Kontrahenten- und Liquiditätsrisiko bezie-
hen sich gleichermaßen auf wiederangelegte Barsi-
cherheiten. 

d) Total Return Swaps 
Total Return Swaps können die Entwicklung einzelner 
Wertpapiere oder einzelner Indizes oder von Körben  
von Wertpapieren oder Indizes 1:1 abbilden. Alle Arten 
von Vermögensgegenständen des Fonds können Ge-
genstand von Total Return Swaps sein. Die maximale 
Hebelwirkung aus dem Einsatz von Total Return Swaps 
und die erwartete tatsächliche Hebelwirkung aus dem 
Einsatz von Total Return Swaps ist dem fondsspezifi-
schen Anhang zu entnehmen. Die Zusammensetzung 
der den Total Return Swaps unterliegenden Baskets 
wird ausschließlich von der Verwaltungsgesellschaft 
bestimmt und kann jederzeit bei der Verwaltungsge-
sellschaft erfragt werden. Bei Total Return Swap-Trans-
aktionen, die immer unter Berücksichtigung der Best 
Execution Policy des Fonds abgeschlossen werden, 
können dem Fonds direkte und indirekte Kosten ent-
stehen, z. B. Handelskosten. Diese Kosten werden 
durch den Fonds getragen und an den jeweiligen, von 
dem Fonds und Assenagon unabhängigen, Kontrahen-
ten gezahlt. Die verbleibenden Erträge fließen voll-
ständig dem Fonds zu. 

e) Finanzindizes 
Informationen zu den jeweils aktuell verwendeten Fi-
nanzindizes, deren Konstituenten, Berechnung und 
Umgewichtungsfrequenz sowie ggf. durch die Umge-
wichtung innerhalb der Indizes entstehenden Kosten 
können jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft an-
gefragt werden. 
Der Fonds kann, sofern und soweit dies im fondsspezi-
fischen Anhang benannt ist, auf unterschiedliche Weise 
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(i) von der Wertentwicklung eines Index als Referenz-
wert profitieren, oder (ii) derartige Indizes als Grundla-
ge zur Messung der Wertentwicklung des Fonds nutzen. 
In diesem Zusammenhang wird die Verwaltungsgesell-
schaft stets dafür Sorge tragen, dass sie im Rahmen 
des fondsspezifischen Anhangs nur solche Indizes oder 
Referenzwerte verwenden wird, die  

(i) im Sinne der Vorgaben des Artikel 3 der Bench-
mark-Verordnung (EU/2016/1011, die "Benchmark-
Verordnung") als Index bzw. als Referenzwert gel-
ten und 

(ii) von einem Administrator im Sinne der Bench-
mark-Verordnung bereitgestellt werden, der auf 
der von der ESMA im Sinne des Artikel 36 der 
Benchmark-Verordnung geführten Liste der Ad-
ministratoren und Referenzwerte registriert ist: 
https://registers.esma.europa.eu/publication/; 
oder 

(iii) Indizes oder Referenzwerte,  
a) die nicht in den Anwendungsbereich der 

Benchmark-Verordnung fallen und bspw. nur 
für interne Zwecke, wie zur Berechnung des 
relativen VaR im Rahmen des Risiko-Manage-
ments eines Fonds, verwendet werden; oder 

b) die von einer Ausnahmeregelung der Bench-
mark-Verordnung Gebrauch machen können. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat einen schriftlichen 
Plan aufgestellt, in dem die zu ergreifenden Maßnah-
men dargelegt werden, wenn ein Referenzwert sich 
wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. 
Dieser Plan wird den Investoren auf Anfrage kostenlos 
zur Verfügung gestellt. 

 
5.6 Risiko-Management-Verfahren 
Im Rahmen der Fondsverwaltung wird ein Risiko-Manage-
ment-Verfahren eingesetzt, welches es der Verwaltungs-
gesellschaft ermöglicht, das mit den Anlagepositionen des 
Fonds verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am 
Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu über-
wachen und zu messen. Im Hinblick auf OTC-Derivate wird 
in diesem Zusammenhang ein Verfahren eingesetzt, wel-
ches eine präzise und unabhängige Bewertung des Wertes 
der OTC-Derivate ermöglicht. 
Die Verwaltungsgesellschaft stellt für den Fonds sicher, 
dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Ge-
samtnettowert des Fondsportfolios nicht überschreitet. 
Bei der Berechnung dieses Risikos werden der Marktwert 
der jeweiligen Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpar-
tei, künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist 
der Positionen berücksichtigt. Der Fonds darf als Teil sei-
ner Anlagestrategie innerhalb der in vorstehend 5.3 e) die-
ses Artikels festgelegten Grenzen, Anlagen in Derivaten 
tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anla-
gegrenzen von vorstehend 5.3 a) bis e) dieses Artikels 
nicht überschreitet. Wenn der Fonds in indexbasierten 

Derivaten anlegt, müssen diese Anlagen nicht bei den 
Anlagegrenzen von vorstehend 5.3 a) bis e) dieses Artikels 
berücksichtigt werden. 
Ein Derivat, das in ein Wertpapier oder ein Geldmarktins-
trument eingebettet ist, muss hinsichtlich der Einhaltung 
der Vorschriften dieser Nr. 5.6 mit berücksichtigt werden. 
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt das Gesamtrisiko 
des Fonds gemäß dem CSSF-Rundschreiben 11/512 vom 
30. Mai 2011 und den ESMA-Leitlinien 10-788 vom 28. Juli 
2010. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Bestimmung 
des Gesamtrisikos auf der Grundlage der Methode des 
Ansatzes für Verbindlichkeiten, des Ansatzes des relativen 
Value at Risk (VaR) oder des Ansatzes des absoluten VaR 
ermitteln. Die für den Fonds angewendete Methode wird 
im Anhang aufgeführt. 
Wenn für den Fonds das Gesamtrisiko nach der Methode 
des Ansatzes des relativen oder des absoluten VaR be-
stimmt wird, wird das erwartete Ausmaß der Hebelwirkung 
sowie die Möglichkeit eines höheren Ausmaßes an Hebel-
wirkung im Anhang angegeben. Das erwartete Ausmaß der 
Hebelwirkung wird gemäß den Anforderungen des CSSF-
Rundschreibens 11/512 bestimmt und die jeweilige Metho-
de, welche zur Bestimmung der Hebelwirkung verwendet 
wird, im Anhang aufgeführt. 
Wenn der Fonds den Ansatz des relativen VaR als Methode 
verwendet, werden im Anhang zusätzlich die Informatio-
nen über das Referenzportfolio erläutert. 
 
Artikel 6 – Anteile, Fonds, Anteilsklassen 
Alle Anteile des Fonds haben die gleichen Rechte. Alle An-
teile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an 
Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös des 
Fonds oder der jeweiligen Anteilsklasse berechtigt. 
Die Anteile können als Inhaber- und/oder Namensanteile 
ausgegeben werden. Inhaberanteile werden durch CFF-
Verfahren (Central Facility for Funds) bei Clearstream Lu-
xembourg ausgegeben. Sofern Namensanteile ausgegeben 
werden, werden diese von der Register- und Transferstelle 
in das Anteilsregister eingetragen. In diesem Zusammen-
hang werden den Anteilsinhabern Bestätigungen betref-
fend die Eintragung in das Anteilsregister an die im An-
teilsregister angegebene Adresse zugesandt. Ein Anspruch 
auf Auslieferung effektiver Stücke besteht weder bei der 
Ausgabe von Inhaberanteilen noch bei der Ausgabe von 
Namensanteilen. Die Arten der Anteile werden im Anhang 
zum Verkaufsprospekt angegeben. 
Anteilsinhaber können im Rahmen der jeweiligen gesetzli-
chen Vorschriften Anteile des Fonds direkt oder indirekt 
über einen Nominee zeichnen. Anteilsinhaber, die von ei-
nem Nominee Gebrauch machen, können jederzeit bean-
tragen, anstelle des Nominees selbst als Anteilsinhaber in 
das Anteilsregister eingetragen zu werden. 
Soweit rechtlich zulässig, wird der Nominee die Anteile in 
eigenem Namen aber für Rechnung des Anteilsinhabers 

https://registers.esma.europa.eu/publication/
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zeichnen und halten. Der Nominee wird dem Anteilsinha-
ber eine Bestätigung über die Zeichnung zusenden. 
Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger auf die Tat-
sache hin, dass jeglicher Anleger seine Anlegerrechte in 
ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen den Fonds nur dann 
geltend machen kann, wenn der Anleger selber und mit 
seinem eigenen Namen in dem Anteilsinhaberregister des 
Fonds eingeschrieben ist. In den Fällen, wo ein Anleger 
über eine Zwischenstelle in den Fonds investiert hat, wel-
che die Investition in ihrem Namen aber im Auftrag des 
Anlegers unternimmt, können nicht unbedingt alle Anle-
gerrechte unmittelbar durch den Anleger gegen den Fonds 
geltend gemacht werden. Anlegern wird geraten, sich über 
Ihre Rechte zu informieren. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann eine oder mehrere An-
teilsklassen ausgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrie-
ben. Die Anteilsklassen können sich im Hinblick auf die 
Gebührenstruktur, die Mindestanlagebeträge, die Aus-
schüttungspolitik, die von den Anlegern zu erfüllenden 
Voraussetzungen, die Referenzwährung oder sonstige be-
sondere Merkmale, die jeweils von der Verwaltungsgesell-
schaft bestimmt werden, unterscheiden. Der Nettoinven-
tarwert je Anteil wird für jede ausgegebene Anteilsklasse 
einzeln berechnet. 
 
Artikel 7 – Ausgabe von Anteilen 
Die Verwaltungsgesellschaft ist jederzeit uneingeschränkt 
zur Ausgabe von Anteilen am Fonds befugt. Die Verwal-
tungsgesellschaft ist berechtigt, innerhalb des Fonds eine 
oder mehrere Anteilsklassen auszugeben. 
Der Erstausgabetag und ggf. die Erstemissionsphase für 
den Fonds bzw. die neu errichtete Anteilsklasse wird von 
der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und im Verkaufs-
prospekt angegeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann 
nach eigenem Ermessen vor einem Auflegungstermin 
beschließen, das Angebot des Fonds oder einer neuen 
Anteilsklasse zurückzuziehen. Ferner behält sich die Ver-
waltungsgesellschaft das Recht vor, die Ausgabe und den 
Verkauf von Anteilen jederzeit einzustellen oder übermä-
ßig hohe Anteilszeichnungen abzulehnen, soweit diese 
sich negativ auf die Einhaltung der Anlagestrategie auswir-
ken könnten und damit eine schädigende Wirkung auf be-
stehende Anleger nicht auszuschließen wäre. In beiden 
Fällen werden Anleger, die bereits einen Zeichnungsantrag 
gestellt haben, ordnungsgemäß informiert, und bereits 
überwiesene Zeichnungsbeträge werden zurückgezahlt. 
Diese Beträge werden bis zur Rücküberweisung nicht ver-
zinst. Die Verwaltungsgesellschaft kann des Weiteren be-
stimmen, dass nach der Erstzeichnung keine Anteile des 
Fonds oder einer bestimmten Anteilsklasse mehr ausge-
geben werden. 
Anteile werden in jeder von der Verwaltungsgesellschaft 
zu bestimmenden Stückelung ausgegeben. Sofern eine 
Verbriefung durch CFF-Verfahren (Central Facility for 
Funds) bei Clearstream Luxembourg erfolgt, besteht kein 

Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke. Dies findet 
Erwähnung im Verkaufsprospekt. 
Anteile am Fonds sind frei übertragbar. 
Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher 
Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidations- 
erlös berechtigt. 
Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert des Fonds bzw. der 
jeweiligen Anteilsklasse gemäß Artikel 7 in Verbindung mit 
Artikel 9 des entsprechenden Bewertungstags zuzüglich 
gegebenenfalls eines Ausgabeaufschlags, dessen konkrete 
Höhe sich je nach Anteilsklasse unterscheiden kann. Dies 
findet Erwähnung im Anhang des Verkaufsprospekts. Der 
Zeichnungspreis ist innerhalb von maximal 1 Bankarbeits-
tag nach dem einschlägigen Bewertungstag zahlbar. Die 
jeweils einschlägige Zahlungsfrist ist im Anhang des Ver-
kaufsprospekts geregelt. 
Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Vertriebsstel-
len erhoben. Der Ausgabeaufschlag kann sich um Gebüh-
ren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jewei-
ligen Vertriebsländern anfallen. Falls die Gesetze eines 
Landes niedrigere Ausgabeaufschläge vorschreiben, kön-
nen die in jenem Land beauftragten Vertriebsstellen die 
Anteile mit dem dort höchstzulässigen Ausgabeaufschlag 
verkaufen. 
Soweit Ausschüttungsbeträge und/oder Rücknahmepreise 
unmittelbar zum Erwerb von Anteilen des Fonds oder ei-
nes anderen von der Verwaltungsgesellschaft verwalten-
den Fonds verwendet werden, kann ein von der Verwal-
tungsgesellschaft festgelegter Wiederanlagerabatt ge-
währt werden. 
Die Mindestanlagebeträge bei Erst- und Folgezeichnungen 
können je nach Anteilsklasse unterschiedlich sein. Die Ver-
waltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, nach eige-
nem Ermessen und unter Berücksichtigung des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung von Anlegern gegebenenfalls 
auf Vorschriften in Bezug auf Mindestanlagebeträge bei 
Erst- und Folgezeichnungen zu verzichten. 
Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausga-
bepreises bei der Verwahrstelle in der von der Verwal-
tungsgesellschaft festgelegten und im Anhang des Ver-
kaufsprospektes beschriebenen Form und Stückelung 
ausgegeben. 
 
Artikel 8 – Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen 
Die Verwaltungsgesellschaft kann das Eigentum an Antei-
len personenbezogen beschränken oder verhindern, wenn 
das Eigentum nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft 
einem Fonds schaden könnte oder einen Verstoß gegen 
luxemburgische oder ausländische Gesetze oder Rechts-
vorschriften darstellen könnte oder wenn ein Fonds hier-
durch den Gesetzen (beispielsweise den Steuergesetzen) 
eines anderen Staates als Luxemburg unterworfen sein 
könnte. Insbesondere sind die Anteile nicht für den 
Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an 
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US-Bürger bestimmt. Als in den USA steuerpflichtige na-
türliche Personen werden beispielsweise diejenigen be-
trachtet, die 
a) in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheits-

gebiete geboren wurden, 
b) eingebürgerte Staatsangehörige sind (z. B. Green Card 

Holder) 
c) im Ausland als Kind eines Staatsangehörigen der USA 

geboren wurden, 
d) ohne Staatsangehöriger der USA zu sein, sich über-

wiegend in den USA aufhalten oder 
e) mit einem Staatsangehörigen der USA verheiratet sind. 
Als in den USA steuerpflichtige juristische Personen 
werden beispielsweise betrachtet 
a) Gesellschaften und Kapitalgesellschaften, die unter 

den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des 
District of Columbia gegründet wurden, 

b) eine Gesellschaft oder Personengesellschaft, die unter 
einem "Act of Congress" gegründet wurde, oder 

c) ein Pensionsfonds, der als US-Trust gegründet wurde. 
Darüber hinaus sind die Anteile nicht für den Vertrieb an 
folgende Investoren (sog. "Unzulässige Investoren") be-
stimmt: 
a) spezifizierte US-Personen (sog. "Specified US Per-

sons"), 
b) nicht teilnehmende ausländische Finanzinstitute (sog. 

"Non-Participating Foreign Financial Institutions" oder 
"Non-Participating FFIs") und 

c) passive nicht finanzielle ausländische juristische Per-
sonen mit einem oder mehreren wesentlichen ameri-
kanischen Eigentümern (sog. "Non-Financial Foreign 
Entities" oder "NFFEs" with one or more substantial 
US Owners), 

jeweils gemäß dem IGA zwischen Luxemburg und den USA 
oder nach den FATCA-Bestimmungen. 
Vertriebsstellen, die als Nominee agieren, müssen FATCA-
konform sein, z. B. als "Reporting FFI", "Non-Reporting FFI" 
gemäß einem Modell 1 IGA, "Participating FFI", "Registered 
Deemed Compliant FFI", "Non-Registering Local Bank" 
oder "Restricted Distributor" gemäß dem IGA oder nach 
den FATCA-Bestimmungen. Sollte sich der Status der Ver-
triebsstelle ändern, hat sie dies der Verwaltungsgesell-
schaft innerhalb von 90 Tagen schriftlich mitzuteilen. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann demnach jederzeit aus 
eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen. 
Des Weiteren kann die Verwaltungsgesellschaft jederzeit 
Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkau-
fen, die von Anlegern gehalten werden, welche vom Er-
werb oder vom Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind. 

Artikel 9 – Berechnung des Nettoinventarwertes und 
Order-Annahmeregelungen 
Der Wert eines Anteils (der "Nettoinventarwert") lautet auf 
Euro (die "Fondswährung"). Der Nettoinventarwert wird 
von der Verwaltungsgesellschaft oder von einem von ihr 
Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem 
Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt, mit Ausnah-
me des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres ("Bewer-
tungstag") berechnet. Bankarbeitstag ist jeder Tag, an dem 
Banken in Luxemburg und Frankfurt für den Geschäftsver-
kehr geöffnet sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann je-
doch beschließen, den Anteilswert am 24. und 31. Dezem-
ber eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen 
Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilswertes an 
einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes 
handelt. 
Folglich können die Anleger keine Ausgabe und/oder 
Rücknahme von Anteilen auf Grundlage eines am 24. oder 
31. Dezember eines Jahres ermittelten Nettoinventarwer-
tes verlangen. 
Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge werden 
sowohl von der Zentralverwaltung als auch von den Ver-
triebs- und Untervertriebsstellen entgegengenommen und 
erfolgen zu einem unbekannten Nettoinventarwert. 
Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, welche 
bis spätestens 10.30 Uhr MEZ bei der Zentralverwaltung 
eingegangen sind, werden auf der Grundlage des in Artikel 
9 des Verwaltungsreglements festgelegten aktuellen 
Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungs-, Umtausch- 
und Rücknahmeanträge, welche nach 10.30 Uhr MEZ bei 
der Zentralverwaltung eingegangen sind, werden auf der 
Grundlage des übernächsten Bewertungstages abgerech-
net. Werden Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahme-
aufträge über die Vertriebs- oder Untervertriebsstellen so-
wie Zahlstellen abgewickelt, so können andere Verfahren 
und Fristen gelten; die vorgenannten Fristen bei der Zen-
tralverwaltung bleiben jedoch unverändert. Die vollständi-
gen Zeichnungs- Umtausch- und Rücknahmebedingungen 
sind über die Zentralverwaltung oder die jeweilige Ver-
triebs- oder Untervertriebsstellen oder die jeweilige Zahl-
stelle erhältlich. 
Zur Berechnung des Anteilswertes wird der Wert der zu 
einem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der 
Verbindlichkeiten dieses Fonds an jedem Bewertungstag 
ermittelt "Nettofondsvermögen" und durch die Anzahl der 
am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des 
Fonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet ("Net-
toinventarwert"). 
Das Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsät-
zen berechnet: 
a) Vermögenswerte, die an einer Börse amtlich notiert 

sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. 
Wenn ein Vermögenswert an mehreren Börsen notiert 
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ist, ist der letzte verfügbare Kurs an jener Börse maß-
gebend, die der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert 
ist. 

b) Vermögenswerte, die nicht an einer Börse notiert sind, 
die aber an einem anderen geregelten, anerkannten, 
für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktio-
nierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem 
Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und 
nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung 
sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den 
bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögenswerte 
verkauft werden können. 

c) Nicht börsennotierte Derivate werden auf einer von 
der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und über-
prüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet. Die für 
die Preisfeststellung der Derivate bestimmten Kriterien 
erfolgen in üblicher vom Wirtschaftsprüfer nachvoll-
ziehbarer Weise. 

d) Falls die unter Buchstaben a) und b) genannten Kurse 
nicht marktgerecht sind oder sofern ein Vermögens-
wert nicht an einer Börse oder auf einem anderen ge-
regelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern 
für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf 
einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder ge-
handelt werden, die Kurse entsprechend den Regelun-
gen in a) oder b) den tatsächlichen Marktwert der ent-
sprechenden Vermögenswerte nicht angemessen wi-
derspiegeln, werden diese Vermögenswerte ebenso 
wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Ver-
kehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesell-
schaft nach Treu und Glauben und allgemein aner-
kannten von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewer-
tungsregeln festlegt. 

e) Die auf Vermögenswerte entfallenden anteiligen Zin-
sen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im 
Kurswert ausdrücken. 

f) Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die 
nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten 
gehandelt werden, wird gemäß den Richtlinien des 
Verwaltungsrates auf einer konsistent für alle verschie-
denen Arten von Verträgen angewandten Grundlage 
festgestellt. 
Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, wel-
che an Börsen oder anderen organisierten Märkten ge-
handelt werden, wird auf der Grundlage der letzten 
verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an 
den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen 
diese Futures oder Optionen vom Fonds gehandelt 
werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder 
eine Option an einem Tag, für welchen der Nettoinven-
tarwert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, 
wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Ver-
trag vom Verwaltungsrat in angemessener und ver-
nünftiger Weise bestimmt. 

g) Swaps werden zum Barwert (Present Value) bewertet. 

h) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüg-
lich anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder können zu 
dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, voraus-
gesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem 
Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und 
der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Fest-
gelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle 
einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Rendite-
kurs entspricht. 

i) Die in einem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wer-
den zum letzten festgestellten und erhältlichen Netto-
inventarwert bewertet. Falls für Investmentanteile die 
Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmeprei-
se festgelegt werden, werden die Anteile ebenso wie 
alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Ver-
kehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesell-
schaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des 
wahrscheinlich errechenbaren Verkehrswertes festlegt. 

j) Alle nicht auf die jeweilige Fondswährung lautenden 
Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren De-
visenkurs in die betreffende Fondswährung umge-
rechnet. Gewinne oder Verluste aus Devisentrans-
aktionen werden hinzugerechnet oder abgesetzt. 

k) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Ver-
mögenswerte werden zu ihrem angemessenen Ver-
kehrswert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben 
von der Verwaltungsgesellschaft und nach einem von  
ihr festgelegten Verfahren bestimmt wird. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen 
andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im 
Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermö-
genswertes des Fonds für angebracht hält. 
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der 
ermittelte Nettoinventarwert an einem bestimmten Be-
wertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds 
nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des 
Nettoinventarwertes beträchtliche Bewegungen an den 
betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann 
die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Nettoinven-
tarwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen 
Umständen werden alle für diesen Bewertungstag einge-
gangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der 
Grundlage des Nettoinventarwertes eingelöst, der unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben 
aktualisiert worden ist. 
Das Nettofondsvermögen wird gegebenenfalls um Aus-
schüttungen reduziert, die an die Anleger des Fonds ge-
zahlt werden. 
Im Falle von Anteilsklassen erfolgt die daraus resultie-
rende Anteilswertberechnung nach den vorstehend auf-
geführten Kriterien für jede Anteilsklasse getrennt. Die 
Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt 
jedoch immer für den gesamten Fonds. 
Auf die ordentlichen und außerordentlichen Erträge kann 
ein Ertragsausgleich gerechnet werden. 
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Artikel 10 – Einstellung der Ausgabe, des Umtauschs und 
der Rücknahme von Anteilen und der Berechnung des Net-
toinventarwertes 
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Berech-
nung des Nettoinventarwertes sowie die Ausgabe, die 
Rücknahme und den Umtausch von Anteilen des Fonds 
zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vor-
liegen, die diese Aussetzung erforderlich machen, insbe-
sondere: 
a) Während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein ande-

rer geregelter, anerkannter, dem Publikum offener und 
ordnungsgemäß funktionierender Markt, an dem ein 
wesentlicher Teil der Vermögenswerte eines Fonds no-
tiert ist oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an 
gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der 
Handel an dieser Börse oder auf diesem Markt ausge-
setzt oder eingeschränkt wurde; 

b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über 
Vermögenswerte eines Fonds nicht verfügen kann oder 
es für diese unmöglich ist, den Gegenwert der Anlage-
käufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Be-
rechnung des Nettoinventarwertes ordnungsgemäß 
durchzuführen; 

c) während einer Zeit, in welcher die gewöhnlich verwen-
deten Kommunikationsmittel oder Hilfsmittel für die 
Nettoinventarwertberechnung des Fonds oder für die 
Kursberechnung an den Börsen oder auf den Märkten, 
an/auf denen ein wesentlicher Teil der Vermögenswer-
te des Fonds notiert ist/gehandelt wird, unterbrochen 
sind; 

d) während einer Zeit, in welcher die Berechnung des 
Nettoinventarwertes eines OGAW oder OGA (oder Teil-
fonds eines solchen), in den der Fonds investiert ist, 
zeitweilig eingestellt wurde; und/oder 

e) während einer Zeit, in welcher es nach Ansicht des 
Verwaltungsrates aufgrund besonderer Umstände 
unmöglich ist, Vermögenswerte zu verkaufen oder  
zu bewerten. 

Die Verwaltungsgesellschaft unterrichtet die Anleger ord-
nungsgemäß über die Aussetzung. Anleger, die einen An-
trag auf Zeichnung, Umtausch oder Rücknahme von Antei-
len des betroffenen Fonds eingereicht haben, werden un-
verzüglich über den Anfang und das Ende der Ausset-
zungsperiode unterrichtet. Im Falle der Aussetzung der 
Ausgabe von Anteilen des Fonds kann die Verwaltungs-
gesellschaft auf Wunsch der Anleger beschließen, dass 
Anteile aus Rücknahmen von bestehenden oder neuen 
Anlegern über einen Sekundärmarkt erworben und ver-
kauft werden können. Der Preis von am Sekundärmarkt 
gehandelten Anteilen hängt u. a. von Marktangebot und -
nachfrage und anderen Faktoren wie den vorherrschenden 
Bedingungen für die Finanzmärkte und Unternehmen so-
wie wirtschaftlichen und politischen Bedingungen ab. Da-
rüber hinaus können bei derartigen Aufträgen für Anteile 

Kosten entstehen, auf die die Verwaltungsgesellschaft 
keinen Einfluss hat. 
 
Artikel 11 – Rücknahme von Anteilen 
Die Anleger sind berechtigt, an jedem Bewertungstag (wie 
in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert) die Rück-
nahme ihrer Anteile zu dem entsprechenden Rücknahme-
preis zu verlangen. 
Rücknahmepreis ist der Nettoinventarwert des Fonds bzw. 
der jeweiligen Anteilsklasse gemäß Artikel 9 in Verbindung 
mit Artikel 11 des Verwaltungsreglements. Ein Rücknahme-
abschlag wird nicht erhoben. Die Zahlung des Rücknahme-
preises erfolgt innerhalb von maximal 1 Bankarbeitstag 
nach dem einschlägigen Bewertungstag bzw. nach dem 
Tag, an welchem sämtliche erforderlichen Unterlagen bei 
der im Verkaufsprospekt aufgeführten Zentralverwaltung 
eingegangen sind, je nachdem, welcher der spätere Zeit-
punkt ist. Die jeweils einschlägige Zahlungsfrist ist im 
Anhang des Verkaufsprospekts geregelt. 
Die Rücknahmeanträge gelten ausnahmslos als rechtsver-
bindlich und unwiderruflich. Dem Antrag sind alle erfor-
derlichen Unterlagen im Hinblick auf die Rücknahme so-
wie ggf. ausgegebene Zertifikate beizufügen. Die Annahme 
der Rücknahmeanträge richtet sich nach der in Anhang 1 
zum Verkaufsprospekt angegebenen Orderannahme-Re-
gelung 
Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb des 
im Anhang 1 des Verkaufsprospektes festgelegten Zeit-
raums nach dem einschlägigen Bewertungstag bzw. nach 
dem Tag, an welchem sämtliche erforderlichen Unterlagen 
bei der im Verkaufsprospekt aufgeführten Zentralverwal-
tung eingegangen sind, je nachdem, welcher der spätere 
Zeitpunkt ist. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zah-
lung verpflichtet, wie keine gesetzlichen Bestimmungen, 
z. B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere, von der 
Verwahrstelle nicht beeinflussbare Umstände die Über-
weisung des Rücknahmepreises in das Land des Antrag-
stellers verbieten oder einschränken. 
Der Rücknahmepreis wird in der Referenzwährung des 
Fonds bzw. der jeweiligen Anteilsklasse ausgezahlt. Der 
Rücknahmepreis kann den zum Zeitpunkt der Zeichnung 
oder des Kaufs gezahlten Preis unter- oder überschreiten. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit, nach freiem 
Ermessen und insbesondere unter den Voraussetzungen 
der in Artikel 8 aufgeführten Bestimmungen, Anteile zu-
rückkaufen. In diesem Fall ist der Anleger zur Rückgabe 
verpflichtet. 
Sofern die Zahl oder der gesamte Nettovermögenswert 
von Anteilen, welche durch einen Anleger in einem Fonds 
oder einer Anteilsklasse, falls vorhanden, gehalten wer-
den, nach dem Antrag auf Rücknahme unter das Mindest-
Nettofondsvermögen sinkt, welches von der Verwaltungs-
gesellschaft für einen Fonds im Verkaufsprospekt (nebst 
Anhang) festgelegt wurde, kann die Verwaltungsgesell-
schaft bestimmen, dass dieser Antrag als Antrag auf 
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Rücknahme des gesamten Anteilsbesitzes des Anlegers in 
diesem Fonds bzw. dieser Anteilsklasse behandelt wird. 
Gehen Anträge auf Rücknahme an einem Bewertungstag 
ein, deren Wert einzeln oder zusammen mit anderen ein-
gegangenen Anträgen 10 % des Nettoinventarwertes eines 
Fonds übersteigt, so behält sich die Verwaltungsgesell-
schaft das Recht vor, nach ihrem alleinigen Ermessen un-
ter Berücksichtigung der Interessen der verbleibenden 
Anteilsinhaber die Anzahl der Anteile bei den einzelnen 
Rücknahmeanträgen anteilig zu verringern. Soweit ein An-
trag auf Grund der Ausübung der Befugnis zur anteiligen 
Verringerung an diesem Bewertungstag nicht in vollem 
Umfang ausgeführt wird, muss er im Hinblick auf den nicht 
ausgeführten Teil so behandelt werden, als habe der An-
teilsinhaber für den nächsten Bewertungstag, und nöti-
genfalls auch für die maximal sieben darauffolgenden Be-
wertungstage, einen weiteren Antrag gestellt. Solche An-
träge werden gegenüber späteren Anträgen, soweit sie für 
die darauffolgenden Bewertungstage eingehen, vorrangig 
bearbeitet. 
 
Artikel 12 – Umtausch von Anteilen 
Vorbehaltlich der Erfüllung der jeweiligen Zulassungskrite-
rien, sind die Anleger des Fonds berechtigt, an jedem Be-
wertungstag (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements 
definiert) den Umtausch ihrer Anteile zu dem im Verwal-
tungsreglement des Fonds festgelegten Umtauschpreis 
und zu den dort bestimmten Bedingungen gegen Anteile 
einer anderen Anteilsklasse, falls vorhanden, oder eines 
anderen Fonds, welcher von der Verwaltungsgesellschaft 
verwaltet wird, umzutauschen. Der Umtauschpreis kann 
sich um eine Umtauschprovision erhöhen, deren maximale 
Höhe im Verwaltungsreglement des Fonds festgelegt ist. 
Die Annahme des Umtauschantrags richtet sich nach der 
im Anhang 1 des Verkaufsprospekts dargestellten Order-
Annahmeregelung. 
 
Artikel 13 – Kosten des Fonds 
Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds folgende 
Kosten und Entgelte belasten: 
a) Alle Steuern, die auf Vermögenswerte, Erträge und 

Aufwendungen des Fonds erhoben werden; 
b) das Entgelt für die Verwaltungsgesellschaft sowie ein 

etwaiges erfolgsbezogenes Entgelt; 
c) das Entgelt der Verwahrstelle, einer etwaigen Sam-

melstelle, eines etwaigen Market Makers, der Zen-
tralverwaltung und Zahlstellen sowie deren Bear-
beitungsgebühren und bankübliche Spesen; 

d) übliche Courtage und Bankgebühren insbesondere Ef-
fektenprovisionen, die für Geschäfte mit Wertpapieren 
und sonstigen Vermögenswerten des Fondsvermögens 
sowie mit Währungs- und Wertpapiersicherungsge-
schäften anfallen; 

e) die Kosten des Rechnungswesens, der Buchführung 
und der Errechnung des Nettoinventarwertes sowie 
dessen Veröffentlichung; 

f) die Kosten für Beratung, die der Verwaltungsgesell-
schaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie  
im Interesse der Anleger des Fonds handeln; 

g) die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit 
der Gründung des Fonds, Errichtungskosten, an Index-
Lizenzinhaber oder Index-Berechnungsagenten zu ent-
richtende Gebühren, die Kosten einer etwaigen Bör-
sennotierung oder -registrierung im In- und Ausland 
sowie Versicherungsprämien, Zinsen und Maklerkos-
ten; 

h) sämtliche Druckkosten für Anteilszertifikate (Mäntel 
und Bögen); 

i) die Honorare des Wirtschaftsprüfers sowie die Kosten 
der steuerlichen Prüfung und des steuerlichen Repor-
tings des Fonds; 

j) die Kosten der Erstellung sowie der Hinterlegung und 
Veröffentlichung des Verwaltungsreglements sowie an-
derer Dokumente, die den Fonds betreffen, einschließ-
lich Anmeldungen zur Registrierung, Prospekten oder 
schriftliche Erläuterungen bei sämtlichen Registrie-
rungsbehörden und Börsen (einschließlich örtlicher 
Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusam-
menhang mit dem Fonds oder dem Anbieten der An-
teile vorgenommen werden müssen; 

k) die Druck- und Vertriebskosten der Rechenschafts- 
und Halbjahresberichte sowie die Kosten eines et-
waigen IFRS-Reportings für die Anleger in allen not-
wendigen Sprachen sowie Druck- und Vertriebskosten 
von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, 
welche gemäß den anwendbaren Gesetzen oder Ver-
ordnungen der genannten Behörden notwendig sind; 

l) die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds für die 
Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wert-
papierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsge-
schäften und diesen vergleichbaren zulässigen Ge-
schäften für Rechnung des Fonds etwaige im Zusam-
menhang mit diesen Geschäften anfallende marktüb-
liche Gebühren/Kosten in Rechnung stellen; 

m) die Kosten des Collateral Managements, die im Rah-
men des OTC-Derivatehandels, bei Wertpapierdarle-
hensgeschäften, und bei Wertpapierpensionsgeschäf-
ten anfallen sowie sonstige Kosten, die im Rahmen  
des OTC-Derivatehandels anfallen; 

n) die Kosten der für die Anleger bestimmten Veröffent-
lichungen; 

o) die Gebühren der Repräsentanten des Fonds im Aus-
land; 

p) einen angemessenen Anteil an Kosten für die Werbung 
und an solchen, welche direkt im Zusammenhang mit 
dem Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen sowie 
Vertriebsstellenvergütungen; 
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q) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder 
-dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder 
mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögens-
werte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziel-
len Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem 
Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder 
einen bestimmten Markt; 

r) Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit re-
gulatorischen Aufwendungen, wie z. B. FATCA, EMIR, 
Solvency II, VAG-Reporting, CRD, MiFID II (beispiels-
weise Beauftragung Dritter zur Bereitstellung ver-
triebsrelevanter Daten), Geldwäsche- und Steuervor-
schriften; 

s) Kosten und Service Gebühren für das Listing auf 
Fondsplattformen; 

t) sowie sämtliche anderen Verwaltungsgebühren und  
-kosten und dem Fonds entstandene Auslagen und 
Spesen. 

Alle Kosten und Entgelte werden zuerst den laufenden Er-
trägen, dann den Nettokapitalgewinnen und zuletzt dem 
Fondsvermögen angerechnet. 
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, einige 
der vorgenannten Kosten nicht dem Fonds zu belasten, 
sondern direkt aus dem Vermögen der Verwaltungsgesell-
schaft zu tragen. Nähere Regelungen hierzu finden sich im 
Anhang des Verkaufsprospektes. 
Neben den unter (a) bis (t) genannten Kosten, die dem 
Fonds belastet werden können, werden dem Fonds ins-
besondere die nachfolgenden Kosten belastet: 
 
Für alle Anteilsklassen: 
Für die Verwaltung des Fonds erhält die Verwaltungsge-
sellschaft bis zu 0,40 % p. a. Die Verwaltungsvergütung 
wird täglich berechnet und abgegrenzt und am Monatsul-
timo auf Basis des durchschnittlichen monatlichen Fonds-
vermögens ausbezahlt. Die Vergütung versteht sich zuzüg-
lich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 
Die Verwahrstelle, die Verwaltungsstelle und die Zahlstelle 
in Luxemburg sind berechtigt, aus dem Fondsvermögen 
bei einem Fondsvolumen in Höhe von bis zu EUR 500 Mio. 
ein Entgelt von 0,035 % p. a. und für das EUR 500 Mio. 
überschreitende Fondsvolumen ein Entgelt von 0,025 % 
p. a., mindestens jedoch EUR 50.400 p. a. zu erhalten. 
Zusätzliche Gebühren für anteilsklassenspezifische 
Aufstellungen und sonstiges Reporting wie z.B. 
Steuerkennzahlen sowie transaktionsabhängige Gebühren 
werden entsprechend der erbrachten Dienstleistungen 
berechnet. Für die Register- und Transferstelle werden 
fixe und transaktionsabhängige Gebühren abhängig von 
der Anzahl an Anteilsklassen, Investoren und 
Transaktionen berechnet. Diese Vergütungen werden 
täglich abgegrenzt und am Monatsultimo auf Basis des 
durchschnittlichen Fondsvermögens berechnet und aus-
bezahlt. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer 
etwaigen Mehrwertsteuer.  

Artikel 14 – Revision 
Die Bücher der Verwaltungsgesellschaft, des Fonds und 
des Fondsvermögens werden durch einen unabhängigen,  
in Luxemburg zugelassenen Wirtschaftsprüfer kontrolliert, 
der von der Verwaltungsgesellschaft bestellt wird. 
 
Artikel 15 – Ertragsverwendung 
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt für den Fonds bzw. 
die jeweilige Anteilsklasse, ob aus dem Fondsvermögen 
grundsätzlich Ausschüttungen an die Anleger vorgenom-
men werden oder eine Thesaurierung erfolgt. Die spezifi-
sche Ausschüttungspolitik des Fonds oder der Anteils-
klasse findet Erwähnung im Anhang. 
Im Falle von ausschüttenden Anteilen beabsichtigt die 
Verwaltungsgesellschaft, Ausschüttungen auch tatsächlich 
vorzunehmen. Zur Ausschüttung können dabei die ordent-
lichen Erträge aus Zinsen, Dividenden und/oder Termin-
geschäften abzüglich Kosten ("ordentliche Nettoerträge") 
sowie netto realisierte Kursgewinne kommen. Ferner kön-
nen die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Ak-
tiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Nettofonds-
vermögen auf Grund der Ausschüttung nicht unter die vom 
Gesetz vom 17. Dezember 2010 vorgesehene Mindestgrenze 
von EUR 1,25 Millionen sinkt. 
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, Zwischenaus-
schüttungen vorzunehmen. 
Im Falle einer Ausschüttung in Form von Gratisanteilen 
können eventuell verbleibende Bruchteile in bar ausbe-
zahlt oder gutgeschrieben werden. Ausschüttungsbeträge, 
die fünf Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungs-
erklärung nicht geltend gemacht wurden, verfallen zu 
Gunsten des Fondsvermögens. 
Es liegt jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, 
auch nach Ablauf von fünf Jahren Ausschüttungsbeträge  
zu Lasten des Fonds einzulösen. 
Im Falle der Bildung von zwei oder mehr Anteilsklassen 
mit unterschiedlicher Ausschüttungspolitik, ist die spezi-
fische Ausschüttungspolitik der jeweiligen Anteilsklasse  
im Anhang festgelegt. 
 
Artikel 16 – Inkrafttreten, Änderungen des Verwaltungs-
reglements 
Dieses Verwaltungsreglement sowie dessen Änderungen 
treten am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft, sofern nicht 
anderes bestimmt ist. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsregle-
ment jederzeit ganz oder teilweise ändern. 
Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungsreglements 
sowie dessen Änderungen werden beim Handels- und 
Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt. Ein Hin-
weis auf die jeweilige Hinterlegung wird im Recueil 
Electronique des Sociétés et Associations veröffentlicht. 
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Artikel 17 – Veröffentlichungen 
Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsan-
teile, das Verwaltungsreglement sowie der Verkaufspros-
pekt und die wesentlichen Anlegerinformationen des 
Fonds sind jeweils bei der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwahrstelle, jeder Zahlstelle und den Vertriebs- und 
Untervertriebsstellen verfügbar sowie unter 
www.assenagon.com abrufbar. Der Ausgabepreis und der 
Rücknahmepreis des Fonds werden, falls gesetzlich erfor-
derlich oder von der Verwaltungsgesellschaft so bestimmt, 
jeweils in einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimm-
ten Tageszeitung jener Länder veröffentlicht, in denen die 
Anteile öffentlich vertrieben werden. 
Spätestens vier Monate nach Abschluss des Geschäfts-
jahres des Fonds wird die Verwaltungsgesellschaft einen 
geprüften Rechenschaftsbericht zur Verfügung stellen, der 
Auskunft gibt über das jeweilige Fondsvermögen, dessen 
Verwaltung und die erzielten Resultate. 
Spätestens zwei Monate nach Ende der ersten Hälfte des 
Geschäftsjahres des Fonds stellt die Verwaltungsgesell-
schaft einen ungeprüften Halbjahresbericht zur Verfügung, 
der Auskunft gibt über das jeweilige Nettofondsvermögen 
und dessen Verwaltung während des entsprechenden 
Halbjahres. 
Der Rechenschaftsbericht und alle Halbjahresberichte  
des Fonds sind für die Anleger bei der Verwaltungsgesell-
schaft, der Verwahrstelle und jeder Zahlstelle kostenlos 
erhältlich und unter www.assenagon.com abrufbar. 
Mitteilungen an die Anleger werden in mindestens einer 
überregionalen Tageszeitung oder elektronischen Infor-
mationsmedien (wie im Verkaufsprospekt angegeben) je-
ner Länder veröffentlicht, in denen die Anteile öffentlich 
vertrieben werden. 
 
Artikel 18 – Auflösung und Verschmelzung des Fonds 
Auflösung 
Weder Anleger noch deren Erben bzw. Rechtsnachfolger 
können die Auflösung und/oder Teilung des Fonds bean-
tragen. 
Der Fonds kann jederzeit durch die Verwaltungsgesell-
schaft aufgelöst werden, wobei die Verwaltungsgesell-
schaft grundsätzlich als Liquidator fungiert. Eine Auflösung 
des Fonds erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehe-
nen Fällen oder falls die Verwaltungsgesellschaft aus ir-
gendeinem Grunde aufgelöst wird. Sie wird entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungsge-
sellschaft im Recueil Electronique des Sociétés et 
Associations und mindestens zwei Tageszeitungen, welche 
eine angemessene Auflage erreichen, veröffentlicht. Eine 
dieser Tageszeitungen muss in Luxemburg herausgegeben 
werden. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Liquidation 
des Fonds führt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. 
Die Rücknahme von Anteilen des Fonds bleibt weiter mög-
lich, wenn dabei die Gleichbehandlung der Anleger ge-
währleistet wird. 

Die Verwahrstelle wird den Liquidationserlös, abzüglich 
der Liquidationskosten und -honorare, auf Anweisung der 
Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von ihr 
oder der Verwahrstelle im Einvernehmen mit der Auf-
sichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anleger 
im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilen. Liquida-
tionserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens 
von Anlegern nicht eingefordert worden sind, werden, so-
weit dann gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet und 
von der Verwahrstelle für Rechnung der berechtigten An-
leger nach Abschluss des Liquidationsverfahrens bei der 
Caisse des Consignations in Luxemburg gemäß Artikel 146 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 hinterlegt. Diese Be-
träge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen 
Frist dort angefordert werden 
 
Verschmelzung 
Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss des 
Verwaltungsrates unter Beachtung der Bestimmungen des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 beschließen, den Fonds 
in einen anderen Fonds (oder Teilfonds eines solchen) 
einzubringen bzw. mit einem solchen zu verschmelzen, 
insbesondere wenn 
– das Nettofondsvermögen an einem Bewertungstag 

unter einen Betrag von EUR 20.000.000,- fällt, da dann 
eine wirtschaftliche Verwaltung des Fonds nicht mehr 
gewährleistet ist; oder 

– es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftli-
chen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirt-
schaftlicher Rentabilität nicht als ökonomisch sinnvoll 
erscheint, den Fonds zu verwalten. 

 
Artikel 19 – Verjährung 
Forderungen der Anleger gegen die Verwaltungsgesell-
schaft oder die Verwahrstelle verjähren fünf Jahre nach 
Entstehung des Anspruchs. Unberührt bleibt die in Artikel 
18 Abs. 3 enthaltene Regelung. Die Vorlegefrist für Er-
tragsscheine beträgt fünf Jahre ab Datum der veröffent-
lichten Ausschüttungserklärung. 
Es liegt jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, 
auch nach Ablauf der Vorlegungsfrist vorgelegte Ertrags-
scheine zu Lasten des Fonds einzulösen. 
 
Artikel 20 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Ver-
tragssprache und Sonstiges 
Dieses Verwaltungsreglement unterliegt dem luxemburgi-
schen Recht. Jeder Rechtsstreit zwischen Anlegern, der 
Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt 
der Gerichtsbarkeit des sachlich zuständigen Gerichts der 
Stadt Luxemburg. 
Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind 
berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit 
und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in dem 
Anteile dieses Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit 
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es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem be-
treffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Ange-
legenheiten, die sich auf Zeichnung und Rücknahme der 
Anteile beziehen. 
Die deutsche Fassung des Verwaltungsreglements ist maß-
gebend. 
Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle können 
im Hinblick auf Anteile, die an Anleger in dem jeweiligen 
Land verkauft wurden, für sich selbst und diesen Fonds 
Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich 
erklären, in welchen solche Anteile öffentlich vertrieben 
werden. 
Im Fall eines Konflikts zwischen dem Verwaltungsregle-
ment und dem Verkaufsprospekts, hat ersteres Vorrang. 
 
Artikel 21 – Laufzeit des Fonds 
Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt. 
 
Artikel 22 – Rechnungsjahr 
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich zum 31. Ja-
nuar, erstmals zum 31. Januar 2011. Das erste Rechnungs-
jahr ist ein kurzes Rechnungsjahr vom Erstausgabetag bis 
zum 31. Januar 2011. 
 
Artikel 23 – FATCA 
Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, dass der 
Fonds als sog. "Restricted Fund" und somit als "Non-
Reporting Financial Institution" im Sinne des IGA qua-
lifizieren soll. 
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